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1. Teil Allgemeiner Arbeitsbericht 
 
 

Anzahl und Schwerpunkte der Eingaben 
 
Die Anzahl der Neuangaben lag 2006 bei 3659; dies ist der Höchststand seit Beste-

hen des Amtes. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung von rund 900 Eingaben 

zu verzeichnen. Die Anzahl der zulässigen Neuangaben beläuft sich auf 3.295. Die 

Anzahl der unzulässigen Eingaben hat sich gegenüber dem Vorjahr von 211 auf 364 

erhöht. Wie bereits im Vorjahr liegt die Quote der Eingaben, bei denen geholfen be-

ziehungsweise weitergeholfen werden konnte, relativ hoch. 

 

Die hohe Zahl der Neueingaben stellte auch eine hohe Arbeitsbelastung des Bürger-

beauftragten sowie seines Büros dar. Ein Vergleich mit den Vorjahren zeigt, dass sich 

die Schwerpunkte bei den Eingaben im Wesentlichen nicht verschoben haben. An 

der Spitze liegt im Berichtsjahr das Sachgebiet Sozialwesen mit 19,1 %, gefolgt von 

der Ordnungsverwaltung mit 16,7 % und der Rechtspflege mit 13,8 %. Auch bei den 

übrigen Sachgebieten kam es zu keinen auffallenden Veränderungen gegenüber dem 

Vorjahr.  

 

Wie bereits in den Vorjahren bilden die Bereiche soziale Hilfen, Strafvollzug und Aus-

länderrecht die Schwerpunkte. Erneut nahmen Petitionen aus dem Bereich soziale 

Hilfen/Grundsicherung deutlich zu und belegen wie im Vorjahr die Spitzenposition, 

wobei eine Steigerung von 11,9 % auf 13,8 % zu verzeichnen ist. An zweiter Stelle 

liegen Petitionen aus dem Bereich des Strafvollzugs mit einem Anteil von 10,2 %. An 

dritter Stelle liegen Eingaben aus dem Straßenverkehrsrecht, wobei eine Steigerung 

von 5,9 % auf 9,4 % zu verzeichnen ist. Diese Steigerung ist allerdings auch darauf 

zurückzuführen, dass sich allein 146 Bürgerinnen und Bürger mit einem Anliegen, 

das denselben Sachverhalt betrifft, an den Bürgerbeauftragten wandten. Der Anteil 

der Petitionen zu Ausländerfragen ist von 7,4 % auf 4,4 % zurückgegangen und liegt 

nunmehr an vierter Stelle. 

 

Eine deutliche Zunahme ist auch in dem Bereich 3.4 sonstige kommunale Angele-

genheiten mit einer Steigerung von 1,8 auf 4,3 % zu verzeichnen. In den übrigen 

Sachbereichen sind keine besonderen Veränderungen feststellbar.  
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Form der Eingaben 
 

Bei der Erfassung von Eingaben im Büro des Bürgerbeauftragten wird unterschieden, 

ob diese schriftlich, in einem persönlichen Gespräch oder in einem Telefongespräch 

erfolgen. Entgegen dem Trend der Vorjahre ist der Anteil der schriftlich eingelegten 

Eingaben zurückgegangen und liegt nunmehr bei 68,9 %. Deutlich angestiegen ist 

hingegen der Anteil der telefonischen Eingaben, der nunmehr bei 17,4 % liegt und 

damit erstmals höher ist als der Anteil der persönlichen Eingaben.  

 

 

Eingaben nach dem Wohnsitz der Petentinnen und Petenten  
 

Im Büro des Bürgerbeauftragten werden Eingaben unter anderem auch nach dem 

Wohnsitz der Petentinnen und Petenten in den kreisfreien Städten und Landkreisen 

erfasst. Die Vergleichbarkeit wird dadurch hergestellt, dass der Anteil der Eingaben 

bezogen auf 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner einer Stadt oder eines Landkrei-

ses errechnet wird.  

 

Nicht in die Berechnung einbezogen werden Eingaben von Personen, die in anderen 

Bundesländern oder im Ausland leben oder sich in Justizvollzugsanstalten befinden.  

 

Durchschnittlich wandten sich 6 von 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner des 

Landes Rheinland-Pfalz an den Bürgerbeauftragten. 

 

Im Berichtsjahr wird der Spitzenplatz von der Stadt Koblenz mit 19,8 von 10.000 Ein-

wohnerinnen und Einwohnern eingenommen. Dies ist allerdings mit darauf zurückzu-

führen, dass sich, wie auch schon an anderer Stelle erwähnt, 146 Bürgerinnen und 

Bürger mit demselben Anliegen an den Bürgerbeauftragten gewandt hatten. Die fol-

genden Plätze nehmen die Landkreise Alzey-Worms und Bernkastel-Wittlich mit je-

weils 14,5, gefolgt von der Stadt Mainz mit 13,4 ein. Die wenigsten Eingaben je 

10.000 Einwohnerinnen und Einwohner kamen mit 2,6 aus der Stadt Ludwigshafen 

und mit 3,8 aus der Stadt Speyer. Der Landkreis mit den wenigsten Eingaben ist der 

Landkreis Germersheim mit 4. 
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Zur Vermeidung etwaiger Missverständnisse sei darauf hingewiesen, dass maßgeb-

lich für diese Statistik ausschließlich der Wohnsitz der jeweiligen Petentinnen und 

Petenten ist. Hingegen wird nicht darauf abgestellt, welche Verwaltung Gegenstand 

der betreffenden Eingabe ist. Aus der Anzahl der Eingaben pro 10.000 Einwohnerin-

nen und Einwohner einer Stadt oder eines Landkreises lassen sich daher auch so gut 

wie keine Rückschlüsse auf das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zu den 

betreffenden Stadt- oder Kreisverwaltungen zu.  

 

Erstmals wurde im Berichtsjahr auch eine Statistik zu der Anzahl der Eingaben aus 

den einzelnen Orts- und Verbandsgemeinden geführt. An der Spitze liegt dabei die 

Ortsgemeinde Nackenheim mit 43 Eingaben und die Verbandsgemeinde Bodenheim 

mit 53 Eingaben. 

 

 

Abschließend bearbeitete Eingaben 
 

Insgesamt wurden im Berichtsjahr vom Bürgerbeauftragten 5.059 Eingaben bearbei-

tet. Diese Zahl ergibt sich aus den Neueingaben im Berichtsjahr und den unerledigten 

Eingaben aus den Vorjahren. 

 

Abgeschlossen wurden im Jahr 2006 insgesamt 3.202 Eingaben.  

 

66,1 % der zulässigen Eingaben konnten im Sinne der Petentinnen und Petenten 

beziehungsweise mit einer weiterführenden Hilfe abgeschlossen werden.  

 

 

Bürgernähe durch Sprechtage 
 

Wie bereits in der bisherigen Amtszeit des Bürgerbeauftragten nehmen die Sprechta-

ge einen hohen Stellenwert ein. Diese wurden in Kreisverwaltungen sowie am 

Dienstsitz des Bürgerbeauftragten in Mainz abgehalten. Insgesamt fanden 33 

Sprechtage statt. 
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Sprechtage des Bürgerbeauftragten 2006 
 
Kreisverwaltung Germersheim 

Kreisverwaltung Kaiserslautern 

Kreisverwaltung Rhein-Pfalzkreis 

Kreisverwaltung Bad Kreuznach 

Kreisverwaltung Trier-Saarburg 

Kreisverwaltung Bad Dürkheim 

Kreisverwaltung Cochem-Zell 

Kreisverwaltung Südwestpfalz 

Kreisverwaltung Westerwaldkreis 

Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

Kreisverwaltung Neuwied 

Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 

Kreisverwaltung Birkenfeld 

Kreisverwaltung Bitburg-Prüm  

Kreisverwaltung Altenkirchen 

Kreisverwaltung Kusel 

Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis 

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 

Kreisverwaltung Ahrweiler 

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 

Kreisverwaltung Daun 

Kreisverwaltung Alzey-Worms 

 

Hinzu kamen 10 Sprechtage in Mainz. 

 

 

Allgemeines aus der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten 
 
Wie bereits im statistischen Teil erwähnt, hat die Zahl der Neuangaben mit 3659 ei-

nen Höchststand erreicht. Die Zahl der Eingaben des Vorjahres war bereits am 

11.09.2006 erreicht. Spezielle Gründe für die beachtliche Zunahme der Eingaben 

sind nicht ersichtlich. Allerdings fällt auf, dass die Eingaben, die das Arbeitslosengeld 

II sowie die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) betreffen, deutlich zugenommen haben. 
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Auf die Änderungen in den einzelnen Tätigkeitsbereichen wird im zweiten Teil des 

Jahresberichts eingegangen. Die Zunahme ist allerdings auch darauf zurückzuführen, 

dass es öfter als in den Vorjahren vorkam, dass sich eine größere Anzahl von Bürge-

rinnen und Bürgern zu einer bestimmten Angelegenheit an den Bürgerbeauftragten 

wandte. Beispielsweise seien die folgenden Eingaben mit der größten Anzahl von 

Bürgerinnen und Bürgern genannt: 

 

Am höchsten war die Anzahl von 146 Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen die 

geplante Änderung einer Stadtbuslinie in Koblenz wandten. Dem Anliegen konnte 

entsprochen werden, weil die betreffende Stadtverwaltung im Zuge des Petitionsver-

fahrens von der zunächst beabsichtigten Linienführung absah. 

 

30 Bürgerinnen und Bürger wandten sich gegen den beabsichtigten Straßenausbau 

in der Ortsgemeinde Gondershausen. In dieser Angelegenheit konnte im Zuge des 

Petitionsverfahrens im Einzelnen geklärt werden, aus welchen Gründen die Maß-

nahme aus Sicht der Ortsgemeinde erforderlich ist, wie die Arbeiten im Einzelnen 

ausgeführt werden sollen und mit welchen Kosten zu rechnen ist. 

 

26 Bürgerinnen und Bürger wandten sich gegen Lärmbelästigungen, die von einer 

Jugendherberge in Bad Kreuznach ausgehen. Die Bemühungen des Bürgerbeauf-

tragten konnten aber bislang noch nicht zu einer abschließenden Klärung führen. 

 

25 Bürgerinnen und Bürger wandten sich gegen den Ausbau ihrer Anliegerstraße in 

Oppenheim. Hierbei geht es unter anderem auch um die Frage, ob die Straße wegen 

der innerörtlichen Verkehrsführung als Kreisstraße zu werten ist. Der Vorgang konnte 

bislang noch nicht abgeschlossen werden. 

 

24 Bürgerinnen und Bürger wandten sich gegen die Veranlagung zu Ausbaubeiträ-

gen, zu deren Erhebung die Ortsgemeinde Nackenheim kommunalaufsichtlich veran-

lasst worden war. Auf diese Eingabe wird im Tätigkeitsbericht näher eingegangen. 

 

17 Insassen einer Jugendstrafanstalt begehrten den Empfang eines russischen TV-

Kanals. Auch auf diese Eingabe wird im Tätigkeitsbericht näher eingegangen. 

 

Allerdings erklären die vorgenannten Eingaben die auffällige Zunahme der Eingaben 

allein nicht. 
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Die hohe Zahl der Eingaben führte naturgemäß zu einer entsprechenden Mehrbelas-

tung des Bürgerbeauftragten sowie seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Erschwe-

rend kam hinzu, dass die Personalsituation im Büro des Bürgerbeauftragten im Be-

richtszeitraum aus verschiedenen Gründen zeitweise angespannt war. Dies führte 

bedauerlicherweise dazu, dass die Petitionen nicht in allen Fällen, wie sonst üblich 

und geboten, zeitnah abgearbeitet werden konnten. Ein kurzfristiger personeller Eng-

pass konnte zeitweise dadurch aufgefangen werden, dass nach der Landtagswahl ein 

ehemaliger Mitarbeiter der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen eingestellt wur-

de. 

 

Auswirkungen auf die Arbeit des Bürgerbeauftragten hatte auch die Landtagswahl im 

März 2006, insbesondere weil sie zu einer neuen Zusammensetzung des Petitions-

ausschusses führte. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Petitionsausschuss, dessen 

Vorsitzender wie bisher der Abgeordnete Peter Wilhelm Dröscher (SPD) und dessen 

stellvertretender Vorsitzender der Abgeordnete Matthias Lammert (CDU) ist, gestaltet 

sich unverändert gut und konstruktiv. 

 

Aufgrund der Landtagswahl gab es auch Änderungen im Landtagspräsidium sowie 

bei den Fraktionen. Mit dem Landtagspräsidium und den Fraktionen wird traditionell 

eine gute Zusammenarbeit gepflegt. Der neue Landtagspräsident, Joachim Mertes, 

MdL, hat als erster Landtagspräsident überhaupt dem Bürgerbeauftragten und sei-

nem Büro kurz nach seiner Wahl einen Besuch abgestattet. Mit den Fraktionsvorsit-

zenden Jochen Hartloff (SPD), Christian Baldauf (CDU) und Herbert Mertin (FDP) 

wurden Gespräche geführt. 

 

Im Berichtsjahr hat der Bürgerbeauftragte wie bereits in den Vorjahren einen Vortrag 

an der JVA Schule in Wittlich gehalten, damit die Schülerinnen und Schüler dort aus 

erster Hand Informationen zum Petitionsrecht sowie zur Arbeit des Bürgerbeauftrag-

ten erhalten. 

 

Der Bürgerbeauftragte beachtet im Rahmen seiner Tätigkeit auch die Entwicklung 

des Petitionswesens im Bund sowie in den anderen Bundesländern und pflegt mit 

den jeweiligen Institutionen eine gute Zusammenarbeit. Hierbei ist er, wenn dies ge-

wünscht wird, auch gern bereit, die Institution des Bürgerbeauftragten in Rheinland-

Pfalz und die sich daraus ergebenden Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger zu er-
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läutern. Dies geschah beispielsweise anlässlich einer Fraktionssitzung der SPD Frak-

tion im Landtag des Saarlandes. 

 

In diesem Zusammenhang hat der Bürgerbeauftragte auch wiederholt darauf hinge-

wiesen, dass in Rheinland-Pfalz eine beachtliche Stärkung des Petitionsrechts da-

durch erfolgt ist, dass in Artikel 90 a Abs. 2 Satz 2 der Landesverfassung ausdrück-

lich klargestellt ist, dass die sich aus dem Petitionsrecht ergebenden Verpflichtungen 

auch juristische Personen des Privatrechts, nicht rechtsfähige Vereinigungen und 

natürliche Personen, soweit sie unter der Aufsicht des Landes öffentlich-rechtliche 

Tätigkeit ausüben, betreffen. Aufgrund dieser mit Verfassungsrang ausgestatteten 

Regelung werden unnötige Diskussionen, ob im Einzelfall die betreffenden Stellen bei 

der Bearbeitung von Petitionen mitwirken müssen oder nicht, von vornherein ausge-

schlossen. Eine entsprechende Verfassungsänderung ist nunmehr auch in Berlin er-

folgt, nachdem der Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Immuni-

tät und Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses Berlin in seine Beratungen auch 

die rheinland-pfälzische Regelung sowie die damit verbundenen Erfahrungen einbe-

zogen hatte. Nach Ansicht des Bürgerbeauftragten sollte eine entsprechende verfas-

sungsrechtliche Regelung auch ins Grundgesetz aufgenommen werden, um das Peti-

tionsrecht der Bürgerinnen und Bürger auch auf Bundesebene weiter zu stärken. 

 

Für den Bürgerbeauftragten ist bei der Bewertung seiner Arbeit immer wieder von 

Interesse, wie andere Bürgerbeauftragte beziehungsweise Ombudsleute ihre Tätig-

keit sehen. Hier sei beispielsweise die Aussage des Ombudsmanns der Stadt Zürich 

erwähnt, der sich in seinem Bericht 2005 unter anderem mit der Frage auseinander-

setzte, ob die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten über den Einzelfall hinaus Wirkungen 

zeigt. Er führt dazu wörtlich aus: „Die Konfliktlösung im Einzelfall ist wesentlich, zwei-

fellos. Sie soll aber optimalerweise auch Mittel zum Zweck sein, indem sie das Ver-

hältnis von Bürgerinnen und Bürgern staatlichen Institutionen gegenüber nachhaltig 

verbessert sowie die Verwaltung unterstützt und stärkt, ihre Tätigkeit kompetent, pro-

fessionell und bürgerinnen- und bürgernah auszuführen.“ Dem ist aus Sicht des Bür-

gerbeauftragten nichts hinzuzufügen. 

 

Auf einige Verwunderung stieß beim Bürgerbeauftragten die Aufforderung des Euro-

päischen Bürgerbeauftragten Nikiforos Diamandouros, die Deutschen sollten sich 

häufiger beschweren. Aus Sicht des Bürgerbeauftragten kann nicht beobachtet wer-

den, dass die Deutschen nicht von den bestehenden Möglichkeiten, sich mit ihren 
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Beschwerden an die jeweils zuständigen Institutionen zu wenden, Gebrauch machen. 

Dieser Eindruck wird auch vom Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Europäi-

schen Parlaments bestätigt, der berichtet, dass 22,7% aller Petitionen im Jahr 2005 

an das Europäische Parlament von deutschen Staatsangehörigen eingereicht wur-

den. 

 

Voraussetzung dafür, dass im breiten Umfang von bestehenden Beschwerdemög-

lichkeiten Gebrauch gemacht wird, ist allerdings auch ein möglichst leichter Zugang 

zu der entsprechenden Institution. Der Bürgerbeauftragte legt daher größten Wert 

darauf, dass die Zugangsmöglichkeiten „niederschwellig und unbürokratisch“ sind. 

Jede Bürgerin und jeder Bürger soll die Möglichkeit haben, sich mit den zur Verfü-

gung stehenden Mitteln an den Bürgerbeauftragten zu wenden. Dem stehen umfang-

reiche Formularanträge, wie sie beispielsweise bei Eingaben an den Petitionsaus-

schuss des Deutschen Bundestages per Internet vorgesehen sind, entgegen. Dem-

entsprechend hat der Bürgerbeauftragte auch keine Bedenken, ihm per E-Mail zuge-

hende Eingaben zu bearbeiten, wenn, gegebenenfalls durch entsprechende Rückfra-

ge, die Person der Absenderin beziehungsweise des Absenders feststeht. Der Bür-

gerbeauftragte kann daher nicht recht nachvollziehen, dass sich der Petitionsaus-

schuss des Deutschen Bundestages an der Bearbeitung einer Eingabe gehindert 

sah, die dem Bürgerbeauftragten per E-Mail zugegangen war, aber eine Bundesan-

gelegenheit betraf. 

 

Da es immer wieder vorkommt, dass Bürgerinnen und Bürger Geldzuwendungen 

oder Sachgeschenke anbieten oder anfragen, wie sie sich erkenntlich zeigen können, 

werden diese darauf hingewiesen, dass so etwas nicht angenommen wird, der Bür-

gerbeauftragte aber die Initiative Herzenssache von SWR und SR unterstützt und in 

seinem Büro und bei seinen Sprechtagen im Land um „eine kleine Spende“ bittet. 

 

 

Vernetzung mit anderen Institutionen 
 
Wie bereits in den Vorjahren gab es zahlreiche Kontakte zum Petitionsausschuss des 

Deutschen Bundestages und zu den Petitionsausschüssen der anderen Bundeslän-

der sowie zu den Ombuds-Instutionen auf nationaler und internationaler Ebene. 
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Auf nationaler Ebene ist der Bürgerbeauftragte Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der 

parlamentarisch gewählten Bürgerbeauftragten in Deutschland. Diese tagte vom 27. 

bis 29.08.2006 in Lübeck. Der Bürgerbeauftragte hat sich dort unter anderem für eine 

bessere Hilfestellung für „Hartz IV-Empfänger“ ausgesprochen. 

 

Auf EU Ebene hat der Bürgerbeauftragte am 5. Seminar der regionalen Bürgerbeauf-

tragten aus den EU-Mitgliedsstaaten vom 19. bis 21.10.2006 in London teilgenom-

men und zur Thematik „Die aktive Arbeit der Bürgerbeauftragten – Förderung guter 

Verwaltungsarbeit“ einen Vortrag mit dem Thema „Besserer Zugang für Bürger“ 

gehalten. 

 

Darüber hinaus ist die Mitgliedschaft des Bürgerbeauftragten im „Europäischen Om-

budsmann-Institut (EOI)“ von internationaler Bedeutung, dessen Vizepräsident er ist. 

Außerdem ist er Länderverantwortlicher für Belgien, Deutschland und Frankreich. Er 

nahm an der Vorstandssitzung am 31.03.2006 sowie der anschließenden außeror-

dentlichen Generalversammlung am 01.04.2006 in Innsbruck teil. Die Generalver-

sammlung befasste sich unter anderem mit der Thematik „Hierarchische Gliederung 

von Ombuds-Institutionen“. 

 

Von besonderer Bedeutung ist auch die Zusammenarbeit in der Großregion Saar-Lor-

Lux. Maßgebend hierfür ist die „Gemeinsame Erklärung zur Zusammenarbeit bei Be-

schwerden von Bürgerinnen und Bürgern in der Großregion“. Bezüglich des grenz-

überschreitenden Netzwerks hat die Landesregierung in ihrem 5. Gesamtbericht über 

den Stand und die mögliche Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit in Rheinland-Pfalz (Landtagsdrucksache 15/143) folgendes ausgeführt: 

 

„Die „interregionale Gruppe Saar-Lor-Lux“ im Ausschuss der Regionen (AdR) ist auf-

gerufen, sich in Zukunft verstärkt zu Schwerpunktthemen auszutauschen. Darüber 

hinaus wird sie gebeten, zu ausgewählten Themenschwerpunkten Diskussionen mit 

Europaabgeordneten aus den einzelnen Partnerregionen der Großregion zu führen. 

Auch sollten sich die Vertreter der Partnerregionen im AdR in Bezug auf für die Groß-

region wichtige Fragestellungen abstimmen. 

 

Die Gipfelteilnehmerinnen und –teilnehmer unterstreichen die Bedeutung des Netz-

werks der Bürgerbeauftragten der Großregion. Der Beratungsbedarf insbesondere in 

Bezug auf Grenzgängerfragen ist nach wie vor groß. Aus diesem Grund begrüßen die 
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Gipfelteilnehmerinnen und –teilnehmer die Bemühungen des Netzwerks um eine ver-

stärkte Öffentlichkeitsarbeit.“ 

 

Bei einer Veranstaltung in Namur am 17.03.2006 wurden unter anderem auch Über-

legungen über die Entwicklung von Aktionen des Netzwerks angestellt. In diesem 

Zusammenhang wurden eine Mediationsintervention bei den Verwaltungsbehörden, 

Querschnittsempfehlungen an die jeweiligen Parlamente, Durchführung eines thema-

tischen Kolloquiums sowie die Kommunikation innerhalb der Arbeitsgruppen der 

Großregion vorgeschlagen. Ferner wurden Kooperationen und übergreifende Ausbil-

dungen zwischen Mediationsinstituten vorgeschlagen. Es erfolgte eine gemeinsame 

Entschließung zu den besprochenen Themen. Mitglieder des Netzwerkes werden 

daher auch bei der Übergabe des Jahresberichts 2006 anwesend sein. 

 

Der Bürgerbeauftragte nutzt bereits seit längerem die sich aus der Zusammenarbeit 

ergebenden Möglichkeiten, um Petentinnen und Petenten bei grenzüberschreitenden 

Problemen zu helfen. Beispielsweise seien zwei Fälle genannt, bei denen der luxem-

burgische Bürgerbeauftragte eingeschaltet wurde. 

 

In einem Fall hielt sich eine deutsche Staatsangehörige vorübergehend wegen eines 

Praktikums in der Stadt Luxemburg auf. Da im Bereich ihrer dort angemieteten Unter-

kunft eine Regelung für Anwohnerparken gilt, wollte sie einen Anwohnerparkausweis 

beantragen. Dies wurde jedoch abgelehnt, weil sie nicht als Einwohnerin in Luxem-

burg gemeldet war. Die Petentin wollte allerdings aus verschiedenen persönlichen 

Gründen davon absehen, sich für einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum von ihrem 

Wohnort in Rheinland-Pfalz abzumelden. Seitens des luxemburgischen Bürgerbeauf-

tragten wurde keine Möglichkeit gesehen, dem Anliegen der Petentin zu entsprechen. 

 

In einem anderen Fall beanstandete ein deutscher Staatsangehöriger, der aufgrund 

seiner Erwerbstätigkeit in Luxemburg eine Rente einer luxemburgischen Rentenver-

sicherung bezieht, dass er dieser gegenüber vierteljährlich ein amtliches Lebens-

zeugnis zusenden muss. Er empfand dies als Diskriminierung nicht luxemburgischer 

Staatsangehöriger. Die Vorgehensweise der luxemburgischen Rentenversicherung 

konnte zwar vom luxemburgischen Bürgerbeauftragten nicht beanstandet werden, er 

versicherte jedoch, dass es sich keinesfalls um eine Demütigung ausländischer Be-

zieherinnen und Bezieher luxemburgischer Pensionen handelt, da die Regelung in 

gleicher Weise auch für luxemburgische Staatsangehörige gilt, die sich im Ausland 
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niedergelassen haben. Die Regelung wird für erforderlich erachtet, da keine internati-

onale Zusammenarbeit besteht, die eine unverzügliche Mitteilung von Todesfällen an 

die luxemburgischen Rentenversicherer in die Wege leitet. 

 

Für die Region am Oberrhein wird derzeit unter Federführung des Bürgerbeauftragten 

ebenfalls ein Netzwerk aufgebaut. 

 

 

Zusammenarbeit und Dank 
 

Auch im Berichtsjahr gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den beteiligten Verwal-

tungen im Wesentlichen problemlos. Der Bürgerbeauftragte bedankt sich bei allen, 

die mit Eingaben und deren Erledigung befasst waren. 

 

Gleichwohl kommt es in Einzelfällen immer wieder zu Problemen mit einzelnen Ver-

waltungen. Beispielsweise seien nachstehend einige Fälle, bei denen es durch eine 

unzureichende Mitarbeit der jeweiligen Verwaltung zu Verzögerungen bei der Bear-

beitung von Eingaben kam, genannt. 

 

Ab und an kommt es vor, dass sich Ortsbürgermeister darüber entrüsten, dass sich 

Bürgerinnen und Bürger ihrer Gemeinde in Angelegenheiten, die die Ortsgemeinde 

betreffen, an den Bürgerbeauftragten wenden. Gemäß § 68 Absatz 1 der Gemeinde-

ordnung, wonach die Verbandsgemeindeverwaltungen die Verwaltungsgeschäfte der 

Ortsgemeinden führen, erfolgt die Bearbeitung von Eingaben über die jeweilige Ver-

bandsgemeindeverwaltung. Dennoch wenden sich Ortsbürgermeister in laufenden 

Eingaben unmittelbar an den Bürgerbeauftragten, um den Vorgang aus ihrer Sicht 

darzustellen. Den betreffenden Bürgermeistern ist offensichtlich weder der Dienstweg 

noch der Ablauf des Petitionsverfahrens bekannt. In diesen Fällen wird die zuständi-

ge Verbandsgemeindeverwaltung gebeten, dem betreffenden Ortsbürgermeister das 

Verfahren zu erklären und dafür Sorge zu tragen, dass Stellungnahmen nur über die 

Verbandsgemeindeverwaltung erfolgen. 

 

Einer Stadtverwaltung war offensichtlich nicht bekannt, dass in ausländerrechtlichen 

Angelegenheiten das Petitionsverfahren sowie ein etwaiges Verfahren vor der Härte-

fallkommission von einander zu trennen sind. In dem betreffenden Fall hatte sich 

während eines laufenden Petitionsverfahrens auch die Härtefallkommission mit der 
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Angelegenheit befasst. Die Stadtverwaltung vertrat die Auffassung, dass der Vorgang 

nicht mehr dem Petitionsausschuss vorgelegt werden könne, nachdem die Härtefall-

kommission abschließend darüber beraten hatte. Hierbei hat sie offensichtlich ver-

kannt, dass kein Petitionsverfahren mit der Entscheidung der Härtefallkommission 

seinen Abschluss findet. Im Übrigen ist es auch ohnehin nicht Sache der Verwaltung, 

über den Ablauf von Petitionsverfahren zu befinden. 

 

In einem anderen Fall ging es um eine Beitragsangelegenheit, bei der dem Anliegen 

des Petenten letztlich teilweise entsprochen werden konnte, da der Bescheid im Zuge 

des Verfahrens zu seinen Gunsten abgeändert wurde. Der Bitte des Bürgerbeauftrag-

ten um Zusendung einer Ausfertigung des entsprechend abgeänderten Bescheides 

wollte die betreffende Stadtverwaltung zunächst nicht nachkommen. Sie berief sich 

auf das Steuergeheimnis. Erst ein Hinweis des Bürgerbeauftragten auf § 4 Absatz 1 b 

des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz, wo-

nach dem Bürgerbeauftragten ein uneingeschränktes Einsichtsrecht in die Akten und 

Unterlagen zusteht, führte dazu, dass der Bescheid zugesandt wurde. 

 

Ungewöhnlich war auch die Ansicht einer Kreisverwaltung, die in einer ausländer-

rechtlichen Angelegenheit festgestellt hatte, dass die Voraussetzungen für die Ertei-

lung einer Aufenthaltserlaubnis vorliegen. Sie erklärte, sie werde die Aufenthaltser-

laubnis aber erst nach Abschluss des Petitionsverfahrens erteilen. Hier musste der 

Kreisverwaltung erklärt werden, dass ein anhängiges Petitionsverfahren selbstver-

ständlich der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nicht entgegensteht und eine ab-

schließende Beratung erst erfolgen kann, wenn feststeht, ob dem Anliegen entspro-

chen werden kann oder nicht. Aufgrund dieses Hinweises wurde die Aufenthaltser-

laubnis erteilt, so dass die Eingabe einvernehmlich abgeschlossen werden konnte. 

 

Größere Unkenntnisse bezüglich Inhalt und Umfang des Petitionsrechts bestehen 

offensichtlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler. Eine Bürgerin hatte 

sich mit einer Beitragsangelegenheit, die an sich keine Besonderheiten aufwies, an 

den Bürgerbeauftragten gewandt und sich in diesem Zusammenhang auch über die 

Vorgehensweise von Bediensteten beschwert. Zur Verwunderung des Bürgerbeauf-

tragten nahm der Bürgermeister der besagten Verbandsgemeindeverwaltung die Ein-

gabe zum Anlass, seine Verwunderung darüber zum Ausdruck zu bringen, dass sich 

ein Bürger „aus seiner Verbandsgemeinde an den Petitionsausschuss und an den 

Bürgerbeauftragten wendet, ohne vorher den normalen Weg zu gehen, nämlich mit 
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dem Betroffenen Kontakt aufzunehmen.“ Des Weiteren hat er zum Ausdruck ge-

bracht, dass es ihn sehr interessieren würde, was die Petentin „in Wahrheit veran-

lasst hat und was tatsächlich dahinter steckt, wenn sie unter Missachtung aller we-

sentlichen ordnungs- und beamtenrechtlichen Grundsätze sich auch unter Umgehung 

des Dienstweges an Petitionsausschuss, Bürgerbeauftragten und politische Mandats-

träger wendet.“ Der betreffende Bürgermeister wurde vom Bürgerbeauftragten in aller 

Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass das gemäß Artikel 17 Grundgesetz und Artikel 

11 der Landesverfassung des Landes Rheinland-Pfalz verfassungsrechtlich garan-

tierte Petitionsrecht an keinerlei Voraussetzungen gebunden ist. Darüber hinaus 

müssen Petentinnen und Petenten selbstverständlich auch nicht erklären, aus wel-

chen Gründen sie sich dazu entschieden haben, von ihrem Petitionsrecht Gebrauch 

zu machen. 

 

Ungewöhnlich war auch das Vorgehen des Bürgermeisters der Gemeinde Oberhau-

sen-Rheinhausen in Baden-Württemberg. Dieser hatte zunächst als Bürgermeister 

der betreffenden Gemeinde eine Eingabe eingereicht, mit der er geltend machte, ein 

Pilot habe beim Start vom oder beim Landeanflug zum Flugplatz Speyer luftverkehrs-

rechtliche Regelungen, die zur Vermeidung von Störungen und Belästigungen zwin-

gend einzuhalten sind, nicht beachtet. Nachdem ihm erklärt worden war, dass der 

Bürgerbeauftragte nicht für die von ihm vertretene Gemeinde tätig werden kann, hatte 

er im Mitteilungsblatt der Gemeinde die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, bei 

„Belästigungen durch den Flugbetrieb in Speyer“ ihren Unmut den zuständigen Be-

hörden mitzuteilen. Hierbei sollen sie die Möglichkeit nutzen, sich direkt an den Bür-

gerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz zu wenden. Ein als „Formulierungshilfe“ 

bezeichnetes an den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz adressiertes 

Beschwerdeschreiben fand sich im Mitteilungsblatt sowie im Internet. Aufgrund der 

vorliegenden Unterlagen drängte sich dem Bürgerbeauftragten der Eindruck auf, dass 

der Bürgermeister den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz als Institution 

des Landes Rheinland-Pfalz offensichtlich für seinen Widerstand gegen den beab-

sichtigten Ausbau des Verkehrslandesplatzes Speyer-Ludwigshafen instrumentalisie-

ren wollte. Dafür spricht auch, dass dem Bürgermeister aufgrund seiner Korrespon-

denz mit dem Bürgerbeauftragten eigentlich bekannt sein musste, dass der Bürger-

beauftragte nicht die zuständige Stelle ist, um etwaige Verstöße von Privatpersonen 

gegen luftverkehrsrechtliche Vorschriften festzustellen und gegebenenfalls zu ahn-

den. Der Bürgerbeauftragte hat diesen ungewöhnlichen Vorgang zum Anlass ge-

nommen, sich an den Innenminister des Landes Baden-Württemberg zu wenden und 
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ihn zu bitten, die Vorgehensweise des betreffenden Bürgermeisters einer Prüfung zu 

unterziehen. Der Innenminister des Landes Baden-Württemberg teilte dem Bürgerbe-

auftragten nach erfolgter Prüfung mit, dass es auch nach seiner Auffassung dem 

Aufgabenzuschnitt des Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz nicht gerecht 

wird, die Einwohnerinnen und Einwohner direkt auf den in der Sache nicht zuständi-

gen Bürgerbeauftragten zu verweisen. Das Innenministerium hat daher veranlasst, 

dass im Rahmen der Rechtsaufsicht ein klärendes Gespräch mit dem Bürgermeister 

geführt und im Sinne des Zurückhaltungsgebotes, dem der Bürgermeister als Amts-

träger unterliegt, darauf hingewirkt wird, dass er dem auch aus Sicht des Innenminis-

ters berechtigten Anliegen des Bürgerbeauftragten Rechnung trägt. 

 

Der Dank des Bürgerbeauftragten gilt den Mitgliedern des Petitionsausschusses des 

Landtags Rheinland-Pfalz und insbesondere dem Vorsitzenden Peter Wilhelm Drö-

scher (SPD) sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung. 

Ein besonderer Dank gilt auch der Strafvollzugskommission und deren Vorsitzenden 

Peter Wilhelm Dröscher (SPD) für ihr besonderes Engagement. 

 

 

 

2. Teil Berichte zu den einzelnen Tätigkeitsbereichen 
 
1 – Rechtspflege 
1.1 Gerichte 
 
Wie bereits in den Vorjahren sind die Eingaben zu diesem Gebiet konstant und 

betreffen schwerpunktmäßig Beschwerden über eine lange Verfahrensdauer. Jeweils 

nur wenige Eingaben betreffen Kostenfragen und Beschwerden über Gerichtsbe-

dienstete. 

 

Als Beispiel für eine lange Verfahrensdauer sei die Eingabe eines Petenten genannt, 

der nach dem Tod seines Bruders einen Erbschein beantragt hatte. Da zwei weitere 

Brüder als vermisst galten, waren zunächst beim selben Amtsgericht zwei Todeser-

klärungsverfahren durchzuführen. Durch längere krankheitsbedingte Personalausfälle 

sowie durch mehrere Dezernatswechsel waren Umstände aufgetreten, die zu einer 

erheblichen Verfahrensverzögerung geführt hatten. Aufgrund der Eingabe veranlass-
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te der Direktor des betreffenden Amtsgerichts, dass die beiden Verfahren umgehend 

bearbeitet wurden, so dass auch der Erbschein zeitnah ausgestellt werden konnte. 

 

Etwas ungewöhnlich war die Eingabe eines Petenten, der aus der Presse erfahren 

hatte, dass das Anbringen von Kreuzen im Gerichtsgebäude in Trier zur Diskussion 

stand. Der Petent setzte sich nachdrücklich dafür ein, dass die Kreuze verbleiben 

beziehungsweise, soweit sie bereits entfernt waren, wieder angebracht werden. Die 

Entscheidung über die Gestaltung des Gerichtsgebäudes obliegt dem Präsidenten 

des Landesgerichts Trier im Rahmen seines Hausrechts. Dieser hat aber nach Anhö-

rung des örtlichen Richterrates sowie der Personalräte des Landgerichts und Amtsge-

richts Trier entschieden, in den Sitzungssälen keine Kreuze mehr aufzuhängen. 

 

 

1.2 Staatsanwaltschaft 
 
Die Eingaben zu diesem Sachgebiet haben gegenüber dem Vorjahr leicht zugenom-

men und betreffen erneut ganz überwiegend Ermittlungsverfahren. In diesem Zu-

sammenhang beschweren sich Bürgerinnen und Bürger insbesondere darüber, dass 

auf ihre Anzeige hin veranlasste Ermittlungsverfahren eingestellt worden sind und 

begehren eine Wiederaufnahme des Verfahrens. In den meisten Fällen dieser Art 

zeigt sich allerdings, dass bereits umfassend unter Berücksichtigung aller Gesichts-

punkte ermittelt worden war, so dass kein Anlass zu weiteren Ermittlungen besteht. In 

die Prüfungen werden jeweils neben den zuständigen Staatsanwaltschaften auch die 

Generalstaatsanwaltschaften sowie das Ministerium der Justiz einbezogen. 

 

Einige Eingaben betreffen die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen. Erfreulicher-

weise konnte in allen Fällen erreicht werden, dass von einer Vollstreckung abgese-

hen wird, wenn von den Betroffenen Zahlungswilligkeit gezeigt und ein akzeptables 

Ratenzahlungsangebot unterbreitet wird. Leider kommt es aber auch vor, dass sich in 

solchen Fällen die Betroffenen erst dann an den Bürgerbeauftragten wenden, wenn 

die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe unmittelbar bevorsteht. Jedoch konnte 

auch in solchen Fällen dank der konstruktiven Zusammenarbeit mit der zuständigen 

Staatsanwaltschaft in vielen Fällen geholfen werden. Beispielsweise sei der Fall eines 

Petenten genannt, der sich telefonisch an den Bürgerbeauftragten wandte, nachdem 

er erfahren hatte, dass der zuständigen Polizei bereits ein Verhaftungsauftrag vorlag. 

Unter dem Eindruck der drohenden Verhaftung leistete er eine Teilzahlung und un-
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terbreitete ein akzeptables Ratenzahlungsangebot. Der Bürgerbeauftragte schaltete 

unverzüglich die zuständige Staatsanwaltschaft Koblenz ein, von der noch am selben 

Tag die Mitteilung erfolgte, dass der Haftbefehl aufgehoben wird. Diese erfreuliche 

Nachricht wurde dem Petenten sofort mitgeteilt, so dass dieser erst einmal aufatmen 

konnte. 

 

Ungewöhnlich war die Eingabe von Eltern, die die Art und Weise der Einstellung ei-

nes staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens gegen ihren minderjährigen Sohn 

beanstandeten. Während in aller Regel eine Verfahrenseinstellung für die Beschul-

digten eine positive Entscheidung darstellt, enthielt diese im vorliegenden Fall auch 

Vorwürfe gegen den Sohn. Ihm wurde nämlich eine Verfehlung vorgeworfen, die im 

Erziehungregister vermerkt wurde. Gegenstand der Ermittlungen war ein Vorfall, bei 

dem der Sohn von einem Mitschüler tätlich angegriffen worden war. Die Eltern mach-

ten geltend, durch die Art der Einstellung sei ihr Sohn vom Opfer zum Täter gewor-

den. Misslich an dieser Situation war, dass gegen die Einstellungsverfügung kein 

Rechtsmittel vorgesehen ist. Der Bürgerbeauftragte bat daher die zuständige Staats-

anwaltschaft, die Tatbeteiligung des Sohnes nochmals zu prüfen. Da gegen den Mit-

schüler Anklage erhoben worden war, wartete die Staatsanwaltschaft zunächst den 

Ausgang des betreffenden Strafverfahrens ab. Dies führte jedoch im Ergebnis nicht 

weiter, weil das Gericht den Mitschüler zwar verurteilt hat, die Tatbeteiligung des 

Sohnes der Petenten jedoch nicht weiter aufgeklärt wurde. Die Staatsanwaltschaft 

veranlasste daher weitere Ermittlungen, wobei auch Zeugen vernommen wurden. 

Dies führte schließlich zu dem Ergebnis, dass nicht ausgeschlossen werden konnte, 

dass der Sohn in Notwehr gehandelt hat. Das Verfahren wurde dann gemäß § 170 

Abs. 2 Strafprozessordung eingestellt und die Eintragung im Erziehungsregister ge-

löscht. 

 

 

1.3 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notariate 
 
Die Zahl der Eingaben, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger über Rechtsanwältin-

nen und Rechtsanwälte beschwert haben, liegt wie bereits in den Vorjahren auf nied-

rigem Niveau. Nur wenige Beschwerden betreffen Notariate. 

 

Die zuständigen Rechtsanwaltskammern wirken im Einzelfall durchaus konstruktiv an 

einer Klärung der Angelegenheit mit. 
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1.4 Strafvollzug 
1.5 Vollzugslockerungen 
1.6 Ärztliche Versorgung im Strafvollzug 
 
Die Zahl der Eingaben von Strafgefangenen hat gegenüber dem Berichtszeitraum 

2005 deutlich zugenommen und bewegt sich nach wie vor auf hohem Niveau. Die 

Zunahme betrifft die Sachgebiete 1.4 Strafvollzug und 1.5 Vollzugslockerungen, wäh-

rend das Sachgebiet 1.6 Ärztliche Versorgung gleich geblieben ist. Beim Vergleich 

der Herkunft der Eingaben war bereits im Vorjahr aufgefallen, dass unverhältnismä-

ßig viele Eingaben aus der JVA Rohrbach kommen. Diese liegt nunmehr nach einer 

beachtlichen Zunahme auf dem ersten Platz und das mit deutlichem Abstand vor der 

JVA Frankenthal, bei der allerdings ebenfalls ein erheblicher Zugang der Eingaben zu 

verzeichnen ist. Deutlich zurückgegangen sind die Eingaben aus der JVA Wittlich, die 

nunmehr mit der JVA Diez und der JVA Zweibrücken im Mittelfeld liegt. Letztere lag 

allerdings im Vorjahr noch auf dem letzten Platz, so dass hier auch die Eingaben zu-

genommen haben. 

 

Die JVA Trier und die JVA Koblenz liegen mit jeweils nur wenigen Eingaben auf den 

letzten Plätzen. 

 

Traditionell nur wenige Eingaben kommen aus den Jugendstrafanstalten. Zwar sind 

im Berichtszeitraum zwölf Eingaben aus der JSA Schifferstadt zu verzeichnen, jedoch 

betreffen diese denselben Sachverhalt, auf den später noch eingegangen wird. 

 

Besondere Schwerpunkte bei der Zuordnung der Eingaben zu den einzelnen Voll-

zugsanstalten sind letztlich nur bei der JVA Rohrbach zu erkennen. Schwerpunkte 

gab es dort im Zusammenhang mit dem Sport, dem Einkauf, der Drogenberatung, im 

Zusammenhang mit Telefongesprächen und der Bearbeitung von Anträgen, bei den 

Haftbedingungen, bei der Freistunde und im Zusammenhang mit Anträgen auf Verle-

gung in den offenen Vollzug. Daneben zeigten sich gewisse Schwerpunkte bei der 

JVA Zweibrücken im Zusammenhang mit dem Einkauf, in der JVA Frankenthal im 

Zusammenhang mit der Drogenberatung und in der JVA Wittlich im Zusammenhang 

mit Vollzugslockerungen. 
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Ein nicht zu verkennendes Problem gibt es im Strafvollzug aufgrund der unterschied-

lichen Volks- und Religionszugehörigkeiten der Gefangenen. Die Justizvollzugsan-

stalten sind zwar grundsätzlich darum bemüht, den sich daraus ergebenden unter-

schiedlichen Interessen, Bedürfnissen uns Ansprüchen der Gefangenen gerecht zu 

werden. Dies gelingt jedoch nicht in allen Fällen, was zu einer ganzen Reihe von Ein-

gaben führte, bei denen die Petentinnen und Petenten geltend machen, dass ihren 

spezifischen Bedürfnissen nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Hierzu seien 

beispielsweise die folgenden Eingaben genannt: 

 

Eine ganze Reihe von Eingaben aus verschiedenen Justizvollzugsanstalten betraf 

den Empfang russischer Fernsehsender. Durch die Vorhaltung entsprechender tech-

nischer Einrichtungen ist es inzwischen auch in Vollzugsanstalten möglich, die unter-

schiedlichsten ausländischen Sender zu empfangen. Bei der Senderauswahl wird in 

der Regel auf die Anzahl der Gefangenen aus den entsprechenden Herkunftsländern 

abgestellt. So ist beispielsweise der Empfang türkischer und italienischer Sender 

durchweg üblich. Eine Sondergruppe stellen allerdings die aus Russland stammen-

den Aussiedler dar. Bei dieser Gruppe besteht aus sprachlichen Gründen sowie auch 

aus einem offensichtlich noch vorhandenen kulturellen Interesse an Russland der 

Wunsch, russische Fernsehsender zu empfangen. Während sich die Justizvollzugs-

anstalten zunächst durchweg auf den Standpunkt stellten, dass es sich um deutsche 

Staatsangehörige handelt, bei denen die Empfangsmöglichkeit an deutschsprachiger 

Sender ausreichen, fand mancherorts bereits ein Umdenken statt. So führten ent-

sprechende Eingaben aus der JVA Koblenz dazu, dass dort ein russischsprachiges 

Fernsehprogramm zur Verfügung gestellt wird. Anders verhielt es sich jedoch bei der 

Jugendstrafanstalt Schifferstadt, aus der sich insgesamt zwölf Gefangene an den 

Bürgerbeauftragten gewandt hatten mit der Bitte, sich für den Empfang eines rus-

sischsprachigen Fernsehsenders einzusetzen. Während sich die Jugendstrafanstalt 

Schifferstadt zunächst darauf berief, dass technische Probleme einem entsprechen-

den Empfang entgegenstünden, machte sie schließlich geltend, dass es aus pädago-

gischen Gründen geboten sei, dass die aus Russland stammenden Aussiedler aus-

schließlich deutschsprachige Sender empfangen. Gerade im Jugendstrafvollzug soll-

te es das Bemühen der Anstalt aber sein, die betreffende Personengruppe in das 

bestehende Gesellschafts- und Wertesystem zu integrieren. Dies könnte nicht uner-

heblich auch dadurch unterstützt werden, dass kein russischer Sender empfangen 

wird. Der Petitionsausschuss hat die Eingabe auf Vorschlag des Bürgerbeauftragten 

an die Strafvollzugskommission überwiesen. Das Ministerium der Justiz hat zwi-
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schenzeitlich eine Lösung in Aussicht gestellt, die den Interessen des betroffenen 

Personenkreises weitgehend gerecht wird. Eine abschließende Regelung ist aber 

noch nicht erfolgt. 

 

Ein anderes Problem ist die Korrespondenz ausländischer Gefangener, von dem aber 

vielfach auch Aussiedler trotz ihrer deutschen Staatsangehörigkeit betroffen sind. Da 

die Korrespondenz der Gefangenen der Postkontrolle unterliegt, ist es grundsätzlich 

geboten, dass diese in deutscher Sprache erfolgt, da anderenfalls eine wirksame 

Postkontrolle nicht möglich oder mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand ver-

bunden wäre. Soweit die Empfängerinnen und Empfänger der deutschen Sprache 

nicht oder nur unzureichend mächtig sind, erscheint es aus Sicht des Ministeriums 

der Justiz zumutbar, dass diese die Hilfe vertrauenswürdiger Familienmitglieder oder 

Bekannter in Anspruch nehmen. 

 

Geholfen werden konnte hingegen einem Gefangenen aus der JVA Koblenz, bei dem 

es sich ebenfalls um einen Aussiedler handelte. Er bemängelte, dass in der Anstalts-

bibliothek nur in beschränktem Umfang russische Literatur zur Verfügung steht. In-

zwischen hat die JVA Koblenz aber weitere russische Literatur für ihre Bibliothek neu 

beschafft. 

 

Ein weiteres Problemfeld ist die Religionsausübung bestimmter Gefangenengruppen. 

So beanstandete ein Gefangener mit islamischer Religionszugehörigkeit, dass ihm 

kein Gebetsteppich in der gebotenen Größe zur Verfügung gestellt würde. Die betref-

fende Justizvollzugsanstalt erklärte zu diesem Anliegen, dass sie zur Klärung von 

Fragen der Religionsausübung einen islamischen Religionsbeauftragten eingesetzt 

hat. Dieser führt auch persönliche Gespräche mit den betreffenden Gefangenen, um 

deren Bedürfnisse und Wünsche festzustellen. Nunmehr hat er mehrere Gebetstep-

piche mitgebracht, die von den Gefangenen bei entsprechendem Bedarf in Besitz 

genommen werden können. 

 

Im Jahresbericht 2005 wurde darauf eingegangen, dass die Justizvollzugsanstalten 

aufgrund des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung für 

jede Erstinanspruchnahme des Anstaltsarztes je Kalendervierteljahr Gebühren erhe-

ben. Zu dieser Problematik liegt nunmehr ein Beschluss des Oberlandesgerichts Kob-

lenz vor, wonach diese Gebühr nicht erhoben werden darf, weil das Strafvollzugsge-

setz keine ausdrückliche Rechtsgrundlage dafür enthält. Aufgrund dieses Beschlus-
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ses werden nun keine Praxisgebühren mehr erhoben. Bereits eingezogene Praxisge-

bühren werden den Betroffenen auf Antrag zurückerstattet. Aus Sicht des Bürgerbe-

auftragten ist allerdings derzeit noch nicht abschließend geklärt, weshalb die Erstat-

tung nur auf Antrag erfolgt, in welcher Weise die Gefangenen auf die Antragstellung 

hingewiesen werden und wie bei bereits entlassenen Gefangenen verfahren wird. 

 

Ebenso wurde bereits im Jahresbericht 2005 auf die Problematik hingewiesen, dass 

es zumindest in einigen Vollzugsanstalten bei der Drogenberatung zu Engpässen 

kommt. Zu diesem Problem gab es im Berichtszeitraum vermehrt Eingaben, insbe-

sondere aus der JVA Rohrbach und der JVA Frankenthal. Aus Sicht des Bürgerbe-

auftragten sollte dieser wichtigen Aufgabe noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt 

werden. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass zumindest in Einzelfällen eine The-

rapie erst mit zeitlicher Verzögerung begonnen werden kann, weil die erforderliche 

Drogenberatung sowie der Sozialbericht nicht zeitnah erfolgen können. Darüber hin-

aus räumte zum Beispiel die JVA Rohrbach von ihr nicht zu vertretende Engpässe 

ein, weil mehrere Bewerber eine offene Stelle trotz zuvor erfolgter Zusage nicht ange-

treten haben. 

 

Ein spezielles Problem in der JVA Diez ist der Vollzug der Sicherungsverwahrung. 

Der Bürgerbeauftragte hat eine Protestresolution der Sicherungsverwahrten aus Diez 

zum Anlass für einen Selbstaufgriff genommen. Die Sicherungsverwahrung war füher 

in Nordrhein-Westfalen vollstreckt worden, bis das entsprechende Länderabkommen 

aufgekündigt wurde. Die Sicherungsverwahrten mussten daher in der JVA Diez auf-

genommen werden. Seitens der JVA Diez wird eingeräumt, dass es wegen der räum-

lichen Gegebenheiten nicht möglich ist, die Sicherungsverwahrten in vollem Umfang 

so unterzubringen, wie sie es in der JVA Werl gewohnt waren. Für die Sicherungs-

verwahrten wurde zwar eine eigene Abteilung eingerichtet, die allerdings nach einiger 

Zeit wegen weiterer Neuzugänge nicht mehr ausreichte. Dies hat zur Folge, dass 

einige Sicherungsverwahrte zusammen mit Strafgefangenen untergebracht werden 

müssen. Außerdem steht den Sicherungsverwahrten kein eigener Hof zur Verfügung. 

Aufgrund der vorhandenen Gegebenheiten ist aus Sicht des Ministeriums der Justiz 

eine unmittelbare Änderung der derzeitigen Verhältnisse leider nicht möglich. Es ist 

allerdings vorgesehen, im Zuge der Neubaumaßnahmen der JVA Wittlich dort eine 

gesonderte Abteilung für die Sicherungsverwahrten einzurichten. Mit dem Bezug wird 

Anfang 2009 gerechnet. Bis dahin müssen die derzeit zweifelsohne bestehenden 

Unzulänglichkeiten hingenommen werden, wobei die JVA Diez durchaus bemüht ist, 
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den Interessen, Bedürfnissen und Forderungen der Sicherungsverwahrten im Rah-

men des Möglichen gerecht zu werden. Der Petitionsausschuss hat auf Vorschlag 

des Bürgerbeauftragten mehrere Eingaben von Sicherheitsverwahrten an die Straf-

vollzugskommission überwiesen. Eine abschließende Klärung konnte dort aber noch 

nicht herbeigeführt werden. 

 

Mehrere Gefangene beschwerten sich über die hygienischen Verhältnisse in der JVA 

Wittlich, die unter anderem zu einem Rattenbefall führen würden. Die JVA Wittlich 

wies darauf hin, dass die problematische Situation insbesondere darauf zurückzufüh-

ren ist, dass Gefangene Speisereste aus den Haftraumfenstern werfen oder in die 

Toiletten schütten. Die Gefangenen wurden wiederholt auch über die Gefangenen-

mitverantwortung und entsprechende Aushänge am Schwarzen Brett aufgefordert, 

dies zu unterlassen und bei der Essensausgabe nur soviel zu nehmen, wie sie auch 

verzehren möchten. Bedauerlicherweise wird dieser Aufforderung nach wie vor nicht 

in vollem Umfang Rechnung getragen, so dass es immer wieder zu entsprechenden 

Beschwerden kommt. Soweit Verstöße festgestellt werden, werden die gewohnten 

Maßnahmen gegen die Betreffenden veranlasst. Erschwerend ist allerdings, dass in 

den meisten Fällen die Verantwortlichen nicht festgestellt werden können. Bauliche 

Maßnahmen an den Fenstern, die ein Rauswerfen verhindern könnten, sind aus bau-

rechtlichen Gründen nicht zulässig. 

 

In den Sommermonaten kommt es wiederholt zu Eingaben von Gefangenen, die un-

ter der Hitze und mangelnden Lüftungsmöglichkeiten leiden. Hochsommerliche Witte-

rungsverhältnisse, die letztlich für die gesamte Bevölkerung belastend sind, führen 

bei Gefangenen zu besonderen Beschwernissen, weil wegen der verhältnismäßig 

kleinen Fenster und verschlossenen Türen keine weiteren Lüftungsmöglichkeiten 

bestehen. Seitens der Justizvollzugsanstalten besteht jedoch durchaus das Bemü-

hen, die Situation so weit wie möglich erträglich zu gestalten. So wurde in der JVA 

Rohrbach gestattet, die Türen tagsüber offen zu halten allerdings unter der Auflage, 

den Haftraum nicht zu verlassen. Die JVA Trier hat verschiedene Vergünstigungen 

gewährt, um die Belastungen so weit wie möglich auszugleichen. So wurden zusätz-

lich mehrmals täglich Tee gereicht und Instanz-Granulate zur eigenständigen Zube-

reitung von Kaltgetränken ausgegeben, eine Sprenkelanlage wurde zur Kühlung des 

Betonspazierhofs installiert und durch Öffnung der Feuereinrichtungsklappe wurde 

versucht, auch auf den Fluren einen Frischluftaustausch herzustellen. 
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Die Beschwerden zur ärztlichen Versorgung in den Justizvollzugsanstalten sind im 

Verhältnis zur Gesamtzahl der Gefangenen verhältnismäßig gering, was darauf 

schließen lässt, dass es kaum Grund zur Beanstandung gibt. Es kann auch nicht ver-

kannt werden, dass einige Gefangene mit ihren Eingaben letztlich weniger die ärztli-

che Behandlung beanstanden als vielmehr erreichen wollen, dass bei ihnen Haftun-

fähigkeit festgestellt wird. Allerdings führen auch schwere und schwerste Erkrankun-

gen nicht ohne weiteres zur Haftunfähigkeit, zumal Freiheitsstrafen auch im Justiz-

vollzugskrankenhaus Wittlich vollstreckt werden können. Eine durchaus tragische 

Komponente hatte die Eingabe eines Gefangenen, dessen schwere Herzerkrankung 

zu einem plötzlichen Herztod führen könnte. Allerdings besteht nach Beurteilung des 

Anstaltsarztes die erhöhte Gefährdung gleichermaßen sowohl in Haft als auch in 

Freiheit. Die Belastung innerhalb der Haft sei nicht größer als außerhalb des Voll-

zugs, wobei der Vollzug allein nicht als das Leben gefährdender Faktor zu werten sei. 

Da die medizinische Versorgung des betreffenden Gefangenen in Haft dem Grad 

einer adäquaten Versorgung in Freiheit entspricht, liegt trotz der durchaus lebensbe-

drohenden Erkrankung keine Haftunfähigkeit vor. 

 

 

1.7 Gnadensachen 
 
Wie bereits in den Vorjahren wandten sich nur wenige Bürgerinnen und Bürger an 

den Bürgerbeauftragten mit der Bitte, sie im Zusammenhang mit einem Gnadenge-

such zu unterstützen. In einigen Fällen erfolgte auch eine Beschwerde über eine be-

reits ergangene ablehnende Gnadenentscheidung. In jedem Einzelfall veranlasst die 

zuständige Staatsanwaltschaft umfassende Gnadenermittlungen, deren Ergebnis 

zusätzlich auch von den Generalstaatsanwaltschaften sowie dem Ministerium für Jus-

tiz geprüft wurde. 

 

 

 

2 – Ordnungsverwaltung 
2.1 Allgemeine polizeiliche Angelegenheiten 
2.2 Vollzugspolizei, polizeiliche Ermittlungsverfahren 
 
Die Eingaben zu diesen Sachgebieten sind im Vergleich zum Vorjahr zurückgegan-

gen. Wie schon bisher betrafen sie vorrangig Beschwerden über Polizeibedienstete, 
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aber auch Beschwerden im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren. Hierbei ist zu be-

rücksichtigen, dass bei Bußgeldverfahren das Ordnungswidrigkeitengesetz Anwen-

dung findet, sodass letztlich nur das zuständige Gericht im Einspruchsverfahren über 

die Rechtmäßigkeit eines verhängten Bußgeldes entscheiden kann. Der Bürgerbeauf-

tragte nimmt allerdings entsprechende Eingaben regelmäßig zum Anlass, die zustän-

dige Bußgeldstelle zu bitten, für den Fall, dass sie dem Einspruch nicht abhelfen 

kann, den Vorgang zumindest bis zum Abschluss des Petitionsverfahrens noch nicht 

an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Den betreffenden Bürgerinnen und Bürgern 

geht es nämlich gerade auch darum, über den Bürgerbeauftragten die Gründe, die 

zur Verhängung des Bußgeldes geführt haben, zu erfahren sowie sicherzustellen, 

dass ihr Vorbringen berücksichtigt wird und gegebenenfalls benannte Zeugen ver-

nommen werden. Sie müssen daher auch die Gelegenheit haben, ihren Einspruch 

gegebenenfalls aufgrund des Ergebnisses der Ermittlungen des Bürgerbeauftragten 

zurückzunehmen, um weitere Kosten zu vermeiden. Im Rahmen seiner Ermittlungen 

veranlasst der Bürgerbeauftragte eine lückenlose Aufklärung des jeweiligen Sachver-

halts, so dass den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern eine Entscheidung über ihre 

Vorgehensweise ermöglicht, zumindest aber erleichtert wird. 

 

Wie in den Vorjahren betreffen einige Eingaben zu diesem Sachgebiet die Hundehal-

tung. Allerdings lässt sich eine gewisse Entspannung dieses vor einigen Jahren noch 

sehr emotional behandelten Problemfeldes erkennen. Den Bürgerbeauftragten errei-

chen immer wieder Eingaben, die erkennen lassen, dass die betreffende Hundehalte-

rin beziehungsweise der betreffende Hundehalter sich der „Gefährlichkeit“ ihres Hun-

des oft nicht bewusst sind. So beklagte sich eine Bürgerin über die Sicherstellung und 

Unterbringung ihres Hundes und machte geltend, dass sie sowie ihr Hund unter der 

Trennung leiden würden. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Maßnahme von der 

betreffenden Stadtverwaltung angeordnet worden war, nachdem der Hund wegen 

mehrerer Beißvorfälle als gefährlicher Hund eingestuft werden musste. Die Petentin 

kam jedoch angeordneten Auflagen nicht nach, obwohl sie auf die Folgen ihrer Untä-

tigkeit hingewiesen wurde. Zudem kam es zu einem erneuten Beißvorfall mit Perso-

nenschaden. Dies lässt durchaus auch auf eine gewisse Uneinsichtigkeit der Petentin 

schließen, so dass die Stadtverwaltung keine Möglichkeit sieht, die Haltung des Hun-

des wieder zu gestatten. 
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2.3.  Straßenverkehrsrecht, Führerschein, ÖPNV, Bahn 
 
Die Zahl der Eingaben in diesem Bereich hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als 

verdoppelt, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass sich allein 146 Peten-

tinnen und Petenten im Zusammenhang mit der geplanten Änderung einer Stadtbus-

linie an den Bürgerbeauftragten gewandt haben. 

 

Ein wesentlicher Anteil der Eingaben betraf aber auch erneut das Fahrerlaubnisrecht. 

Hier zeichnet sich eine neue Entwicklung durch ein Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs ab. Dieser hat die Umschreibung von im EU-Ausland erworbenen Fahrer-

laubnissen erleichtert. So wandte sich zum Beispiel ein Petent dagegen, dass seine 

Kreisverwaltung die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses als Vorausset-

zung für die Umschreibung einer niederländischen Fahrerlaubnis verlangte. Im Ver-

lauf des Petitionsverfahrens verzichtete die Kreisverwaltung jedoch auf die Vorlage 

des Führungszeugnisses und begründete dies mit einer Entscheidung des Europäi-

schen Gerichtshofs. In einem anderen Fall verlangte ein Petent die Umschreibung 

einer in Polen erworbenen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen ergaben, dass der Petent 

mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrecht-

lich verurteilt worden war. Ein im Jahr 2002 erstelltes medizinisch-psychologisches 

Gutachten fiel für ihn negativ aus. Die Fahrerlaubnisbehörde weigerte sich, den polni-

schen Führerschein des Petenten umzuschreiben. Sie verwies darauf, dass die letzte 

strafrechtliche Verurteilung des Petenten, die einen Entzug der Fahrerlaubnis und die 

Verhängung einer Sperrfrist zur Folge hatte, nach Erteilung der polnischen Fahrer-

laubnis erfolgte. Der Bürgerbeauftragte sah keinen Anlass, dies zu beanstanden. 

 

Viele Petentinnen und Petenten setzten sich mit ihren Eingaben aber auch für eine 

Verbesserung der Verkehrssicherheit ein. Diese Eingaben waren in der Regel auf die 

Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, bauliche Maßnahmen zur Re-

duzierung der Geschwindigkeit, häufigere Verkehrskontrollen und die Einrichtung 

verkehrberuhigter Zonen gerichtet. Bemerkenswert ist, dass demgegenüber nur sehr 

wenige Petitionen gegen beschränkende verkehrsbehördliche Maßnahmen einge-

reicht wurden. Allerdings wird die Verkehrssituation häufig von den zuständigen Stel-

len nicht so kritisch gesehen wie von den Petentinnen und Petenten. So konnte zum 

Beispiel dem Anliegen einer Petentin nicht entsprochen werden, die sich für die Mon-

tage eines beheizbaren Verkehrsspiegels eingesetzt hatte. Die Petentin machte gel-

tend, der montierte Verkehrsspiegel würden im Winter regelmäßig beschlagen. Die 
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Ermittlungen ergaben, dass die Verbandsgemeindeverwaltung in Zusammenarbeit 

mit der Polizei die Gefährlichkeit der Kreuzung anlässlich eines Ortstermins überprüft 

hatte und festgestellt hat, dass die Verkehrssituation nicht besonders gefährlich sei. 

Insbesondere falle die Kreuzung nicht durch erhöhte Unfallzahlen auf. Es gab zwar 

keine Einwände seitens der Polizei gegen einen beheizbaren Verkehrsspiegel, in der 

Abwägung des geringen Vorteils gegenüber den Kosten lehnte der für die Investition 

verantwortliche Ortsgemeinderat die Montage aber nach mehrfacher Beratung aller-

dings ab. In einem anderen Fall griff eine Verbandsgemeindeverwaltung allerdings 

die Eingabe eines Petenten auf, der die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone in 

seiner Straße gefordert hatte. Die Verbandsgemeindeverwaltung sah zwar keine 

zwingenden Gründe, die Straße in eine verkehrsberuhigte Zone umzuwandeln, ent-

schied jedoch gemeinsam mit der Ortsgemeinde, die in den Nachbarstraßen bereits 

bestehende Verkehrsberuhigung auf die Straße des Petenten auszudehnen.  

 

Einen Teilerfolg konnte eine Bürgerinitiative in Ludwigshafen erzielen. Sie setzte sich 

für Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität einer Straße im Stadtgebiet ein. 

Die Ermittlungen ergaben, dass die Stadtverwaltung dem zentralen Anliegen der Bür-

gerinitiative, eine Tempo-30-Zone einzurichten, nicht entsprechen konnte. Der Lan-

desbetrieb Straßen und Verkehr Rheinland-Pfalz (jetzt Landesbetrieb Mobilität Rhein-

land-Pfalz) hatte die erforderliche Zustimmung verweigert und dies damit begründet, 

dass es sich um eine wichtige Hauptverkehrsstraße handele. Die Stadtverwaltung 

richtete jedoch an der stark belasteten Kreuzung eine eigene Spur für Rechtsabbie-

ger ein, um so den Verkehrsfluss zu verbessern. Darüber, ob weitere Maßnahmen 

erforderlich sind, soll entschieden werden, wenn nach Ablauf von 12 Monaten erste 

Erfahrungen mit der Rechtsabbiegespur vorliegen.  

 

Aber auch bei vorübergehenden Problemen kann der Bürgerbeauftragte gelegentlich 

helfen. Eine Petentin, die in einer Anliegerstraße wohnt, beschwerte sich darüber, 

dass der Umleitungsverkehr, der durch den Ausbau einer Bundesstraße entstand, 

entgegen der Umleitungsbeschilderung ihre Anliegerstraße benutzt. Sie hatte sich an 

die zuständigen Stellen gewandt und den Eindruck gewonnen, dass diese das Prob-

lem zwar erkennen, die Verantwortung aber jeweils auf andere Stellen abwälzten. Im 

Verlauf des Petitionsverfahrens setzten sich Vertreter der Ortsgemeinde und der Ver-

bandsgemeindeverwaltung zusammen und suchten nach einer Lösung. Die Anlieger-

straße wurde vorübergehend in eine Einbahnstraße umgewandelt. Da der weit über-

wiegende Teil des Umleitungsverkehrs diese Straße in der Fahrtrichtung benutzt hat-
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te, für die nunmehr „Durchfahrt verboten“ galt und dieses Verbot von den Ver-

kehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern beachtet wurde, konnte dem Anliegen der 

Petentin entsprochen werden. Aus Sicht des Bürgerbeauftragten zeigt dieser Fall, 

dass Bürgerinnen und Bürgern manchmal auch dadurch geholfen werden kann, dass 

man Probleme auch mit unkonventionellen und auf den ersten Blick keineswegs nahe 

liegenden Ideen lösen kann. 

 

Viele Petentinnen und Petenten wollten mit ihren Eingaben auch Änderungen von 

Parkplatzregelungen erreichen. In diesen Fällen handelt es sich jedoch häufig nicht 

um Konflikte zwischen Petentinnen und Petenten auf der einen und Verwaltungen auf 

der anderen Seite. Vielmehr spielen auch Interessenkonflikte der Anwohnerinnen und 

Anwohner sowie ortsansässiger Unternehmen eine wichtige Rolle. So konnte dem 

Anliegen eines Petenten nicht entsprochen werden, der sich gegen ein Park- und 

Halteverbot vor seinem Haus wandte. Die Ermittlungen ergaben, dass die Fertigstel-

lung eines Neubaugebietes Änderungen bei der Verkehrsführung in der Straße des 

Petenten erforderlich machte. Insbesondere konnte das Parken nur noch auf der ei-

nen Seite der Straße zugelassen werden. Das Anwesen des Petenten befindet sich in 

einer Kurve vor einem Einmündungsbereich. Die Entscheidung, das Parken nicht vor 

dem Grundstück des Petenten, sondern nur auf der gegenüberliegenden Straßensei-

te zu erlauben, wurde damit begründet, dass parkende Autos vor dem Anwesen des 

Petenten die Sicht auf den Einmündungsbereich versperren. Außerdem befinde sich 

das Anwesen des Petenten im Innenbereich der Kurve. Dadurch, dass man das Par-

ken im Außenradius erlaubt habe, stünde mehr Parkraum zur Verfügung. Demge-

genüber könne es dem Petenten zugemutet werden, die wenigen zusätzlichen Meter 

auf die andere Straßenseite zurückzulegen. In einem anderen Fall konnte erreicht 

werden, dass ein absolutes Park- und Halteverbot in ein eingeschränktes Halteverbot 

umgewandelt wurde. Außerdem wurde im Bereich des Grundstücks des Petenten ein 

Parkplatz markiert, der mit dem Hinweisschild „Bewohner mit Parkschein frei" verse-

hen wurde. Dadurch konnte dem Anliegen des Petenten entsprochen werden. 

 

In einem anderen Fall konnte dem Anliegen einer schwerbehinderten Petentin ent-

sprochen werden. Diese wurde durch Pkws behindert, die auf dem Gehweg vor ihrem 

Grundstück parken. Da sie einen elektrisch betriebenen Rollstuhl benutzt, war es nur 

schwer beziehungsweise überhaupt nicht möglich, den Gehweg zu befahren. Daher 

wurde vor dem Grundstück der Petentin ein eingeschränktes Halteverbot erlassen 
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und die Verbandsgemeindeverwaltung sicherte auch zu, den Bereich vor dem Anwe-

sen der Petentin verstärkt zu überwachen. 

 

Wie bereits erwähnt, wandten sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger gegen die ge-

plante Änderung einer Buslinie in Koblenz. Sie machten gelten, dass die neue Route 

durch eine zu enge Straße führen würde. Da diese zum Beispiel auch von landwirt-

schaftlichen Fahrzeugen genutzt wird, befürchteten sie Probleme bei Begegnungen 

mit Bussen. Außerdem seien hohe Investitionskosten mit der Routenänderung ver-

bunden. Im Zuge des Petitionsverfahrens sah die zuständige Stadtverwaltung letztlich 

von der geplanten Linienführung ab. 

 

Ein weiterer Petent beschwerte sich darüber, dass im Verkehrsverbund Region Trier 

kein Seniorenticket angeboten wird. Die Ermittlungen ergaben, dass seit 01.01.1996 

die Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz die Aufgabe des öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV) wahrnehmen. Sie haben sich daraufhin zu Verkehrs-

verbünden zusammengeschlossen und verfolgen in erster Linie das Ziel, regional 

einheitliche Tarife anbieten zu können. Die einzelnen Verkehrsverbünde haben die 

Tarife jedoch unterschiedlich und in eigener Verantwortung ausgestaltet. In Rhein-

land-Pfalz bestehen deshalb besondere Angebote für Seniorinnen und Senioren le-

diglich im Karlsruher Verkehrsverbund, dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar und dem 

Westpfalzverkehrsverbund. Solche Angebote müssen sich im Übrigen selbst tragen, 

weil sie nicht subventioniert werden dürfen. Dies hat beispielsweise im Verkehrsver-

bund Rhein-Neckar dazu geführt, dass vor Einführung des Angebots für Seniorinnen 

und Senioren eine Mindestabnahme von 50.000 Verträgen garantiert werden musste. 

Der Preis, den der Petent für eine reguläre Monatskarte im Verkehrsverbund Region 

Trier bezahlen muss, beträgt 60,60 €. Dieser Betrag liegt beispielsweise nicht we-

sentlich über dem Preis der Seniorenkarte im Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit 

57,50 €. Der Petent kann mit der Monatskarte im Verkehrsverbund Region Trier zu-

sätzlich montags bis freitags ab 19:00 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags ganz-

tägig eine weitere erwachsene Person und drei Kinder mitnehmen. Diese Möglichkeit 

besteht bei der Seniorenkarte des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar nicht. Im Ergeb-

nis sieht der Verkehrsverbund Region Trier jedoch aufgrund seiner Tarifstruktur keine 

Möglichkeit, ein Seniorenticket anzubieten. 
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2.4 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit 
 

Nach wie vor liegt die Zahl der ausländerrechtlichen Eingaben an vorderer Stelle, ist 

jedoch im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Dies betrifft insbesondere 

Eingaben von Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien, auch wenn es sich 

hierbei nach wie vor um die größte Petentengruppe handelt; wobei es sich durchweg 

um Familien mit einem langjährigen Aufenthalt und guter Integration handelt. Insbe-

sondere wenn die Kinder den größten Teil ihres Lebens in Deutschland verbracht 

haben oder hier geboren sind, erscheint eine Rückführung ins Herkunftsland zuneh-

mend als besondere Härte. Es wurden daher große Hoffnungen und Erwartungen an 

eine bereits seit längerem diskutierte Altfallregelung geknüpft. Im Vorgriff darauf wur-

den bereits vielfach längerfristige Duldungen erteilt, was wohl auch zu einem Rück-

gang diesbezüglicher Eingaben geführt haben dürfte. Erfreulicherweise hat die In-

nenministerkonferenz sodann am 17.11.2006 eine Altfallregelung beschlossen, so 

dass Anlass zur Hoffnung besteht, dass dem betreffenden Personenkreis ein dauern-

des Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht werden kann.  

 

Von manchen Ausländerinnen und Ausländern sowie den sie unterstützenden Orga-

nisationen wurden Hoffnungen an einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts 

Koblenz vom 24.02.2006 zu Artikel 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskon-

vention geknüpft. Diese Vorschrift gebietet das Recht auf Achtung des Privatlebens. 

In diesem Zusammenhang wird diskutiert, ob sich daraus ein Anspruch der Kinder auf 

ein Aufenthaltsrecht in dem Land ihrer Geburt beziehungsweise ihrer Kindheit herlei-

ten lässt. Das Oberverwaltungsgericht hatte in dem zu entscheidenden Fall den 

Schutz des Artikels 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention bejaht. In 

dem betreffenden Fall können die Kinder, die zunächst als Flüchtlinge anerkannt 

worden sind, seit ihrer Einreise auf einen rechtmäßigen Aufenthalt von über elf Jah-

ren verweisen, von denen sie über sieben Jahre in Besitz einer Aufenthaltsgenehmi-

gung waren, bis die Flüchtlingsanerkennung widerrufen wurde. Nach Ansicht des 

Ministeriums des Innern und für Sport kann hingegen allein ein langer Aufenthalt der 

Kinder keinen Aufenthaltsanspruch aufgrund Artikel 8 Abs. 1 der Europäischen Men-

schenrechtskonvention begründen. 

 

In besonderen Härtefällen kann in Ausländerangelegenheiten unabhängig von der 

rechtlichen Situation in der Härtefallkommission über ein etwaiges Aufenthaltsrecht 

beraten werden. Über die Härtefallkommission wurde bereits im Jahresbericht 2005 
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eingehend berichtet. Der Bürgerbeauftragte, der Mitglied der Härtefallkommission ist, 

prüft in jedem Einzelfall, bei dem aus rechtlichen Gründen dem jeweiligen Anliegen 

nicht entsprochen werden kann, ob Gründe für die Annahme einer besonderen Härte 

vorliegen. Wenn dies der Fall ist, stellt er bei der Härtefallkommission einen Antrag 

auf Sachbefassung. 

 

Ein verhältnismäßig hoher Anteil der Eingaben betraf das Aufenthaltsrecht von Aus-

länderinnen und Ausländern, deren Familienangehörige entweder bereits über ein 

Aufenthaltsrecht verfügen oder deutsche Staatsangehörige sind. Dabei ging es ent-

weder darum, Personen, die sich bereits in Deutschland befinden, ein weiteres Auf-

enthaltsrecht zu gewähren oder aber um die Erteilung eines Visums zum Zwecke der 

Familienzusammenführung oder Eheschließung. Leider muss in diesem Zusammen-

hang immer wieder festgestellt werden, dass es aus den unterschiedlichsten aufent-

haltsrechtlichen Gründen leider nicht möglich ist, eine familiäre Lebensgemeinschaft 

in Deutschland zu erhalten oder herzustellen. Teilweise ist bzw. war aber auch strittig, 

ob die geltend gemachte familiäre Lebensgemeinschaft tatsächlich besteht und un-

terhalten wird. So geht es beispielsweise immer wieder um die Frage, ob ausländi-

sche Väter deutscher Kinder beziehungsweise von Kindern mit Aufenthaltsrecht tat-

sächlich den Umgang mit ihren Kindern auch pflegen. Der Bürgerbeauftragte legt 

insbesondere in diesem sensiblen Bereich großen Wert darauf, dass vor einer ab-

schließenden Entscheidung eingehende und nachvollziehbare Ermittlungen von der 

jeweils zuständigen Ausländerbehörde veranlasst werden. Nicht selten führen diese 

dann dazu, dass schließlich doch ein Aufenthaltsrecht erteilt beziehungsweise dem 

beantragten Visum zugestimmt werden kann. 

 

Stark zugenommen haben Eingaben in Zusammenhang mit Einbürgerungsverfahren. 

Dieser Problemkreis wurde deshalb auch zum Anlass für ein besonderes Thema ge-

nommen. 

 

Auf die Auswirkungen des zum 01.01.2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsgeset-

zes wurde bereits im Jahresbericht 2005 näher eingegangen. Dabei ist für die Arbeit 

des Bürgerbeauftragten von besonderem Interesse, in welchem Umfang gemäß § 25 

Aufenthaltsgesetz ein Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen gewährt wird. Nach 

wie vor wäre es aus Sicht des Bürgerbeauftragten zu begrüßen, wenn die Ausländer-

behörden bei langen Aufenthalten und guter Integration, insbesondere, wenn es sich 

um Familien mit Kindern handelt, durchweg unter verstärkter Gewichtung der humani-



 - 30 -

tären Gesichtspunkte positive Entscheidungen für die Betroffenen treffen würden. 

Offensichtlich wird von einzelnen Ausländerbehörden in unterschiedlichem Umfang 

von dieser Ermessensvorschrift Gebrauch gemacht. Diesen Problemkreis betrifft un-

ter anderem auch die Antwort des Ministeriums des Innern und für Sport auf eine 

kleine Anfrage des Abgeordneten Reiner Marz (Bündnis 90/Die Grünen) vom 

02.02.2006 (Drucksache 14/49180). Die Antwort des Landrats lässt erkennen, dass 

zumindest im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005 von einzelnen Ausländerbehörden in 

unterschiedlichem Umfang Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Abs. 3, 4 und 5 Aufent-

haltsgesetz erteilt worden sind. Allerdings sind die Faktoren, die für die Anzahl der 

erteilten Aufenthaltserlaubnisse ursächlich sein können, derart unterschiedlich und 

vielschichtig, dass sich allein aus der Statistik kaum aussagekräftige Schlussfolge-

rungen ziehen lassen dürften. 

 

Wie bereits wiederholt in Jahresberichten erwähnt, besteht zwischen dem Ministerium 

des Innern und für Sport, dem Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz so-

wie dem Bürgerbeauftragten eine Vereinbarung, wonach grundsätzlich während ei-

nes laufenden Petitionsverfahrens von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen abgese-

hen werden soll. Grundsätzlich werden die in dieser Vereinbarung getroffenen Rege-

lungen auch von allen Beteiligten zuverlässig beachtet, so dass ausländerrechtliche 

Eingaben ordnungsgemäß bearbeitet werden können. Jedoch kommt es in Einzelfäl-

len immer wieder mal zu Problemen. So hat in einem Fall der Oberbürgermeister der 

Stadt Neustadt an der Weinstraße, Hans Georg Löffler (CDU), die Abschiebung eines 

Ausländers während eines anhängigen Petitionsverfahrens veranlasst, obwohl der 

Bürgerbeauftragte dieser Vorgehensweise ausdrücklich nicht zugestimmt hat. Der 

Oberbürgermeister hat sich dabei darauf berufen, dass die Eingabe nicht Erfolg ver-

sprechend erschien. Nach bisher einhelliger Auffassung aller Beteiligten kommt es 

allerdings nicht darauf an, da es der Verfassungsrang des Petitionsrechts sowie die 

Achtung vor dem Parlament gebietet, dass sich der Petitionsausschuss mit der Ein-

gabe befassen kann, bevor die Abschiebung erfolgt. Eine vorab einseitig von der Ver-

waltung vorgenommene Bewertung der Erfolgsaussichten würde das Petitionsrecht 

verkürzen und der Bedeutung des Petitionsausschusses nicht gerecht. Daher hat der 

Bürgerbeauftragte beanstandet, dass der Oberbürgermeister die Abschiebung veran-

lasst hat, bevor sich der Petitionsausschuss mit der Eingabe abschließend befassen 

konnte. Der Petitionsausschuss hat sich der Auffassung des Bürgerbeauftragten an-

geschlossen, dass keine nachvollziehbaren Gründe dafür ersichtlich waren, weshalb 

die nächste Sitzung des Petitionsausschusses nicht hätte abgewartet werden kön-
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nen. Der Petitionsausschuss hat dann in seiner Sitzung am 07.11.2007 auch bean-

standet, dass der Neustädter Oberbürgermeister Hans Georg Löffler (CDU) die Ab-

schiebung veranlasst hat, bevor sich der Petitionsausschuss mit der Eingabe ab-

schließend befassen konnte. Nach Auffassung des Bürgerbeauftragten, der sich der 

Petitionsausschuss angeschlossen hat, waren keine nachvollziehbaren Gründe dafür 

ersichtlich, weshalb die nächste Sitzung des Petitionsausschusses nicht hätte abge-

wartet werden können. Der Oberbürgermeister wurde vom Petitionsausschuss auch 

darauf hingewiesen, künftig von einer solchen Vorgehensweise abzusehen. Da aber 

auch das Ministerium des Innern und für Sport an dem Verfahren beteiligt war, wurde 

auch dieses um eine Stellungnahme gebeten. Es legte dar, dass es aufgrund der ihm 

vom Oberbürgermeister der Stadt Neustadt vorgelegten Informationen von einer fa-

chaufsichtlichen Weisung gegen die Abschiebung abgesehen hat. Das Ministerium 

äußert im Übrigen sein Bedauern darüber, dass es versäumt wurde, den Bürgerbe-

auftragten entsprechend zu informieren. Ferner sicherte es zu, dass künftig in gleich 

gelagerten Fällen eine unmittelbare Unterrichtung des Bürgerbeauftragten selbstver-

ständlich erfolgt. Im Übrigen räumte das Ministerium ein, dass im Rahmen des Ver-

fahrens bei Petitionen von Ausländerinnen und Ausländern ein Nachsteuerungsbe-

darf zwischen dem Ministerium und dem Bürgerbeauftragten notwendig ist. Ferner 

hat sich an diesem Fall erneut gezeigt, wie problematisch es werden kann, wenn vor-

ab seitens der Stadt- oder Kreisverwaltung lediglich telefonischer Kontakt mit dem 

Büro des Bürgerbeauftragten aufgenommen wird. In solchen Gesprächen kann es 

durchaus zu Missverständnissen kommen, die aber in dieser sensiblen Frage unbe-

dingt zu vermeiden sind. Das Ministerium des Innern und für Sport wurde deshalb 

vom Bürgerbeauftragten gebeten, die Kreis- und Stadtverwaltungen darauf hinzuwei-

sen, dass künftig eine solche Kontaktaufnahme nur noch schriftlich vorzunehmen ist 

und von Telefongesprächen abgesehen werden sollte. 

 

Die Rückkehr von Ausländerinnen und Ausländer in ihre Herkunftsländer soll unter 

anderem durch die Landesinitiative Rückkehr 2005 gefördert werden. Zu diesem 

Zweck wurden Landesmittel zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe die betreffenden 

Personen individuell gefördert werden können, um ihnen einen neuen Start im Her-

kunftsland zu erleichtern. Weniger bekannt dürfte sein, dass diese Rückkehrhilfe nicht 

nur Ausländerinnen und Ausländern sondern beispielsweise auch Spätaussiedlerin-

nen und Spätaussiedlern gewährt werden kann. So hatte sich eine aus Russland 

stammende Spätaussiedlerfamilie an den Bürgerbeauftragten gewannt, die Probleme 

hatte, in Deutschland Fuß zu fassen. Da sie Gelegenheit hatte, in Russland ein land-
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wirtschaftliches Anwesen zu erwerben, mit dem der Lebensunterhalt der Familie si-

chergestellt werden kann, wollte die Familie zurückkehren; sie erklärte ihre Rück-

kehrbereitschaft, wenn ihr mit einer entsprechenden Hilfe der Erwerb des Anwesens 

ermöglicht wird. Nach eingehender Prüfung der Angelegenheit erklärte sich die zu-

ständige Kreisverwaltung bereit, die Rückkehr mit insgesamt 15.000 € zu fördern. 

 

 

2.5 Pass- und Meldewesen 
2.6 Personenstandswesen 
 
Die Eingaben zu diesen Sachgebieten liegen wie bereits in den Vorjahren auf niedri-

gem Niveau. Den Eingaben liegen in der Regel Probleme bei der Ab- und Anmeldung 

sowie im Zusammenhang mit der Vornahme standesamtlicher Handlungen zugrunde. 

 

Etwas ungewöhnlich war der Fall eines Bürgers, der bei der Stadt Mainz einen Sozi-

alausweis beantragen wollte. Die Stadt gewährt mit diesem Sozialausweis den ge-

meldeten Einwohnerinnen und Einwohnern bei Vorliegen bestimmter Voraussetzun-

gen gewisse Vergünstigungen. Dem Bürger wurde zu seiner Verwunderung erklärt, 

dass er keinen Sozialausweis erhalten könne, da er in der Stadt nicht polizeilich ge-

meldet sei. Dies konnte der Petent nicht nachvollziehen, da er nach wie vor unter 

seiner bisherigen Anschrift wohnhaft ist. Sein Anliegen war es, wieder unter seiner 

bisherigen Anschrift gemeldet zu werden. Aufgrund der Eingabe stellte sich dann 

heraus, dass er von Amts wegen abgemeldet worden war, weil er von einem Mitar-

beiter der Stadtverwaltung nicht angetroffen werden konnte. Dies war für den Bürger-

beauftragten nicht nachvollziehbar, weil niemand verpflichtet ist, sich dauernd in sei-

ner Wohnung aufzuhalten. Selbst aus einer längeren Abwesenheit kann nicht, zumin-

dest nicht ohne weitere Ermittlungen, gefolgert werden, dass die Wohnung aufgege-

ben worden ist. Im vorliegenden Fall veranlasste die Stadtverwaltung dann aufgrund 

der Erklärung des Petenten, dass er weiterhin unter der angegebenen Anschrift 

wohnhaft ist, seine erneute Anmeldung sowie die kurzfristige Ausstellung des bean-

tragten Sozialausweises. 

 

Bei Eingaben zum Personenstandswesen geht es in einigen Fällen auch um die zu 

zahlenden Gebühren. So begehrte ein Ehepaar die unentgeltliche Berichtigung einer 

fehlerhaften beglaubigten Abschrift aus dem Familienbuch. Das Problem lag darin, 

dass das Ehepaar zwischenzeitlich umgezogen war. Das Standesamt, das die fehler-
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hafte Abschrift erstellt hatte, konnte deshalb mangels Zuständigkeit keine neue mehr 

erstellen. Das nunmehr zuständige Standesamt verlangte aber für die Ausstellung die 

gesetzlich vorgesehene Gebühr. Im Zuge des Petitionsverfahrens konnte erreicht 

werden, dass die betreffende Verbandsgemeindeverwaltung sich im Hinblick auf die 

Besonderheit des Einzelfalles dann bereit erklärte, die Urkunde gebührenfrei auszu-

stellen. 

 

Im weiteren Sinne zählt auch die Verleihung staatlicher Auszeichnungen zu diesem 

Sachgebiet. Gelegentlich wenden sich Bürgerinnen und Bürger an den Bürgerbeauf-

tragten, die der Ansicht sind, dass sie selbst, Angehörige oder Bekannte eine staatli-

che Auszeichnung verdient hätten. In der Regel haben die betreffenden Personen 

zuvor von der Staatskanzlei oder der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, die 

für die Staatskanzlei Verdienste von Personen, die für die Verleihung einer staatli-

chen Auszeichnung vorgeschlagen werden, zu prüfen hat, die Mitteilung erhalten, 

dass die Voraussetzungen nicht vorliegen. Dabei stößt bei den Betreffenden häufig 

auf Befremden, dass die dafür maßgeblichen Gründe nicht mitgeteilt werden. Dies ist 

allerdings bei der Verleihung staatlicher Auszeichnungen absolut unüblich. Auskünfte 

über das Verfahren sind nicht vorgesehen, zumal es keinen Rechtsanspruch auf 

Auszeichnungen und Ehrungen gibt. In einem Fall zum Beispiel begehrte ein Petent, 

der bereits im Jahr 1982 die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz für seine vielfäl-

tigen ehrenamtlichen Tätigkeiten erhalten hatte, die Verleihung einer weiteren staatli-

chen Auszeichnung, weil er sich auch weiterhin in vielfacher Weise ehrenamtlich en-

gagiere. Eine höhere Auszeichnung kann indessen nur verliehen werden, wenn die 

bereits gewürdigten Leistungen im Grad ihrer Auszeichnungswürdigkeit wesentlich 

gesteigert wurden oder seit der vorangegangenen Auszeichnung eine Leistung voll-

bracht wurde, die für sich allein, auch was ihre Dauer angeht, die Verleihung einer 

höheren Auszeichnung rechtfertigen würde. Im Zuge dieser Prüfung erfolgt zusätzlich 

auch ein Quervergleich mit anderen Auszeichnungsvorschlägen. Im vorliegenden Fall 

sah die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier keine Möglichkeit, den Petenten 

für eine höhere Auszeichnung vorzuschlagen. 
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2.7  Wahlen und Statistik 
 
Die Eingaben in diesem Bereich bewegen sich wie bisher auf niedrigem Niveau. Auch 

die Landtagswahl am 26. März 2006 hat nicht zu einer Erhöhung der Anzahl der Ein-

gaben geführt.  

 

Ein Petent wandte sich mit seiner Eingabe zwar gegen die Falzung der Stimmzettel 

bei der Landtagswahl. Er machte geltend, dass nicht eindeutig erkennbar gewesen 

sei, dass die Stimmzettel nicht nur einmal, sondern zweimal gefaltet waren. Dadurch 

habe er die Partei, die er hätte wählen wollen und die sich im unteren Bereich des 

Stimmzettels befunden habe, nicht gesehen und daher auch nicht wählen können. 

Die Ermittlungen haben ergeben, dass zur Landtagswahl 15 Wahlvorschläge vom 

Landeswahlausschuss zugelassen worden sind. Damit die einzelnen Vorschläge les-

bar waren, musste der Stimmzettel größer als DIN A 4 sein. Die Stimmzettel wurden 

vorab gefaltet, um es insbesondere älteren Menschen zu erleichtern, diese in die 

Wahlumschläge zu stecken. Darüber hinaus wies der Landeswahlleiter darauf hin, 

dass die Stimmzettel bei vorangegangenen Bundestags- und Europawahlen ebenfalls 

mehrfach gefaltet waren, sodass die Wählerinnen und Wähler mit dieser Art der Fal-

zung durchaus vertraut sind. Im Übrigen habe eine Überprüfung vor Ort ergeben, 

dass der Wahlvorstand im Stimmbezirk des Petenten einen Musterstimmzettel in et-

wa drei Metern Entfernung von der Wahlkabine aufgehängt hatten und der Landes-

wahlleiter die kommunalen Wahlleiter darauf hingewiesen hatte, dass die jeweiligen 

Wahlvorstände die Wählerinnen und Wähler in den Wahllokalen auf die Falzung auf-

merksam machen sollten.  

 

In einem anderen Fall beschwerte sich eine Petentin darüber, dass ihr die Wahlbe-

nachrichtigung nicht nachgesandt worden sei. Sie habe einen Nachsendeauftrag ge-

stellt, vermutete aber, dass dieser die Wahlbenachrichtigung deshalb nicht einge-

schlossen habe, weil diese mit „Info-Post" verschickt worden sei. Sie habe daher kei-

ne Briefwahlunterlagen beantragen können. Die Ermittlungen ergaben, dass die 

Wahlbenachrichtigungen tatsächlich per Info-Post verschickt worden sind. Allerdings 

werden auch „Info-Post" Briefe nachgesendet. Warum dies im Fall der Petentin nicht 

erfolgte, ließ sich auf Grund der Angaben der Petentin nicht mehr nachvollziehen. Es 

handelt sich nach Angaben des Landeswahlleiters jedoch um einen Einzelfall. Die 

Petentin sei auch nicht an der Teilnahme gehindert gewesen, da sie Briefwahlunter-

lagen auch ohne Vorlage der Wahlbenachrichtigung hätte beantragen können. 
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2.8  Brand- und Katastrophenschutz 
 
Auch in diesem Jahr gab es nur wenige Eingaben zum Thema Brand- und Katastro-

phenschutz. Die meisten Petentinnen und Petenten beschwerten sich mit ihren Ein-

gaben über die Höhe der für Feuerwehreinsätze festgesetzten Kosten. In einem Fall 

wandte sich ein Petent zum Beispiel gegen eine Forderung von 150,00 €, die ihm für 

einen Feuerwehreinsatz in Rechnung gestellt worden war. Die Feuerwehr war zu ei-

nem brennenden Pkw gerufen worden, der Brand war beim Eintreffen der Feuerwehr 

jedoch bereits gelöscht. Der Petent machte geltend, dass er die Kosten bei einer 

Rente von 500,00 € nicht tragen könne. Die Ermittlungen ergaben, dass die zuständi-

ge Verbandsgemeindeverwaltung lediglich die Kosten für das Ausrücken in Rech-

nung gestellt hatte. Sie schloss mit dem Petenten eine Ratenzahlungsvereinbarung, 

woraufhin dieser seinen Widerspruch gegen den Bescheid zurücknahm. 

 

 

2.9 Bestattungswesen 
 
Die Zahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet ist gegenüber dem Vorjahr in etwa 

gleich geblieben. Dies gilt auch bezüglich der Probleme, mit denen sich die Bürgerin-

nen und Bürger an den Bürgerbeauftragten gewandt haben. Dabei fällt nach wie vor 

auf, dass die Friedhofssatzungen oft nur wenig Flexibilität zulassen, was wiederum 

bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu Unverständnis führt. 

 

Ein Bürger ging sogar so weit, dass er den Friedhofszwang abschaffen wollte. Er ver-

trat die Auffassung, dass es Bürgerinnen und Bürgern überlassen werden sollte, wel-

che Bestattungsform und welchen Bestattungsort sie für sich wünschen. Da mit die-

ser Eingabe eine Änderung des Bestattungsgesetzes begehrt wurde, handelt es sich 

um eine Legislativeingabe, die vom Petitionsausschuss des Landetags Rheinland-

Pfalz zu behandeln war. Dieser sah allerdings keine Möglichkeit, dem Anliegen des 

Petenten zu entsprechen. 

 

Einige Eingaben betreffen auch den Zustand und die Pflege von Friedhöfen. So be-

anstandete beispielsweise ein Bürger, dass sich hinter dem Grab seines Vaters ein 

ungepflegter Hang befand, wodurch es auch zu einer Verunreinigung der Grabstelle 

kam. In diesem Fall konnte dem Anliegen des Petenten entsprochen werden, da die 

Gemeinde bereit war, den Hang mit Bodendeckern zu bepflanzen. 
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Gegenstand von Eingaben waren aber auch die Grabmale. Die Gemeinden müssen 

aufgrund der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften die Grabmale von Zeit zu 

Zeit auf ihre Standfestigkeit hin überprüfen. Dies führte in Haßloch zu einiger Unruhe, 

insbesondere bei der älteren Bevölkerung, weil eine von der Gemeinde veranlasste 

„Rüttelprobe“ in einer Vielzahl von Fällen zu Beanstandungen führte. In diesem Zu-

sammenhang wurde von einigen Bürgerinnen und Bürgern die Ansicht vertreten, die 

Gemeinde habe bereits bei der Errichtung des Grabmals dafür Sorge zu tragen, dass 

der beauftragte Unternehmer seine werkvertraglichen Leistungen vertragsgemäß 

erfüllt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Gemeinde hat allerdings zu prüfen, ob ein 

geplantes Grabmal den satzungsmäßigen Bestimmungen entspricht. Vertragliche 

Bindungen bestehen jedoch nur zwischen dem Inhaber der Grabstätte und dem 

Steinmetzbetrieb. Im vorliegenden Fall hatte allerdings die Gemeinde das schlechte 

Ergebnis der „Rüttelprobe“ zum Anlass genommen, die am Ort ansässigen Stein-

metzbetriebe auf die Problematik nicht standfester Grabmale hinzuweisen. Offen-

sichtlich gibt es in einigen Gemeinden auch Probleme im Zusammenhang mit der 

Entfernung von Grabmalen nach Ablauf der Nutzungszeit. In diesen Fällen wird aus 

Sorge, dass die Kosten eines Tages zulasten der Gemeinde gehen, in Friedhofssat-

zungen eine Regelung aufgenommen, wonach bereits nach der Aufstellung des 

Grabmals eine Gebühr für dessen Entfernung und die Entsorgung erhoben wird. Für 

den Fall, dass die Entfernung durch den Nutzungsberechtigten erfolgt, wird der Be-

trag, allerdings ohne Zinsen, zurückerstattet. Nach der Rechtsprechung des Ober-

verwaltungsgerichts wird eine solche Regelung als zulässig erachtet. 

 

Im Jahresbericht 2005 wurde über den Fall einer Bürgerin berichtet, deren Ehemann 

in verhältnismäßig jungen Jahren verstorben war. Zur Bestattung wählte sie eine 

Doppelgrabstelle in der Erwartung, dort eines Tages auch selbst ihre letzte Ruhe fin-

den zu können. Da der Ortsgemeinderat kurz darauf aber eine Satzungsänderung 

beschloss, wonach das entsprechende Grabfeld im Rahmen einer beabsichtigen Sa-

nierung des Friedhofs geschlossen werden sollte, befürchtete die Petentin, dass die 

Beisetzung in einer gemeinsamen Grabstätte nicht mehr sichergestellt sei. Der Petiti-

onsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz hat diese Eingabe auf Vorschlag des 

Bürgerbeauftragten an die Landesregierung überwiesen. Diese beanstandete zu-

nächst, dass die Gemeinde die Petentin nicht bereits bei den Vorarbeiten zur Ände-

rung der Friedhofssatzung informiert und in die Anhörung miteinbezogen hatte, nach-

dem feststand, dass sie durch den Beschluss direkt betroffen sein würde. Außerdem 
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sei nicht erkennbar, warum der Petentin nicht andere Lösungen angeboten wurden. 

Die Landesregierung hielt es im Übrigen für sehr hilfreich, wenn die Gemeinde noch-

mals mit der Petentin und deren Angehörigen Kontakt aufnimmt und versucht, eine 

Lösung zu finden. Augrund dieser Stellungnahme veranlasste der Bürgerbeauftragte 

ergänzende Ermittlungen, die allerdings ergaben, dass der Petentin im Rahmen von 

– leider nicht dokumentierten – Gesprächen mehrfach zugesichert worden ist, dass 

sich für sie keine maßgeblichen Änderungen durch die geänderte Friedhofssatzung 

ergeben. Vielmehr ist eine Zubelegung der Grabstätte mit Familienangehörigen bis 

zum Jahr 2032 möglich. 

 

 

 

3 – Gemeindeverfassungsrecht - Kommunales Abgabenrecht 
3.1 Gebühren 
3.2 Beiträge 
3.3 Anschlusskosten 
 
Bei den Eingaben zu diesen Sachbereichen ist gegenüber den Vorjahren eine be-

achtliche Zunahme zu verzeichnen. Dies hängt möglicherweise damit zusammen, 

dass aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation die Belastung durch kom-

munale Abgaben für viele Haushalte zunehmend schwieriger zu tragen ist. Zudem 

fällt auf, dass sich nicht nur Einzelne gegen die Belastung mit Gebühren und Beiträ-

gen zur Wehr setzen, sondern sich immer wieder auch mehrere Anliegerinnen und 

Anlieger gemeinsam an den Bürgerbeauftragten wenden. 

 

Als Beispiel sei der Fall der Gemeinde Nackenheim genannt, die die Anliegerinnen 

und Anlieger einer Gemeindestraße zu Ausbaubeiträgen veranlagt hatte. Die Beson-

derheit in diesem Fall lag darin, dass die Baumaßnahme bereits einige Jahre zurück-

lag und die Gemeinde selbst davon ausgegangen war, dass es sich nicht um eine 

Ausbaumaßnahme, sondern um Reparaturarbeiten gehandelt hat. Die Arbeiten wa-

ren im Zuge der Instandsetzung der Straße nach Kanalisationsbaumaßnahmen er-

folgt. Die Kommunalaufsicht hat allerdings aufgrund einer Prüfung der Haushalts- und 

Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde die Maßnahmen als Ausbaumaßnahmen ge-

wertet und die Nichterhebung der Anliegerbeiträge bemängelt. Da die Ortsgemeinde 

jedoch weiterhin von Reparaturmaßnahmen ausging und deshalb eine Veranlagung 

der Anliegerinnern und Anlieger ablehnte, wurde sie von der Kreisverwaltung ange-
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wiesen, Ausbaubeiträge zu erheben. Die Ortsgemeinde legte gegen diese Verfügung 

Widerspruch ein. Ein gleichzeitig dagegen erhobener Eilantrag wurde vom Verwal-

tungsgericht abgelehnt mit der Begründung, dass es sich objektiv um eine Ausbau-

maßnahme handele, so dass grundsätzlich Beiträge zu erheben seien. Es ergab sich 

somit die eher ungewöhnliche Situation, dass Bürgerinnen und Bürger Beiträge zah-

len sollten, obwohl die Maßnahme längst finanziert war und die Ortsgemeinde das 

Geld gar nicht haben wollte. Ortsgemeinde und die betroffenen Bürgerinnen und Bür-

ger zogen also an einem Strang. 

 

Der Bürgerbeauftragte erfuhr aufgrund eines Fernsehberichts von dieser Angelegen-

heit und nahm den Fall zum Anlass für einen Selbstaufgriff. In der Folgezeit wandten 

sich aber auch die 24 Anliegerinnen und Anlieger an den Bürgerbeauftragten mit der 

Bitte, ihnen zu helfen. Der Bürgerbeauftragte schaltete daraufhin die zuständige Ver-

bandsgemeindeverwaltung, die Kreisverwaltung sowie die Aufsichts- und Dienstleis-

tungsdirektion Trier, die für die Bearbeitung des Widerspruchs der Ortsgemeinde zu-

ständig war, ein. Nachdem der Sachverhalt im Einzelnen geklärt war, fand auf Vor-

schlag des Bürgerbeauftragten ein gemeinsames Gespräch statt, an dem die Peten-

tinnen und Petenten sowie die vorgenannte Verwaltung und der Bürgerbeauftragte 

beteiligt waren. Bei diesem Gespräch bestand ausreichend Gelegenheit, die unter-

schiedlichen Standpunkte im Einzelnen darzulegen. Als Ergebnis dieses Gesprächs 

wurde vorgeschlagen, dass die umlagefähigen Kosten von der Verbandsgemeinde-

verwaltung erneut zu prüfen sind. Im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung soll-

ten lediglich die Kosten für den Ausbau der Gehwege zugrunde gelegt werden. Au-

ßerdem sollte die Ortsgemeinde den Gemeindeanteil überdenken. In der Folgezeit 

beschloss der Ortsgemeinderat dann, den Gemeindeanteil von 30% auf 45% anzu-

heben. Aufgrund dieses Lösungsvorschlages wurde die Belastung der Bürgerinnen 

und Bürger letztlich um mehr als 50% gegenüber den zunächst veranschlagten Be-

trägen gemindert. Es fand dann noch ein weiteres Gespräch des Bürgerbeauftragten 

mit den Anliegerinnen und Anliegern statt, bei dem die Vor- und Nachteile, die mit der 

Annahme des Vergleichsvorschlags verbunden waren, ausgiebig erörtert wurden. 

Hierbei ging es wegen des noch anhängigen Widerspruchsverfahrens der Ortsge-

meinde auch darum, dass der Vorschlag möglichst von allen angenommen werden 

sollte. Inhalt des Lösungsvorschlags war nämlich auch, dass dieser Widerspruch zu-

rückgenommen werden sollte. Dies wäre jedoch dann problematisch gewesen, wenn 

einige Anliegerinnen und Anlieger mit dem Vorschlag nicht einverstanden gewesen 

wären, da diese, wenn der Widerspruch gleichwohl zurückgenommen worden wäre, 
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den Eindruck hätten gewinnen können, dass sich die Gemeinde gegenüber ihren ur-

sprünglichen Absichtserklärungen gegen sie stellen wolle. Erfreulicherweise konnte 

schließlich erreicht werden, dass alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger dem Vor-

schlag zustimmten, so dass eine insgesamt einvernehmliche Regelung erzielt werden 

konnte. 

 

 

3.4 Sonstige kommunale Angelegenheiten 
3.5 Grundstücksangelegenheiten 
3.6 Wirtschaftliche Einrichtungen 
3.7 Gemeindeverfassung, gemeindliche Angelegenheiten, Gemeindestraßen, 

allgemeine Angelegenheiten 
 
Im Berichtszeitraum war eine erhebliche Steigerung im Sachgebiet 3.4 Sonstige 

kommunale Angelegenheiten zu verzeichnen. Diese ist insbesondere darauf zurück-

zuführen, dass sich in einer Reihe von Fällen bereits im Vorfeld gemeindlicher Stra-

ßenbaumaßnahmen zahlreiche Anliegerinnen und Anlieger an den Bürgerbeauftrag-

ten wandten, da sie mit der Maßnahme entweder überhaupt nicht oder nicht in der 

geplanten Art und Weise einverstanden waren. Vielfach zeigten sich die betroffenen 

Bürgerinnen und Bürger über die Art ihrer Beteiligung an der Planung enttäuscht und 

unzufrieden. Anliegerinnen und Anlieger haben als Hauptnutzer einer Straße ein ver-

ständliches Interesse daran, dass diese ihren Wünschen und Anforderungen ent-

spricht. Und es geht ihnen verständlicherweise auch um die damit verbundenen Kos-

ten. Vielfach haben sie jedoch den Eindruck, dass der Gemeinderat über ihre Köpfe 

hinweg Entscheidungen trifft und sie allenfalls, gegebenenfalls auch noch unzurei-

chend, über die Planungen unterrichtet. Mehrere Bürgerinnen und Bürger sehen in 

dieser Situation oft als einzigen Ausweg, ihre Interessen, Bedenken und Vorschläge 

im Wege einer Petition über den Bürgerbeauftragten zu artikulieren. In solchen Ver-

fahren legt der Bürgerbeauftragte größten Wert darauf, dass sich die zuständigen 

Stellen intensiv mit dem Vorbringen der Petentinnen und Petenten auseinanderset-

zen und dazu im Einzelnen Stellung nehmen. Auch wenn es sich letztlich um Ent-

scheidungen handelt, die von den zuständigen Gremien im Rahmen der kommunalen 

Selbstverwaltung zu treffen sind, geht der Bürgerbeauftragte dennoch davon aus, 

dass auf diesem Wege eine intensive Auseinandersetzung mit den Sorgen der betrof-

fenen Anliegerinnen und Anlieger erfolgt. Auf jeden Fall könnten den Betroffenen die 
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Gründe für die getroffenen Entscheidungen dargelegt werden, was möglicherweise 

zu einer höheren Transparenz führt. 

 

Im Übrigen decken die oben genannten Sachbereiche alle denkbaren Probleme, zu 

denen es beim Kontakt von Bürgerinnen und Bürgern zu Kommunalverwaltungen 

kommen kann, ab. Einige Eingaben betrafen Beglaubigungen, um die Gemeinde- 

bzw. Stadtverwaltungen von Bürgerinnen und Bürgern gebeten worden waren. So 

hatte sich zum Beispiel ein Bürger etwas irritiert an den Bürgerbeauftragten gewandt, 

nachdem es die Stadtverwaltung abweichend von ihrer bisherigen Praxis abgelehnt 

hatte, eine Unterschrift zu beglaubigen. Stattdessen verwies sie auf Notarinnen und 

Notare. Die betreffende Stadtverwaltung erklärte in ihrer Stellungnahme dazu, dass 

sich an ihrer Berechtigung, Unterschriften öffentlich zu beglaubigen, zwar nichts ge-

ändert hat. Sie weist allerdings darauf hin, dass sich ihre Befugnis ausschließlich auf 

die öffentliche Beglaubigung von Unterschriften bezieht. Im Gegensatz dazu sind die 

Notarinnen und Notare berechtigt, auch auf den Inhalt der Urkunde Bezug zu neh-

men, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner auf die rechtlichen Folgen der Unter-

schrift hinzuweisen und sie zu beraten. Aus diesem Grund ist beispielsweise bei allen 

testamentarischen Verfügungen eine notarielle Beurkundung erforderlich. Die betref-

fende Stadtverwaltung erklärte ihre Vorgehensweise damit, dass sie es auch als ihre 

Aufgabe ansieht, Bürgerinnen und Bürger, die sich wegen einer Beglaubigung an sie 

wenden, konkret zu beraten. Nur wenn sie den Eindruck gewinne, dass die rechtli-

chen Folgen unter Umständen für die Unterzeichnenden nicht absehbar sind, verwei-

se sie an eine Notarin beziehungsweise an einen Notar. Dies trifft insbesondere auch 

auf Unterschriftsleistungen bei vertraglichen Vereinbarungen zu. Die betreffende 

Stadtverwaltung verweist daher unter anderem in Vertragsangelegenheiten allgemein 

auf die urkundsberechtigten Notarinnen und Notare. Die Stadtverwaltung hat im Übri-

gen versichert, dass dies ausschließlich zum Schutz von Bürgerinnen und Bürger 

geschieht. 

 

In einem anderen Fall wandte sich ein Betreuer an den Bürgerbeauftragten, dessen 

Betreute ihren Wohnsitz teilweise außerhalb der Stadt, in der er wohnt, haben. Die 

Stadtverwaltung seines Wohnorts lehnte Beglaubigungen für Betreute mit anderen 

Wohnsitzen ab, da sie diesbezüglich „nicht zuständig“ sei. Nach dem Landesgesetz 

über die Beglaubigungsbefugnis soll eine Unterschrift zwar nur öffentlich beglaubigt 

werden, wenn die betreffende Person im Gebiet der Gemeinde ihren Wohnsitz, ihren 

ständigen Aufenthalt oder ihren ständigen Arbeitsplatz hat. Aufgrund der Eingabe 
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erklärte sich die betreffende Stadtverwaltung jedoch erfreulicherweise bereit, abwei-

chend von dieser Sollvorschrift auch Beglaubigungen von in der Stadt ansässigen 

ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern für deren auswärts wohnenden Betreu-

ter vorzunehmen. Dadurch wird die Arbeit von Betreuerinnen und Betreuer durchaus 

etwas erleichtert. 

 

 

 

4 – Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht 
4.1.  BAT und Zusatzversorgung 
4.2.  Besoldung, Beihilfe 
4.3.  Anstellungsverhältnis 
4.4.  Versorgung 
 

Die Zahl der Eingaben zu diesen Sachgebieten liegt auf dem Niveau des Vorjahres. 

 

Die Umstellung des Bundesangestelltentarifvertrages auf den Tarifvertrag für den 

öffentlichen Dienst hat bisher nicht zu einer nennenswerten Zahl von Eingaben ge-

führt. 

 

Eine Reihe von Eingaben betraf allerdings das Anstellungsverhältnis von Lehrerinnen 

und Lehrern. So konnte einer Petentin geholfen werden, die sich um eine Versetzung 

in den rheinland-pfälzischen Schuldienst beworben hatte. Dies war von der Aufsichts- 

und Dienstleistungsdirektion unter Hinweis auf eine amtsärztliche Untersuchung zu-

nächst abgelehnt worden. Die Petentin machte jedoch geltend, dass ihre Aussagen 

bei dem Untersuchungstermin von der Amtsärztin falsch interpretiert worden seien. In 

dem Gutachten seien fälschlicherweise auch regelmäßig auftretende starke Migräne-

anfälle festgestellt worden. Die Petentin verwies darauf, dass sie bislang trotz lang-

jähriger Tätigkeit beinahe keine Fehlzeiten wegen Krankheit hatte. Im Verlauf des 

Petitionsverfahrens wurde die Petentin erneut vom Gesundheitsamt Trier untersucht. 

Daraufhin konnte ihr eine Stelle an einer berufsbildenden Schule in Ludwigshafen 

angeboten werden. Eine andere Lehrerin wandte sich an den Bürgerbeauftragten, 

weil ihr Stundendeputat als Folge einer Augenerkrankung reduziert werden sollte. 

Aufgrund der verminderten Sehfähigkeit der Petentin befürchtete die Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion Trier, dass die Petentin ihrer Aufsichtspflicht bei einem vollen 

Stundendeputat nicht gerecht werden könne. Im Laufe des Petitionsverfahrens legte 
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die Petentin ein weiteres ärztliches Gutachten vor. Daraufhin entschied die Aufsichts- 

und Dienstleistungsdirektion, die Petentin im 1. Schulhalbjahr 2006/2007 mit einem 

nur noch leicht reduzierten Stundendeputat weiterzubeschäftigen. Diese Reduzierung 

hielt sie im Rahmen der Fürsorgepflicht für geboten. Gleichzeitig konnte der Petentin 

jedoch in Aussicht gestellt werden, dass sie ab Februar 2007 wieder die volle Stun-

denzahl unterrichten kann, wenn sich bei ihr keine gesundheitlichen Verschlechte-

rungen einstellen. Die Petentin hat jedoch später von sich aus einen Antrag auf Teil-

zeitbeschäftigung ab dem 01.02.2007 gestellt hat, dem auch entsprochen wurde.  

 

In zwei Fällen, in denen die Petentinnen die 2. Staatsprüfung für das Lehramt an 

Schulen nicht bestanden hatten, konnte der Bürgerbeauftragte nicht helfen. Im ersten 

Fall hatte sich die Petentin darüber beschwert, dass sie von den Ausbildern an ihrer 

Schule schlecht betreut worden sei. Sie wollte mit ihrer Eingabe erreichen, dass sie 

die aus ihrer Sicht schlechten Ausbildungsbedingungen dem Präsidenten der Auf-

sichts- und Dienstleistungsdirektion in einem persönlichen Gespräch schildern konn-

te, um dadurch eine andere Entscheidung zu erreichen.  Die Ermittlungen haben al-

lerdings ergeben, dass die Petentin aufgrund ihrer schlechten Leistungen im Vorbe-

reitungsdienst aus diesem vorzeitig entlassen wurde, da ein erfolgreicher Abschluss 

des 2. Staatsexamens nicht mehr möglich war. Die Entscheidung, die Petentin aus 

dem Vorbereitungsdienst zu entlassen, war bereits Gegenstand eines verwaltungsge-

richtlichen Verfahrens und war dort bestätigt worden. Daher sah der Präsident der 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion keine Veranlassung, ein Gespräch mit der 

Petentin zu führen. Ihre Argumente seien umfassend geprüft worden, sodass eine 

Änderung der Entscheidung nicht möglich sei. In dem anderen Fall hatte die Petentin 

die Prüfung im 2. Staatsexamen zweimal nicht bestanden. Sie wollte mit ihrer Einga-

be erreichen, dass sie zumindest als Vertretungslehrerin eingesetzt werden kann. 

Mehrere Schulen hätten ihr entsprechende Angebote gemacht, da sie großen Bedarf 

hätten und sie trotz der nicht bestandenen Prüfung auf Grund ihrer praktischen Erfah-

rung beschäftigen wollten. Die Petentin machte geltend, dass im Bereich der Nach-

mittagsbetreuung an Ganztagsschulen regelmäßig Personen ohne formale Qualifika-

tion für das Lehramt beschäftigt würden, da der Bedarf durch qualifiziertes Personal 

nicht gedeckt werden könne. Die Ermittlungen ergaben, dass das Vorbringen der Pe-

tentin in Bezug auf den Einsatz von Personen ohne Lehramtsprüfung zutreffend ist. 

Allerdings sind die Schulen verpflichtet, diese Personen sorgfältig auszuwählen und 

zu überwachen. Sobald sich erweise, dass sie ungeeignet seien, müssen die Verträ-

ge beendet werden. Im Falle der Petentin habe das wiederholte Nichtbestehen der 2. 
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Staatsprüfung bewiesen, dass sie für eine Tätigkeit als Lehrerin nicht geeignet sei. 

Daher könne sie auf Grund der eindeutigen gesetzlichen Regelungen auch nicht als 

Vertretungslehrerin oder im Rahmen der Nachmittagsbetreuung eingesetzt werden. 

 

Regelmäßig wenden sich Beamtinnen und Beamte, aber auch Angestellte mit Be-

schwerden über ihre Besoldung beziehungsweise ihr Gehalt an den Bürgerbeauftrag-

ten. Der folgende Fall soll beispielhaft aufzeigen, um welche Art von Fragen es in 

diesem Zusammenhang geht: Der Petent beschwerte sich mit seiner Eingabe dar-

über, dass er eine Zulage nicht mehr erhält, seitdem er in eine höhere Besoldungs-

gruppe befördert worden ist. Die Ermittlungen ergaben, dass der Petent als begrenzt 

dienstfähiger Beamter mit 28 von 40 Wochenstunden beschäftigt ist. Seine Dienstbe-

züge werden entsprechend der von ihm geleisteten Arbeitszeit berechnet. Vor seiner 

Beförderung hat er den Unterschiedsbetrag zwischen seinen Teilzeitdienstbezügen 

und seinem fiktiven Ruhegehalt als Zulage erhalten. Durch die Beförderung ist diese 

Zulage weggefallen. Die Oberfinanzdirektion Koblenz sah keine Möglichkeit, dem 

Anliegen zu entsprechen. Sie erläuterte, dass es nach den einschlägigen Bestim-

mungen des Bundesbesoldungsgesetzes auch nach der Beförderung bei der bisheri-

gen fiktiven Ruhegehaltsberechnung bleibt. Der Petent kann sich also nicht verlan-

gen, dass das fiktive Ruhegehalt der Besoldungsgruppe, in die er befördert wurde, 

zugrunde gelegt wird. Die Dienstbezüge, die er nach der Beförderung erhält, liegen 

höher als das fiktive Ruhegehalt, deshalb gibt es keinen Differenzbetrag mehr, der 

ausgeglichen werden müsste. Die Zulage musste also entfallen.  
 
 

4.5.  Kranken- und Pflegeversicherung 
 
Die Eingaben zu diesem Sachgebiet haben im Vergleich zum Vorjahr wieder zuge-

nommen. 

 

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger wandten sich an den Bürgerbeauftragten, weil sie 

nicht damit einverstanden waren, dass ihnen Leistungen von der Kranken- bzw. Pfle-

geversicherung nicht erstattet werden sollten. Diese Eingaben betrafen ein breites 

Spektrum des Leistungskataloges. Hierzu zählen die Übernahme von Kosten für die 

ärztliche Behandlung, bestimmte Medikamente, Kuren und Pflegeleistungen. Die 

betreffenden Bürgerinnen und Bürger kritisierten in diesem Zusammenhang in der 

Regel die ablehnende Entscheidung des Medizinischen Dienstes der Krankenversi-
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cherung (MDK). Dieser entscheidet normalerweise nach Lage der Akten, ohne die 

Petentinnen und Petenten selbst zu untersuchen. Dies führt naturgemäß eher zu ei-

ner geringeren Akzeptanz dieser Entscheidungen bei den Betroffenen. Hinzu kommt, 

dass die ablehnenden Bescheide der Kranken- bzw. Pflegeversicherung in vielen 

Fällen nur kurz begründet sind bzw. in der Begründung kaum auf den konkreten Fall 

eingegangen wird, sodass die Gründe für eine negative Entscheidung nicht oder nur 

schwer nachvollziehbar sind. Es könnte der Eindruck bleiben, dass der auf den Kran-

ken- bzw. Pflegeversicherungen lastende Kostendruck mittlerweile auch Auswirkun-

gen auf Patientinnen und Patienten hat. Aus Sicht des Bürgerbeauftragten besteht 

hier Handlungsbedarf. So plädiert er für eine bessere Kommunikation zwischen den 

behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem MDK. Darüber hinaus teilt er die Kri-

tik von Petentinnen und Petenten an den Begründungen in negativen Bescheiden, die 

zwar oftmals ausführlich erscheinen, bei näherem Betrachten jedoch sehr allgemein 

gehalten sind und kaum auf den Einzelfall eingehen.  

 

Beispielhaft sei hier der Fall eines Petenten genannt, der an „Morbus Bechterew“ lei-

det. Er wandte sich an den Bürgerbeauftragten, weil sein Antrag auf Bewilligung einer 

Kur vom MDK nach Aktenlage abgelehnt worden war. Der Bürgerbeauftragte erreich-

te im Petitionsverfahren, dass der MDK den Petenten persönlich untersuchte und ein 

neues Gutachten erstellte. Daraufhin wurde die Kur des Petenten bewilligt. 

 

Wie auch im Vorjahr bildete die Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung 

einen weiteren Schwerpunkt. In den meisten Fällen wollen Rentnerinnen und Rentner 

die Aufnahme in die „Krankenversicherung der Rentner“, das heißt die Aufnahme als 

pflichtversichertes Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung, erreichen. In zahl-

reichen Fällen wandten sich aber auch Menschen an den Bürgerbeauftragten, die 

nicht krankenversichert sind und zumindest als freiwillig versichertes Mitglied in die 

gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen werden wollten. Ob dem jeweiligen 

Anliegen entsprochen werden kann, richtet sich in der Regel danach, ob die Peten-

tinnen und Petenten die gesetzlichen Voraussetzungen im Hinblick auf die Vorversi-

cherungszeiten erfüllen. Diese sind durch die Bestimmungen des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch (SGB V) eindeutig geregelt. Dementsprechend gering sind die 

Möglichkeiten des Bürgerbeauftragten, in diesen Fällen zu helfen.  

 

Im Hinblick auf diejenigen Menschen, die auf Grund der bisherigen gesetzlichen Re-

gelungen ohne Krankenversicherungsschutz sind, begrüßt der Bürgerbeauftragte die 



 - 45 -

Verabschiedung des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz), das eine allgemeine Ver-

sicherungspflicht vorsieht, sodass nach dem Inkrafttreten sämtlicher Neuregelungen 

ab dem 01.01.2009 niemand in Deutschland mehr ohne Absicherung im Krankheits-

fall sein muss. die das Ziel verfolgt. 

 

 

4.6.  Rentenversicherung 
4.7.  Unfallversicherung 
 
Bei den Eingaben zu diesen Sachgebieten ist im Berichtsjahr ebenfalls ein Anstieg zu 

verzeichnen. 

 

Dabei hatten die Eingaben wie in den Vorjahren auch die Berechnung der Rentenhö-

he und die Anerkennung von Beitragszeiten zum Gegenstand. Hier konnte den Pe-

tentinnen und Petenten in der Regel erläutert werden, auf welcher Grundlage die 

Entscheidung des Rentenversicherungsträgers getroffen worden ist. Es konnte aber 

zum Beispiel auch in Kooperation mit dem französischen Bürgerbeauftragten erreicht 

werden, dass dem Bruder einer Petentin eine Rente des französischen Rentenversi-

cherungsträgers bewilligt und ausbezahlt wurde.  

 

 

4.8  Soldatenversorgung, Unterhaltssicherung 
 
Im Berichtszeitraum lagen hierzu keine Eingaben vor. 

 

 

 

5 – Sozialwesen 
 

Wie bereits im letzten Jahresbericht dargestellt, haben sich aufgrund der sogenann-

ten Hartz-IV-Gesetze sowie der Reform des Sozialhilferechts verschiedene Änderun-

gen bei der Zuständigkeit der Zahlungen von Leistungen und bei den Empfängerin-

nen und Empfängern der Leistungen ergeben. Als Folge der Umstrukturierung ist ab 

diesem Berichtsjahr eine geänderte Zuordnung zu den Sachgebieten 5.1 und 5.9 er-

folgt. So erfasst das Sachgebiet 5.1 nunmehr die Eingaben, die das Sozialgesetz-
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buch Zweites Buch (SGB II), das sogenannte Arbeitslosengeld II, betreffen. Dagegen 

erfasst das Sachgebiet 5.9 nunmehr alle Eingaben zum Sozialgesetzbuch Zwölftes 

Buch (SGB XII), das unter anderem die Leistungen der Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung umfasst. Dies muss bei einem Vergleich der Zahlen dieses 

Jahres mit den Vorjahren berücksichtigt werden. 

 

Die Eingaben zum Bereich Sozialwesen bilden mit einem Anteil von 19,1 % nach wie 

vor einen Schwerpunkt bei der Arbeit des Bürgerbeauftragten. Dabei ist vor allem zu 

den Bereichen 5.1 und 5.9 ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen, der insbesondere 

auf der erheblichen Zunahme der Eingaben zum Bereich des Arbeitslosengeldes II 

beruht. Insgesamt stellen die Eingaben zu diesen beiden Bereichen einen Anteil von 

13,8 % an den gesamten zulässigen Eingaben. 

 

Auch in diesem Jahr möchte sich der Bürgerbeauftragte ausdrücklich für die gute 

Zusammenarbeit mit den Arbeitsgemeinschaften bedanken, so dass in vielen Fällen 

den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern geholfen werden konnte.  

 

 

5.1 Leistungen nach dem SGB II 
 

In mehreren Fällen beklagten Bürgerinnen und Bürger darüber, dass eine Bearbeitung 

ihrer Anträge nicht erfolgte. Aufgrund der Eingaben beim Bürgerbeauftragten stellte sich 

manchmal heraus, dass die Anträge wegen eines Versehens nicht bearbeitet worden 

waren. So beanstandete zum Beispiel ein Petent, dass über seinen Widerspruch von 

Oktober 2005 bis Anfang September 2006 nicht entschieden worden war. Die Ar-

beitsgemeinschaft stellte bei einer Überprüfung dann fest, dass der Widerspruch ver-

sehentlich als erledigt gekennzeichnet worden war, obwohl es keine diesbezügliche 

Entscheidung gegeben hatte. Aufgrund der Eingabe des Petenten konnte die Ange-

legenheit kurzfristig geklärt werden und dem Widerspruch des Petenten wurde abge-

holfen. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt betraf auch in diesem Jahr die Übernahme der Kosten der 

Unterkunft. Regelmäßig wenden sich Betroffene an den Bürgerbeauftragten, wenn 

von den Arbeitsgemeinschaften nur noch die angemessenen Kosten der Unterkunft 

übernommen werden. So wies beispielsweise eine Petentin darauf hin, dass eine 

Wohnung zu den von der Arbeitsgemeinschaft genannten Konditionen gar nicht zu 
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finden sei. Die Arbeitsgemeinschaft stellte jedoch die ernsthaften Bemühungen der 

Petentin in Frage, da andere Fälle zeigen würden, dass entsprechender Wohnraum 

im näheren Umkreis durchaus zu finden sei. Da die Petentin auch während des Peti-

tionsverfahrens gegenüber der Arbeitsgemeinschaft keine ernsthaften wenn auch er-

folglosen Bemühungen nachweisen konnte, war die weitere Übernahme der tatsäch-

lichen Unterkunftskosten nicht möglich, sodass ihrem Anliegen nicht entsprochen 

werden konnte. 

 

Sofern die Betroffenen nachweisen können, dass ihre Bemühungen um eine ange-

messene Wohnung erfolglos waren, werden in der Regel die tatsächlichen Unter-

kunftskosten weiter übernommen, wobei die Bemühungen jedoch fortzusetzen sind. 

Es gibt aber auch Fälle, in denen den Betroffenen ein Umzug in eine andere Woh-

nung nicht zugemutet werden kann; auch dann werden die tatsächlichen unange-

messenen Unterkunftskosten weiter übernommen. Dazu erfolgt jedoch in der Regel 

eine ausführliche Prüfung des Einzelfalls. So veranlasste eine Arbeitsgemeinschaft in 

einem Fall nach Vorlage eines erneuten ärztlichen Attests eine Überprüfung durch 

den Ärztlichen Dienst der Arbeitsagentur, der schließlich feststellte, dass der Petentin 

aus gesundheitlichen Gründen ein Wohnungswechsel nicht zugemutet werden kann. 

In diesem Fall werden die tatsächlichen Unterkunftskosten selbstverständlich gezahlt. 

 

Andere Eingaben betrafen die Übernahme von Umzugskosten, die im Rahmen des 

SGB II übernommen werden können. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass dies vor 

dem Umzug abgeklärt und eine entsprechende Zusicherung erteilt wird. So wollte 

eine Petentin die Übernahme ihrer Umzugskosten und der Kaution durch die Arbeits-

gemeinschaft erreichen. Diese wies jedoch darauf hin, dass sowohl der Petentin als 

auch ihrer Rechtsanwältin mitgeteilt worden war, dass eine Übernahme dieser Kosten 

nur möglich ist, wenn vor Abschluss eines Mietvertrages die Zustimmung der Arbeits-

gemeinschaft eingeholt wird. Die Petentin hat trotzdem einen Mietvertrag über eine 

Wohnung ohne Zustimmung der Arbeitsgemeinschaft abgeschlossen, wobei auch 

noch die Mietkosten die angemessenen Unterkunftskosten übersteigen. Vor diesem 

Hintergrund sah die Arbeitsgemeinschaft keine Möglichkeit, die beantragten Umzugs-

kosten und die Kaution zu übernehmen. 

 

In vielen Fällen schildern die Petentinnen und Petenten Probleme bei der Art und 

Weise der Bearbeitung ihrer Anträge und der Zahlung der Leistungen durch die Ar-

beitsgemeinschaft. Dies sind auch Fälle, in denen die Betroffenen ihren Mitwirkungs-
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pflichten, wie beispielsweise den Verpflichtungen aus Eingliederungsvereinbarungen, 

den Nachweis von Bewerbungen oder Veränderungen der Lebensumstände oder 

beim Einkommen mitzuteilen, nicht nachkommen. Dies zieht in der Regel entspre-

chende Konsequenzen wie Kürzung von Leistungen oder die Rückforderung gezahl-

ter Leistungen nach sich.  

 

Im Übrigen wird zu diesem Tätigkeitsbereich auf die Ausführungen in Teil 3 dieses 

Berichts verwiesen. 

 

 

5.2 Landespflegegeld, Pflegeversicherung, Blindengeld 
 

Zu den genannten Rechtsbereichen erreichte den Bürgerbeauftragten im Berichtsjahr 

nur eine kleine Zahl von Eingaben ohne erwähnenswerte Besonderheiten. 

 

 

5.3 Wohngeld 
 

Die Zahl der Eingaben zum Thema Wohngeld ist gegenüber dem Vorjahr leicht ange-

stiegen. Die Eingaben betrafen dabei vor allem die Bearbeitungsdauer der Wohn-

geldanträge sowie Fragen zur Berechnung und den Voraussetzungen für die Gewäh-

rung von Wohngeld.  

 

So begehrten mehrere Petentinnen und Petenten, die eine Ausbildung absolvierten, 

die Zahlung von Wohngeld. Das Wohngeldgesetz ist jedoch auf Haushalte nicht an-

zuwenden, zu denen ausschließlich Personen gehören, denen dem Grunde nach ein 

Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe nach dem Soziagesetzbuch Drittes Buch – 

Arbeitsförderung (SGB III) oder auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförde-

rungsgesetz (BAföG) zusteht. Hintergrund dafür ist, dass sowohl bei der Berufsaus-

bildungsbeihilfe als auch den BAföG-Leistungen ein Zuschuss zu den Unterkunfts-

kosten enthalten ist. Dabei ist unerheblich, ob diese Leistungen tatsächlich gezahlt 

werden oder ob sie beispielsweise aufgrund eines zu hohen Einkommens der Eltern 

abgelehnt werden. 
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5.4 Bundesausbildungsförderung, Bundeserziehungsgeld 
 

Die Eingaben, die Fragen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) be-

treffen, sind im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich geblieben. Dabei betrafen die 

Eingaben vor allem die Bewilligung beziehungsweise die lange Bearbeitung der Erst- 

und Folgeanträge.  

 

Problematisch dabei sind die Fälle, in denen bei der Berechnung der BAföG-Leistun-

gen Einkommen der Eltern berücksichtigt wird, die Kinder dieses Geld von den Eltern 

beziehungsweise dem unterhaltspflichtigen Elternteil jedoch nicht erhalten. Das Ge-

setz sieht in diesen Fällen allerdings die Möglichkeit einer Vorausleistung von Ausbil-

dungsförderung vor, wenn der Auszubildende glaubhaft machen kann, dass die El-

tern den Unterhaltsbeitrag nicht leisten und die Ausbildung gefährdet ist. In diesen 

Fällen geht dann der Unterhaltsanspruch gegenüber den Eltern in Höhe der geleiste-

ten Aufwendungen auf das Land Rheinland-Pfalz über. Dazu sieht das Gesetz jedoch 

neben dem Antrag des Auszubildenden eine Anhörung der Eltern vor, wodurch sich 

das Verfahren verzögern kann.  

 

So wurde in einem Fall der Antrag eines Studenten vom August 2005 nach Anforde-

rung weiterer Unterlagen unter Anrechnung eines Unterhaltsbeitrages des Vaters 

zwar im Dezember 2005 bewilligt. Der Petent konnte dann im weiteren Verlauf des 

Verfahrens aber glaubhaft machen, dass sein Vater den Unterhaltsbeitrag nicht leis-

tet. Die Kreisverwaltung veranlasste daraufhin die Anhörung des Vaters durch die 

zuständige Verwaltung in Berlin, worauf dann schließlich im April 2006 auch diese 

Beträge an den Petenten ausgezahlt wurden. 

 

 

5.5 Schwerbehinderte und Kriegsopfer 
5.6 Wiedergutmachung, Lastenausgleich 
5.7 Behindertenrecht 
 

Zum Sachgebiet 5.6 gibt es in diesem Berichtsjahr keine nennenswerten Eingaben 

mehr. Die Zahl der Eingaben zu den beiden anderen Sachgebieten ist im Vergleich 

zum Vorjahr leicht gestiegen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass eine Abgrenzung 

zwischen den Sachgebieten 5.5 und 5.7 teilweise schwierig ist. Darüber hinaus wer-
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den viele Eingaben, in denen es um Hilfen für behinderte Menschen geht, nicht dem 

Sachgebiet 5.7 zugeordnet, sondern auch unter anderen Gliederungspunkten geführt. 

 

Der weitaus größte Teil der Eingaben hatte die Feststellung eines (höheren) Grades 

der Behinderung beziehungsweise die Zuerkennung von Nachteilsausgleichen zum 

Gegenstand. In einigen Fällen konnte dabei dem Anliegen der Petentinnen und Pe-

tenten entsprochen werden. Allerdings gab es auch etliche Fälle, in denen der sub-

jektive Eindruck der Betroffenen über die Schwere ihrer gesundheitlichen Beeinträch-

tigungen nicht mit den objektiven Feststellungen der behandelnden Ärzte oder den 

Ergebnissen der versorgungsärztlichen Begutachtungen übereinstimmte. 

 

So wandte sich ein Bürger bezüglich der Zuerkennung des Merkzeichens „aG“ an 

den Bürgerbeauftragten, da er aufgrund seiner Erkrankungen zwischenzeitlich auf 

einen Rollstuhl angewiesen ist. Das Amt für soziale Angelegenheiten sah nach Aus-

wertung der Befundberichte keine Möglichkeit, das beantragte Merkzeichen zuzuer-

kennen, nachdem sogar der behandelnde Orthopäde auf Nachfrage mitteilte, dass 

der Petent lediglich zeitweise nach einer Operation auf Unterarmgehstützen ange-

wiesen und die Verordnung eines Rollstuhls nicht erforderlich war. 

 

Im Berichtsjahr erreichten den Bürgerbeauftragten auch wieder Eingaben, mit denen 

Petentinnen und Petenten die Zuerkennung von Parkerleichterungen begehrten. In 

einem Fall wandte sich eine Petentin gegen die Ablehnung der Ausnahmegenehmi-

gung, da zwar in ihrem Fall nicht ausdrücklich eine der genannten Voraussetzungen 

vorlag, jedoch wegen des Fehlens einer Körperfunktion eine Vergleichbarkeit mit ei-

ner Morbus-Crohn-Erkrankung gegeben sei. Dies hat das zuständige Amt für soziale 

Angelegenheiten nach Vorlage der erforderlichen Gutachten schließlich ebenfalls 

bestätigt. 

 

 

5.8  Gesundheitswesen 
 
Die Eingaben zu diesem Bereich haben im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls zuge-

nommen. 

 

Auch in diesem Jahr bildeten dabei Eingaben zum Maßregelvollzug den Schwer-

punkt. Petentinnen und Petenten thematisierten dabei auch Probleme des Alltags in 
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den Einrichtungen. Ein Petent beschwerte sich beispielsweise darüber, dass er durch 

den Lärm eines neu angeschafften Tischfußballspiels beim Fernsehen gestört werde. 

Aus räumlichen Gründen ist es jedoch nicht möglich, das Tischfußballspiel und den 

Fernseher in getrennten Räumen unterzubringen. Ein Ausgleich der widerstreitenden 

Interessen werde jedoch dadurch herbeigeführt, dass das Tischfußballspielen nur bis 

20:15 Uhr gestattet wurde; danach sollen diejenigen, die sich das Abendprogramm im 

Fernsehen anschauen möchten, nicht mehr vom Tischfußball gestört werden. 
 
Bemerkenswert war die Eingabe eines aufmerksamen Bürgers, der sich Sorgen um 

die Situation in einem benachbarten Haus machte, in dem ältere Menschen leben. 

Der Petent hatte Zweifel, ob diese vernünftig betreut werden. Die Ermittlungen erga-

ben, dass die Heimaufsicht auf Grund der Beobachtungen des Petenten erstmalig 

Kenntnis von möglichen Missständen erhielt und eine Kontrolle durchführte. Sie ver-

mutete, dass es sich bei der Einrichtung um ein Heim im Sinne des § 1 Heimgesetz 

handelte. Um einem Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen, löste der Pflegedienst die 

Einrichtung daraufhin auf und brachte die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses 

anderweitig unter. Der Petent machte dann geltend, dass dort aber weiter ältere 

Menschen in einer Gemeinschaft leben. Das Landesamt für Soziales, Jugend und 

Versorgung hat daraufhin erneut Ermittlungen eingeleitet. Eine Nachfrage bei der 

Gemeindeverwaltung ergab aber, dass dort keine Anträge auf Leistungen nach dem 

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch gestellt worden waren und es keine Anhaltspunkte 

für eine durch diesen Pflegedienst ambulant betreute Wohngemeinschaft gab. Den-

noch führte die Heimaufsicht eine Überprüfung vor Ort durch. Diese ergab jedoch, 

dass es sich nur um einen „Privathaushalt“ handelt. 

 

 

5.9 Sozialhilfe, Grundsicherung, soziale Hilfen allgemein, SGB XII 
 

Zu diesem Sachgebiet gehören nunmehr alle Eingaben zum Bereich des SGB XII, 

das zum 01.01.2005 an die Stelle des ehemaligen Bundessozialhilfegesetzes sowie 

des Grundsicherungsgesetzes getreten ist. Dabei betreffen die Eingaben vielfältige 

Fallgestaltungen.  

 

So fallen hierunter vor allem Eingaben von Personen, die nicht (mehr) erwerbsfähig 

sind und damit keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Dabei gibt 

es oftmals Probleme bei der Beurteilung, ob eine Person erwerbsfähig ist oder nicht. 
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Die Feststellung der vollen dauerhaften Erwerbsminderung liegt in der Zuständigkeit 

des Trägers der Rentenversicherung, dessen Entscheidung für den Träger der Sozi-

alhilfe bindend ist. Problematisch sind in diesem Zusammenhang die Fälle, in denen 

die Personen zuvor Arbeitslosengeld II bezogen haben, aber durch eine amtsärztliche 

Untersuchung festgestellt wurde, dass keine Erwerbsfähigkeit mehr vorliegt und die 

Zahlung des Arbeitslosengeldes II daraufhin eingestellt wird. Dies geschah so im Fall 

einer Petentin. Die Kreisverwaltung als Träger der Sozialhilfe fühlte sich noch nicht 

zuständig, da das Gutachten des Rentenversicherungsträgers noch nicht vorlag und 

damit die Voraussetzungen zur Gewährung der Grundsicherung bei voller Erwerbs-

minderung noch nicht festgestellt werden konnten. Die zuständige Arbeitsgemein-

schaft weigerte sich jedoch, trotz Vorliegens einer Entscheidung des Sozialgerichts 

unter Hinweis auf die dagegen eingelegte Beschwerde beim Landessozialgericht die 

Leistungen vorerst weiterzuzahlen. Die Kreisverwaltung hat sich dann auf Wunsch 

des Bürgerbeauftragten mit der Arbeitsgemeinschaft in Verbindung gesetzt und er-

reicht, dass die durch Beschluss des Sozialgerichts zuerkannten Leistungen auch 

ausgezahlt werden. 

 

Auch in Fällen, in denen der Leistungsbezug endet, benötigen die Betroffenen Unter-

stützung. So wandte sich eine Petentin an den Bürgerbeauftragten, da ihr das bisher 

am Monatsanfang gezahlte Arbeitslosengeld II Ende Juni eingestellt wurde, die ihr 

gewährte Rente jedoch erstmals Ende Juli ausgezahlt wurde. Um den Zeitraum zu 

überbrücken, gewährte die Stadtverwaltung der Petentin ein Darlehen. 

 

Im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung fallen bei der 

Berechnung der Leistungen und der Zahlung der Kosten der Unterkunft die gleichen 

Probleme an wie beim Arbeitslosengeld II. Insoweit wird auf die dortigen Ausführun-

gen verwiesen. 

 

Darüber hinaus werden auch nach SGB XII grundsätzlich keine einmaligen Beihilfen 

mehr übernommen, da diese einmaligen Bedarfe nunmehr pauschal im Regelsatz 

enthalten sind. Gleichwohl begehren auch weiterhin Bürgerinnen und Bürger die Ge-

währung einmaliger Beihilfen. In einem Fall benötigte ein Petent kurzfristig eine Bei-

hilfe zur Reparatur eines Heizofens, da dieser mit Beginn der Heizperiode nicht mehr 

funktionierte und dies seine einzige Möglichkeit war, die Wohnung zu beheizen. Da 

die Wohnung des Petenten aber ohne Heizung vermietet wird, muss er selbst für die 

Wartung und Reparatur aufkommen. Die Stadtverwaltung hat festgestellt, dass es 
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sich hierbei zwar um einen von den Regelsätzen umfassten, aber nach den Umstän-

den unabweisbar gebotenen Bedarf handelt. Daraufhin hat sie dem Petenten die dar-

lehensweise Übernahme der Reparaturkosten angeboten. 

 

Daneben fallen in diesen Bereich auch Eingaben, die die Zahlung von Hilfe zur Pflege 

in Altenpflegeheimen betreffen sowie in diesem Zusammenhang durch die Verwaltun-

gen geltend gemachte Unterhaltsansprüche und Ersatzansprüche gegen die Kinder 

und andere Berechtigte. So wandte sich eine Petentin gegen die Forderung einer 

Kreisverwaltung, die für ihre Mutter die nicht gedeckten Heimpflegekosten bezahlt, 

eine ihr übertragene Bausparsumme zurückzuzahlen. Nach Ansicht der Kreisverwal-

tung handelte es sich hierbei um eine Schenkung, für die keine Gegenleistung er-

bracht wurde. Die Mutter der Petentin aber hatte ein kostenloses Wohnrecht. Darüber 

hinaus erhielt die Petentin weitere monatliche Zahlungen der Mutter, mit der die ent-

standenen Unkosten abgedeckt werden konnten. Solche Schenkungen können bei 

Bedürftigkeit des Schenkers innerhalb einer bestimmten Frist durch den Schenker 

zurückgefordert werden. In diesem Fall war der Anspruch der Mutter auf die Kreis-

verwaltung übergegangen. Dem Anliegen der Petentin konnte leider nicht entspro-

chen werden. 

 

Auch wandten sich erneut Bürgerinnen und Bürger an den Bürgerbeauftragten, die 

Unterstützung bei der Suche nach einer anderen Wohnung wünschten. Die Kommu-

nalverwaltungen sind in diesen Fällen in der Regel bereit, im Rahmen der vorhande-

nen Möglichkeiten bei der Suche nach einer Wohnung zu helfen. Da jedoch keine 

Verpflichtung besteht, angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, gibt es 

zwischen den tatsächlichen Möglichkeiten und den Wunschvorstellungen der Peten-

tinnen und Petenten oftmals große Unterschiede. So haben auch die Bemühungen 

einer Kreisverwaltung bisher nicht dazu geführt, dass einer neunköpfigen Familien 

eine dringend benötigte größere Wohnung vermittelt werden konnte.  

 

Dagegen konnte in einem anderen Fall aufgrund der Bemühungen der Stadtverwal-

tung im Zusammenwirken mit der örtlichen Wohnungsbaugesellschaft einer Familie 

eine angemessene Wohnung zur Verfügung gestellt werden. Die Petentin hatte 

schon befürchtet, dass sie ihre Kinder, die zwischenzeitlich zu fünft in einem Zimmer 

schlafen mussten, sonst in ein Heim geben müsste. 
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6 - Wirtschaftsordnung  
6.1  Wirtschaftsförderung 
6.2  Wirtschaftsordnung 
6.3  Fremdenverkehr 
 
Die Eingaben in diesen Sachgebieten bewegen sich wie in den Vorjahren auf niedri-

gem Niveau. 

 

Hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit mit dem Schlichter der rheinland-

pfälzischen Sparkassenorganisation, den der Bürgerbeauftragte in mehreren Fällen 

jeweils eingeschaltet hat. Gerade im Zusammenhang mit Problemen zwischen Ge-

schäftskunden und einzelnen Sparkassen hat er sich sehr konstruktiv für die Anliegen 

der Petentinnen und Petenten eingesetzt.  

 

Die Schließung eines Futtermittelfachgeschäfts in einem Gewerbegebiet in Mainz 

veranlasste gleich mehrere Petentinnen und Petenten, offenbar unabhängig vonein-

ander, den Bürgerbeauftragten um Hilfe zu bitten. Die Ermittlungen haben ergeben, 

dass die Schließung des Geschäfts nicht, wie ursprünglich von den Petentinnen und 

Petenten angenommen, auf Vorgaben der Stadtverwaltung Mainz beruhte; vielmehr 

war der Miet- bzw. Pachtvertrag aus Gründen, auf die die Stadt Mainz keinen Einfluss 

hatte, nicht verlängert worden. Allerdings hat die Inhaberin des Geschäfts bei der 

Stadtverwaltung Mainz angefragt, ob ein alternativer Standort vorhanden sei. Inhabe-

rin und Stadtverwaltung konnten sich jedoch nicht auf einen Standort einigen, da die 

Geschäftsinhaberin einen Standort in einem Gewerbegebiet suchte. Der Mainzer 

Stadtrat hat jedoch beschlossen, dass derartige Geschäfte wohnortnah und nicht in 

Gewerbegebieten angesiedelt werden sollen. Dies hätte Auswirkungen auf die Be-

bauungspläne der Stadt Mainz. Diese Grundsatzentscheidung hatte für den alten 

Standort des Geschäfts keine Auswirkungen, da sich die Geschäftsinhaberin dort auf 

Bestandschutz berufen konnte.  

 

Auch das Thema „Lotterie" war Gegenstand von Eingaben. Eine Petentin beschwerte 

sich über Anrufe, mit denen für die Teilnahme an Lotterien geworben wird. Sie fühlte 

sich durch die Anrufe belästigt. Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Anrufer für 

eine Teilnahme an der Süddeutschen Klassenlotterie warben; sie wurden offenbar 

von Call-Centern aus durchgeführt. Die SKL hat jedoch umfangreiche Maßnahmen 

ergriffen, um solche unerwünschten Werbeanrufe zu unterbinden. Der Petentin konn-
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te eine Telefonnummer genannt werden, unter der sie sich bei etwaigen künftigen 

Beschwerden direkt an die Süddeutsche Klassenlotterie wenden kann. Ein anderer 

Petent wollte mit seiner Eingabe erreichen, dass der mögliche Höchstgewinn bei der 

staatlichen Lotterie begrenzt wird. Das Ministerium der Finanzen hat dazu erläutert, 

dass ihm von anderen Lotteriespielern des Öfteren vorgeschlagen wird, den Haupt-

gewinn weiter zu erhöhen. Diese Anregungen beziehen sich meistens auf entspre-

chende Presseberichte aus den USA und auch aus dem europäischen Ausland, in 

denen Jackpots in Höhe von 100 Mio. € und mehr beschrieben werden. Das Ministe-

rium der Finanzen hat sich für einen Mittelweg ausgesprochen, der die Interessen 

beider Gruppen von Spielerinnen und Spielern angemessen berücksichtigt. Aus sei-

ner Sicht muss neben vielen Kleingewinnen auch die Chance auf einen höheren Ge-

winn geboten werden. Da der Höchstgewinn zumeist auf mehrere Spieler aufgeteilt 

wird, beträgt der Einzelgewinn nur äußerst selten mehr als 5 Mio. €.  

 

 

6.4  Wohnungsbauförderung 
6.5  Modernisierung, sonstige Förderprogramme  
6.6  Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 
 
Die Zahl der Eingaben bewegt sich auch in diesem Berichtsjahr auf niedrigem Ni-

veau. 

 

 

6.7  Steuern 
 
Bei der Zahl der Eingaben kann für den Berichtszeitraum eine deutliche Zunahme 

festgestellt werden. 

 

Hervorzuheben ist zunächst die sehr große Kooperationsbereitschaft der Finanzver-

waltung mit dem Bürgerbeauftragten. Gerade in den Fällen, in denen den Anliegen 

aus rechtlichen Gründen nicht entsprochen werden konnte, haben die Finanzämter 

ihre Auffassung umfassend begründet. Daher war es dem Bürgerbeauftragten so gut 

wie immer möglich, den Petentinnen und Petenten die Gründe für die Entscheidung 

der Finanzverwaltung noch einmal darzulegen und im Einzelnen zu erläutern. Die 

Finanzverwaltung erprobt derzeit ein neues Beschwerdemanagement als Pilotprojekt 

in drei Finanzämtern. Dieser Schritt wird seitens des Bürgerbeauftragten positiv be-



 - 56 -

wertet. Auf Grund der für die einzelnen Finanzämter festgestellten Fallzahlen lässt 

sich derzeit jedoch noch nicht beurteilen, ob dieses Beschwerdemanagement letztlich 

zu einem Rückgang von Eingaben aus dem Zuständigkeitsbereich dieser drei Fi-

nanzämter geführt hat.  

 

Ein besonderer Schwerpunkt lässt sich im Berichtszeitraum nicht feststellen, aller-

dings hat die Reform der Besteuerung der Renten, die zu Beginn des Jahres 2005 in 

Kraft getreten ist, zu mehreren Eingaben geführt.  

 

In der Vergangenheit wurde lediglich der Ertragsanteil der Rente besteuert. Dies führ-

te in der Regel dazu, dass Renten überhaupt nicht besteuert wurden. Zum 1. Januar 

2005 wurde die Besteuerung der Renten auf Grund einer Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts aber grundlegend reformiert. Bislang wurde der Arbeitnehmeran-

teil des Lohns, der an die Rentenversicherung gezahlt wird, besteuert. Dafür waren 

Renten mit Ausnahme des Ertragsanteils steuerfrei. Dies wurde nun geändert, so-

dass zukünftig die Beiträge zur Rentenversicherung zwar von der Steuer befreit sind, 

die ausbezahlten Renten jedoch der Besteuerung unterliegen. Diese Reform hat der-

zeit für die Mehrheit der Rentnerinnen und Rentner keine praktischen Konsequenzen, 

da die Einführung der nachgelagerten Besteuerung von Renten schrittweise ge-

schieht. In Fällen, in denen eine Rente jedoch mit anderem Einkommen aus nicht-

selbstständiger Arbeit oder einer Beamtenpension zusammentrifft, führt die Reform 

zu teilweise erheblichen Steuernachforderungen für das Jahr 2005 verbunden mit 

hohen Vorauszahlungen für das Jahr 2006. Mehrere Petentinnen und Petenten 

wandten sich in diesem Zusammenhang an den Bürgerbeauftragten. In diesen Fällen 

konnte den Petentinnen und Petenten im Hinblick auf die Höhe der Steuer nicht ge-

holfen werden, da diese korrekt berechnet und diese Berechnung seitens der Peten-

tinnen und Petenten auch grundsätzlich nicht in Zweifel gezogen wurde. Die Finanz-

verwaltung zeigte sich auch entgegenkommend bei der Ausgestaltung von Vereinba-

rungen über Stundungen oder Ratenzahlungen. Dadurch war es möglich, konkrete 

Härten zu vermeiden. In diesem Zusammenhang fühlten sich einige Petentinnen und 

Petenten im Vorfeld unzureichend informiert. Tatsächlich aber stellte sich heraus, 

dass sowohl die Bundesregierung als auch Landesregierung und Finanzverwaltung 

umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit über die Medien und mit Hilfe von Informations-

broschüren gemacht hatten. Diese Informationen haben die Betroffenen im Einzelfall 

jedoch nicht immer erreicht. Gerade deshalb hat die Finanzverwaltung in Einzelfällen 

versucht, Härten, die dadurch entstanden sind, dass sich Bürgerinnen und Bürger 



 - 57 -

nicht auf die veränderte Besteuerung ihrer Rente eingestellt haben, durch Stundung 

und Ratenzahlungsvereinbarungen abzumildern. 

 

Im Übrigen haben sich Bürgerinnen und Bürger mit sehr vielfältigen Anliegen in Steu-

ersachen an den Bürgerbeauftragten gewandt. Im Folgenden werden deshalb bei-

spielhaft einige Fälle aufgegriffen. Ein Petent beschwerte sich über eine unklare 

Buchführung seitens des Finanzamts. Er machte geltend, dass die von ihm in den 

vergangenen 15 Jahren bereits gezahlten Steuern nicht ordnungsgemäß verbucht  

worden seien. Die Ermittlungen ergaben, dass der Petent die Zahlung von etwa 

337 000,00 € an die Finanzkasse nachgewiesen hat. Die Finanzkasse hatte jedoch 

den Eingang von Zahlungen in Höhe von 356 000,00 € verbucht. Daher führte das 

Finanzamt die vermeintlich unklaren Buchungen auf Fehler in der Buchhaltung des 

Petenten zurück. Dieser Einschätzung konnte der Bürgerbeauftragte nicht widerspre-

chen.  

 

In einem anderen Verfahren beschwerte sich ein Petent darüber, dass er Unterhalt, 

den er an seine geschiedene Ehefrau geleistet hatte, nicht steuermindernd geltend 

machen konnte. Die Ermittlungen ergaben, dass die Ehefrau des Petenten eine ge-

meinsame Erklärung über die Zahlung des Unterhaltes widerrufen hatte. Dieser Wi-

derruf erfolgte bereits im Jahre 2002 und lag dem Finanzamt seit damals vor. Da die 

beiden Eheleute jedoch in unterschiedlichen Abteilungen veranlagt wurden, erfuhr der 

Sachbearbeiter des Petenten erst im Jahre 2005 von diesem Widerruf. Daraufhin 

änderte das Finanzamt die bereits bestandskräftigen Steuerbescheide des Petenten 

für 2003 und 2004 mit der Begründung, der Petent könne die Unterhaltszahlungen 

auf Grund der fehlenden gemeinsamen Erklärung nicht mehr steuerlich geltend ma-

chen, ab. Bei Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2005 erfuhr der Petent dann, 

dass er die Unterhaltszahlungen doch geltend machen könne, wenn er dies geson-

dert durch Abgabe der Anlage „U“ beantrage. Daraufhin wollte der Petent diesen An-

trag auch für die Jahre 2003 und 2004 stellen. Dies ließ das Finanzamt zunächst 

nicht zu und begründete dies mit der zwischenzeitlich eingetretenen Bestandskraft 

der geänderten Steuerbescheide 2003 und 2004. Der Petent war damit nicht einver-

standen und argumentierte, dass es nicht sein könne, dass das Finanzamt die Steu-

erbescheide ändern durfte, obwohl der Widerruf der Ehefrau drei Jahre lang vorgele-

gen habe und nicht an die richtige Abteilung weitergegeben worden sei, ihm nun aber 

verwehrt werde, den oben genannten Antrag zu stellen, nur weil eine Frist abgelaufen 

sei. Im Verlauf des Petitionsverfahrens überprüfte das Finanzamt seine Entscheidung 
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noch einmal und entschied, die Steuerbescheide 2003 und 2004 entsprechend dem 

Antrag des Petenten abzuändern. 

 

Ein Ehepaar beschwerte sich darüber, dass es Schenkungsteuer für die Übereignung 

eines Grundstücks bezahlen sollte. Die Eltern des Ehemannes hatten diesem ein 

Wohnhaus geschenkt. Einige Jahre später wurde dieser Vertrag aufgehoben. Das 

Finanzamt argumentierte, dass diese Vertragsaufhebung wiederum eine steuerpflich-

tige Schenkung sei, da das Hausgrundstück ohne Gegenleistung an die Eltern zu-

rückgegeben worden sei. Die Ermittlungen haben zunächst ergeben, dass es sich 

nach ständiger Rechtsprechung tatsächlich um eine steuerpflichtige Schenkung han-

delte. Allerdings überprüfte das Finanzamt die Angelegenheit noch einmal. Dabei 

stellte sich heraus, dass die Rückübertragung des Grundstücks darauf zurückzufüh-

ren war, dass der Sohn der Petenten Allergiker ist und er deshalb aus medizinischen 

Gründen nicht in dem Haus leben kann. Zweck der ursprünglichen Schenkung war 

jedoch, dass die Petenten mit ihrem Sohn in das Haus einziehen sollten. Dies war 

nun nicht mehr möglich. Daraufhin entschied das Finanzamt, dass in diesem Fall die 

Steuerpflicht nicht besteht. Hätten die Vertragsparteien bei der ersten Schenkung 

gewusst, dass der Sohn an Allergien litt, wäre das Haus nie verschenkt worden. Des-

halb sei die Rückabwicklung des Vertrages nicht schenkungsteuerpflichtig. 

 

Mehrere Eingaben beschäftigten sich mit dem Thema der Zweitwohnungsabgabe, die 

in den vergangenen Jahren in einigen Kommunen eingeführt wurde. Personen, die in 

den jeweiligen Kommunen ihren Zweitwohnsitz angemeldet haben, müssen eine Ab-

gabe zahlen, die sich grundsätzlich an der Höhe der Miete orientiert. Begründet wird 

dies damit, dass die Kommunen für Personen mit Zweitwohnsitz keine Steuern erhal-

ten, dem betroffenen Personenkreis aber dennoch die gesamte kommunale Infra-

struktur zur Verfügung steht. Herauszuheben sind an dieser Stelle zwei Punkte, die 

im Zusammenhang mit Eingaben relevant geworden sind. Eine Petentin setzte sich 

dafür ein, dass ihr Sohn von der Zweitwohnungsabgabe befreit wird. Sie begründete 

dies damit, dass ihr Sohn den ersten Wohnsitz in ihrem Haushalt behalten müsse, 

damit sie weiterhin Kindergeld erhält. Die Ermittlungen ergaben, dass die Verwaltung 

davon ausgeht, dass der Sohn seinen ersten Wohnsitz tatsächlich nicht mehr bei sei-

ner Mutter hat. Weitere Recherchen ergaben darüber hinaus, dass die Kindergeld-

zahlung nicht vom Wohnsitz abhängig ist. Gerade im Falle von Studierenden scheint 

die falsche Vorstellung weit verbreitet zu sein, dass sie ihren ersten Wohnsitz bei ih-

ren Eltern belassen müssen, um weiterhin Anspruch auf Kindergeld zu haben. Des-
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halb werden offenbar Wohnsitze in Universitätsstädten entgegen der melderechtli-

chen Vorschriften als Zweitwohnsitz angegeben. Die Zweitwohnungsabgabe ließe 

sich in diesen Fällen bei rechtmäßigem Verhalten vermeiden, ohne dass dadurch der 

Kindergeldanspruch verloren geht. Ein weiteres Problem ergibt sich unter Umstän-

den, wenn in beiden Wohnorten eine Zweitwohnungsabgabe erhoben wird. Ein Pe-

tent, der in Rheinland-Pfalz studiert, wollte seinen Wohnsitz bei seinen Eltern in einer 

anderen rheinland-pfälzischen Kommune, die ebenfalls eine Zweitwohnungsabgabe 

erhebt, nicht vollständig aufgeben. Er beschwerte sich darüber, dass er die Zweit-

wohnungsabgabe nicht vermeiden könne. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass 

seine Heimatkommune diesem Anliegen in der Zweitwohnungsabgabensatzung be-

reits Rechnung getragen hatte. Eine Zweitwohnung bei den Eltern unterliegt danach 

nicht der Zweitwohnungsabgabe. Der Petent kann also mit seinem ersten Wohnsitz in 

seiner Universitätsstadt und mit Zweitwohnung bei seinen Eltern gemeldet sein, ohne 

dass eine Zweitwohnungssteuer anfällt. 

 

Mit Beschluss vom 29.01.2007 hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in 

einem Eilverfahren entschieden, dass ein Student, der im Haushalt seiner Eltern mit 

Hauptwohnsitz gemeldet ist, für seinen Nebenwohnsitz am Studienort nicht zur 

Zweitwohnungsteuer herangezogen werden kann. Nach dem Oberverwaltungsgericht 

verstößt die Erhebung einer Zweitwohnungsteuer von Studierenden, die am elterli-

chen Wohnsitz mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und am Studienort eine Nebenwoh-

nung nutzen, gegen den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Die bzw. der Studieren-

de habe keine rechtliche und tatsächliche Verfügungsmöglichkeit über die in der elter-

lichen Wohnung genutzten Räumlichkeiten und deshalb im steuerrechtlichen Sinne 

keine Hauptwohnung inne. Darüber hinaus sei eine Zweitwohnungsteuer nur gerecht-

fertigt, wenn das Innehaben einer weiteren Wohnung neben der Erstwohnung den 

Schluss auf eine besondere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zulasse, was nach den 

vom Oberverwaltungsgericht getroffenen Feststellungen bei Studierenden im allge-

meinen jedoch nicht der Fall ist. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts wird 

vom Bürgerbeauftragten zum Anlass genommen, auch die bereits abgeschlossenen 

Petitionen nochmals zu überprüfen.  

 

Eher ungewöhnlich war das Anliegen eines Petenten, der erreichen wollte, dass das 

Land Rheinland-Pfalz eine Initiative zur Reform des Steuerrechts im Bundesrat ein-

bringt. Er bezog sich dabei im Wesentlichen auf einen Reformvorschlag der FDP. Aus 

Sicht des Ministeriums der Finanzen besteht allerdings keine Veranlassung, im Sinne 
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des Petenten initiativ zu werden. Der Reformvorschlag strebt einen Tarif mit drei Stu-

fen von 15%, 25% und 35% an, der auch für Kapitalgesellschaften gelten soll. Aus 

Sicht des Ministeriums der Finanzen würde dies dazu führen, dass auch für Kapital-

gesellschaften ein Grundfreibetrag gelten würde. Dies sei jedoch abwegig, da dem 

Steuerrecht ein sozialhilferechtliches Existenzminimum für Kapitalgesellschaften 

fremd ist. Außerdem werde so ein Anreiz geschaffen, Unternehmen in eine Vielzahl 

von kleinen Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufzuspalten. Das Ministerium 

geht auch nicht davon aus, dass der Stufentarif einfacher sei. Die Berechnung des 

durchschnittlichen Steuersatzes bei einem bestimmten Einkommen werde sogar 

schwieriger, da jeweils berechnet werden müsse, welche Anteile des Einkommens 

mit welchem Steuersatz versteuert werden. Schließlich würde der Stufentarif zu jähr-

lichen Steuerausfällen von rund 14 Mrd. € führen, die nicht ausgeglichen werden 

können.  

 

 

 

7 – Kultur 
7.1 Schulische Angelegenheiten 
 
Auch im Berichtsjahr wandten sich wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in 

schulischen Angelegenheiten an den Bürgerbeauftragten. Die Zahl der Eingaben liegt 

in etwa auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Die Anliegen zeigen die gesamte 

Bandbreite von Problemen, zu denen es im schulischen Bereich kommen kann, auf. 

Insbesondere ging es um die Aufnahme an eine bestimmte Schule, um Probleme im 

Unterricht beziehungsweise mit bestimmten Lehrerinnen und Lehrern, um Prüfungs-

fragen sowie die Schülerbeförderung. 

 

Schnell geholfen werden konnte beispielsweise einer Bürgerin, die sich für ihre Enkel-

tochter einsetzte, die an einer bestimmten Berufsfachschule aufgenommen werden 

wollte. Bei der Aufnahme zeichneten sich zunächst Probleme ab. Die Großmutter 

machte geltend, dass die Aufnahme an der Schule in besonderer Weise der Förde-

rung ihrer Enkelin dienen würde, zumal deren Situation aus verschiedenen Gründen 

nicht ganz unproblematisch war. Erfreulicherweise konnte die Aufnahme dann recht-

zeitig zum Schuljahr 2006/2007 erfolgen. 
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In einem anderen Fall berichtete ein Bürger über massive Probleme, die sein Sohn 

mit der Klassenlehrerin hatte. Diese führten schließlich dazu, dass eine Teilnahme 

des Sohnes am Unterricht nicht mehr möglich erschien. Die Aufsichts- und Dienstleis-

tungsdirektion Trier nahm die Eingabe zum Anlass, den Beschwerden des Petenten 

im Einzelnen nachzugehen. Hierbei ergab sich, dass diese durchaus begründet wa-

ren. Der betreffenden Lehrerin wurde die Auflage erteilt, nach Ansätzen und Lösun-

gen zur Kontaktaufnahme mit den Eltern zu suchen. Zudem wurde veranlasst, dass 

die Lehrerin die Klasse im neuen Schuljahr nicht mehr führen darf. Da es nicht mög-

lich war, ihr wenige Wochen vor Ende des Schuljahres die Klassenführung zu entzie-

hen, konnte der Sohn des Petenten für das restliche Schuljahr vorübergehend eine 

andere Klasse besuchen. Etwas verfahren war auch die Situation die einer weiteren 

Eingabe zugrunde lag. Eine Mutter hatte als Empfängerin von Arbeitslosengeld II bei 

der zuständigen Stelle einen Zuschuss zu den Kosten für die Klassenfahrt ihrer Toch-

ter beantragt und benötigte eine Schulbescheinigung, dass alle Kinder an der Klas-

senfahrt teilnehmen. Die Schule weigerte sich jedoch, diese Schulbescheinigung 

auszustellen, weil die Tochter an einer Glastür der Schule einen Schaden in Höhe 

von 125 € verursacht hatte. Die Mutter hatte der Schule gegenüber bereits zugesagt, 

diesen Schaden zu ersetzen, was ihr jedoch aus finanziellen Gründen nicht sofort 

möglich war. Auch für den Bürgerbeauftragten war nicht ersichtlich, was die Schulbe-

scheinigung mit dem Schadensersatz zu tun haben sollte. Die Aufsichts- und Dienst-

leistungsdirektion Trier wurde deshalb gebeten, die Schule möglichst kurzfristig zur 

Ausstellung der Schulbescheinigung zu veranlassen, damit die Teilnahme der Schü-

lerin an der Klassenfahrt sichergestellt war. Die Bescheinigung wurde dann auch um-

gehend ausgestellt, so dass dem Anliegen entsprochen werden konnte. 

 

In mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich war sowohl die Eingabe eines Vaters, der an 

einem Elternabend teilnehmen wollte, als auch deren Bearbeitung. Im Vorfeld war der 

Vater von der Leiterin der Grundschule, die von seinem Sohn besucht wird, in einer 

schriftlichen Verfügung aufgefordert worden, seine Anliegen künftig ausschließlich in 

schriftlicher Form einzureichen und nicht mehr persönlich vorzusprechen. Aufgrund 

dieser Verfügung war sich der Petent im Unklaren, ob er an einem bevorstehenden 

Elternabend teilnehmen konnte oder nicht. An sich war dem Wortlaut der Verfügung 

nicht zu entnehmen, dass auch die Teilnahme an Elternabenden ausgeschlossen 

sein sollte. Da der Petent jedoch zur Vermeidung etwaiger Probleme eine eindeutige 

Erklärung wünschte, schaltete der Bürgerbeauftragte die Aufsichts- und Dienstleis-

tungsdirektion Trier in der Hoffnung, dass eine solche aufgrund des recht einfach er-
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scheinenden Sachverhalts kurzfristig erfolgen werde, ein. Der Bürgerbeauftragte er-

hielt dann jedoch anstelle der erwarteten eindeutigen Auskunft die folgende Mittei-

lung: „Wie mir die Schule berichtet, hat dort eine Anfrage des Petenten wegen des 

Elternabends nicht stattgefunden. Dem Petenten ist in einem vergleichbaren Fall im 

vergangenen Winter von der Grundschule auf seine Bitte hin schriftlich gestattet wor-

den, einen Elternabend in der Klasse seines Sohnes zu besuchen. Gründe, weshalb 

dies bei dem bevorstehenden Elternabend anders sein sollte, hat die Schule mir nicht 

genannt. Die Grundlagen für die Teilnahme des Petenten an der Veranstaltung sind 

dieselben wie im November. Ich gehe deshalb auch davon aus, dass die Grundschu-

le eine vom Petenten geäußerte Bitte wie im Vorjahr behandeln wird. Was im Übrigen 

die dem Petenten gegenüber erlassene Verfügung der Schule anbelangt, ist der Pe-

tent in dieser Angelegenheit anwaltlich vertreten und beraten.“ Das Schreiben 

schließt mit der Hoffnung, dass die Eingabe mit diesen Auskünften zur Zufriedenheit 

aller Beteiligten erledigt werden konnte. Dieser Hoffnung konnte sich allerdings der 

Bürgerbeauftragte nicht anschließen, weil der Petent, wenn ihm diese Stellungnahme 

der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mitgeteilt worden wäre, genauso 

schlau wie zuvor gewesen wäre. Da die Angelegenheit schließlich wegen des kurz 

bevorstehenden Elternabends eilbedürftig wurde, waren mehrere Telefongespräche 

des Bürgerbeauftragten mit den zuständigen Stellen erforderlich, um dem Petenten 

schließlich die gewünschte Sicherheit zu geben. Anschließend hat der Petent berich-

tet, dass er am Elternabend teilgenommen hat und sich erfreulicherweise auch der 

Kontakt zur Schule normalisiert habe. Aus welchen Gründen sich die Klärung der 

doch recht einfach erscheinenden Problematik derart schwierig gestaltete, hat sich 

dem Bürgerbeauftragten bis heute leider nicht erschlossen. 

 

 

7.2  Weiterbildung 
7.3  Hochschulen 
 
Wie in den vergangenen Jahren gab es in diesen Bereichen nur eine geringe Zahl 

von Eingaben. Schwerpunkte konnten nicht festgestellt werden. 

 

Die intensiv diskutierte Einführung von Langzeitstudiengebühren in Rheinland-Pfalz 

war allerdings auch Gegenstand von Eingaben. Eine Petentin wandte sich gegen die 

Erhebung von Langzeitstudiengebühren für das Wintersemester 2006/2007, weil sie 

im Jahr 2004 einen Bescheid erhalten hatte, aus dem sich ergab, dass sie im Winter-
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semester 2006/ 2007 letztmalig gebührenfrei studieren könne. Dieser Bescheid er-

wies sich auf Grund eines Computerfehlers jedoch als falsch. Obwohl der betreffen-

den Fachhochschule der Computerfehler bekannt war, hatte sie den Bescheid von 

2004 nicht geändert, sodass die Petentin in dem Glauben, noch über ein Guthaben 

auf ihrem Studienkonto zu verfügen, den Abschluss für das Wintersemester 2006/ 07 

geplant hatte. Im Laufe des Petitionsverfahrens überprüfte das Ministerium für Bil-

dung, Wissenschaft, Jugend und Kultur die Angelegenheit und kam mit der Fach-

hochschule überein, dass der Petentin die bereits entrichteten Gebühren zurücker-

stattet werden. 

 

 

7.4 Rundfunk, Fernsehen, Gebührenbefreiung 
 

Nachdem schon im Berichtsjahr 2005 ein deutlicher Anstieg der Eingaben in diesem 

Sachgebiet zu verzeichnen war, hat sich die Zahl der Eingaben im Vergleich zum 

Vorjahr fast verdoppelt. Dieser Anstieg ist – wie bereits im Vorjahr – auf die Änderung 

des Rundfunkgebührenstaatsvertrages zum 01.04.2005 zurückzuführen. 

 

Bezüglich der besonderen und grundsätzlichen Probleme, die sich aufgrund der Än-

derung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages ergeben haben, wird auf die Ausfüh-

rungen in Teil 3 dieses Berichts verwiesen. 

 

In diesem Jahr hatten alle Eingaben in irgendeiner Weise die Erhebung von Rund-

funkgebühren zum Gegenstand. Dabei lassen sich die Eingaben zum Rundfunkge-

bührenrecht in verschiedene Bereiche einteilen. So gibt es offenbar Unklarheit bei 

den Bürgerinnen und Bürgern darüber, wann die Gebührenpflicht eigentlich besteht 

und das sie auch entsprechende Mitwirkungspflichten haben. So gab es verschiede-

ne Fälle, in denen sich Bürgerinnen und Bürger darüber beschwerten, dass sie für ein 

Autoradio extra Gebühren zahlen sollten, obwohl ihr Partner bereits Rundfunkgebüh-

ren zahlt. Der Südwestrundfunk (SWR) hat darauf hingewiesen, dass in diesen Fällen 

ein Unterschied zwischen einer ehelichen und einer nichtehelichen Lebensgemein-

schaft besteht. In einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gilt der Grundsatz, dass 

jeder für sein Radio und Fernsehgerät Rundfunkgebühren zahlen muss. Für die ge-

meinsam genutzten Geräte wie zum Beispiel im Wohnzimmer reicht es jedoch aus, 

dass einer der beiden Partner die Geräte anmeldet. Für diesen gelten dann auch sei-

ne weiteren Geräte in der Wohnung und in seinem Kraftfahrzeug als gebührenfreie 
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Zweitgeräte. Der andere Partner jedoch muss seine Rundfunkgeräte, sei es in dem 

auf ihn zugelassenen Kraftfahrzeug oder Geräte im eigenen Zimmer, gesondert an-

melden. 

 

Ein großer Teil der Eingaben betraf die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht. 

Sofern eine Befreiung aufgrund der Vorlage eines befristeten Sozialleistungsbeschei-

des erfolgt, richtet sich die Dauer der Befreiung nach der Geltungsdauer dieses Be-

scheides. Problematisch sind dabei die Fälle, in denen trotz rechtzeitiger erneuter 

Antragstellung der Folgebescheid über die weitere Gewährung der Leistungen nicht 

rechtzeitig vorliegt. So reklamierte eine Studentin, deren Befreiung bis Ende Septem-

ber befristet war, dass sie bereits im Juli einen neuen BAföG-Antrag gestellt hat, der 

jedoch nicht rechtzeitig beschieden wurde. Der SWR hat in diesem Zusammenhang 

auf die Möglichkeit einer vorsorglichen Antragstellung hingewiesen: Diese bewirkt, 

dass die Antragstellung für eine mögliche Folgebefreiung rechtzeitig erfolgt und eine 

direkte Folgebefreiung möglich ist. Der geforderte Bescheid kann dann nachgereicht 

werden. 

 

In einem anderen Fall war einer Empfängerin von Arbeitslosengeld II, die bis Novem-

ber 2005 aufgrund des Bezuges von Arbeitslosengeld II von der Rundfunkgebühren-

pflicht befreit war, eine weitere Befreiung in Aussicht gestellt worden, wenn sie den 

Folgebescheid bis zu einem bestimmten Zeitpunkt an die GEZ schickt. Die Petentin 

hat dies jedoch versäumt, sodass die GEZ schließlich Gebühren für die Zeit von De-

zember 2005 bis Mai 2006 forderte. Nachdem die Petentin jedoch den entsprechen-

den Bescheid zusandte und auch aufgrund des weiteren Bezugs von Arbeitslosen-

geld ab Juni 2006, hat der SWR ausnahmsweise auf die Beitreibung der Gebühren 

verzichtet. 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass bei den Eingaben zu diesem Sachgebiet der Anteil 

der einvernehmlich abgeschlossenen Eingaben sehr hoch ist. Dabei werden auch 

gerade von Seiten des SWR oftmals Anregungen für eine einvernehmliche Lösung 

gegeben. Allerdings ist in etlichen Fällen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 

und des Gebots der Gleichbehandlung aller Rundfunkteilnehmer keine Lösung im 

Sinne der Petentinnen und Petenten möglich. 
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7.5 Sonstige kulturelle Angelegenheiten 
 
Wie auch in den Vorjahren erreichten den Bürgerbeauftragten nur wenige Eingaben 

zu diesen Sachgebieten. 

 

 

7.6 Kinder-, Jugend- und Personensorge 
 

Die Zahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet ist im Berichtszeitraum gegenüber dem 

Vorjahr leicht angestiegen. Der Gegenstand der Eingaben ist dabei sehr vielfältig. 

 

Einen Schwerpunkt bildeten dabei Eingaben, die den Bereich der Kindertagesstätten 

betrafen, wobei diese im Einzelnen wiederum sehr unterschiedlich waren. So waren 

einige Bürgerinnen und Bürger mit der Höhe des zu zahlenden Kindergartenbeitrages 

nicht einverstanden. Andere wiederum wollten für ihr Kind einen Platz in einem be-

stimmten Kindergarten in einer anderen Gemeinde des Landkreises oder gar in dem 

benachbarten Landkreis erhalten. So wünschte in einem Fall die Mutter eines Kindes, 

dass dieses den Waldkindergarten in der Nachbargemeinde besucht, da dieser für 

ihren Sohn besser geeignet sei. Sie ist jedoch nicht in der Lage, den von der Nach-

bargemeinde geforderten Eigenanteil zu zahlen. Die Ortsgemeinderäte der betroffe-

nen Gemeinden wollten die Kosten ebenfalls nicht übernehmen, um keinen Präze-

denzfall zu schaffen. Als Konsequenz blieb der Sohn der Petentin zunächst zu Hau-

se. Auf Bitten des Bürgerbeauftragten hat sich dann die zuständige Kreisverwaltung 

der Angelegenheit angenommen. Als Lösung hat sich ergeben, dass der Junge ganz-

tags den Kindergarten in der Stadt im Kreisgebiet besucht, in der der Vater arbeitet. 

Denn diese Stadtverwaltung berechnet keine Gemeindeanteile für Kinder außerhalb 

des im Bedarfsplan festgelegten Einzugsbereichs, sodass sich das Problem, wenn 

auch anders als zunächst gewünscht, gelöst hat. 

 

Zwei allein erziehende Petentinnen, die jeweils einen Hortplatz für ihr schulpflichtiges 

Kind benötigten, um ihrer Arbeitstätigkeit nachzugehen, konnte zum Beispiel geholfen 

werden. Dabei fand sich in einem Fall jedoch erst eine Lösung, nachdem auch der 

Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz mit der Angelegenheit befasst war. 

Die Petentin wollte in diesem Fall erreichen, dass ihr Sohn nach der Schule einen 

Hortplatz in der nur wenige Meter entfernten Kindertagesstätte erhält, die er auch vor 

der Einschulung besucht hatte. Nach Auskunft der Stadtverwaltung konnten jedoch 
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aufgrund der hohen Zahl nicht alle Kinder, die den Kindergarten besucht hatten, dort 

auch einen Hortplatz erhalten. Der Junge musste daher nach der Schule mit einem 

Stadtbus zu einer weiter entfernt liegenden Kindertagesstätte fahren. Da diese auch 

weiter entfernt von der Arbeitsstätte der Mutter lag, war es ihr nur unter großen Prob-

lemen möglich, den Sohn am späten Nachmittag rechtzeitig abzuholen. Inzwischen 

hat der Junge den gewünschten Hortplatz aber erhalten. 

 

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Eingaben, in denen sich Petentinnen und 

Petenten über Probleme mit dem zuständigen Jugendamt beklagten. Dies sind viel-

fach Fälle, bei denen es zwischen den Eltern oder auch zwischen Eltern und Großel-

tern zu Auseinandersetzungen über das Sorge- und Umgangsrecht kommt. Dies führt 

oft dazu, dass ein Elternteil das Gefühl hat, dass seine Sichtweise der Dinge nicht 

ausreichend gewürdigt wird und sich ungerecht behandelt fühlt. Diese Probleme aber 

können oft zusammen mit den Jugendämtern ausgeräumt werden. 

 

Darüber hinaus entstehen „Probleme“ mit den Jugendämtern auch dadurch, dass 

diese zum Schutz der Kinder tätig werden, weil ihrer Meinung nach eine Gefährdung 

des Kindeswohls nicht ausgeschlossen ist. Die Betroffenen halten dies jedoch oft für 

eine Einmischung in ihre Angelegenheiten und wenden sich dann dagegen. So hatte 

sich in einem Fall auf Betreiben einer Ärztin, nach deren Auffassung die Eltern mit der 

Betreuung und Pflege ihres jüngsten Kindes bei einer Entlassung aus dem Kranken-

haus überfordert erschienen, das Jugendamt eingeschaltet. Damit war die Großmut-

ter des Kindes nicht einverstanden. In diesem Zusammenhang wies das Jugendamt 

darauf hin, dass sich die Großmutter in den vergangenen Jahren selbst bereits mehr-

fach an das Jugendamt gewandt hatte, weil sie Bedenken bezüglich der Versorgung 

der Kinder hatte.  

 

Ein weiterer Teil der Eingaben hatte auch im Berichtsjahr wieder die Gewährung von 

Eingliederungshilfen an Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von ei-

ner solchen Behinderung bedroht sind, zum Gegenstand. In diesen Fällen geht es oft 

auch um die Frage, ob Kosten für eine Integrationshelferin beziehungsweise einen 

Integrationshelfer übernommen werden können und wenn ja in welchem Umfang. So 

wurde in einem Fall für einen 14jährigen Jungen, der unter einer autistischen Störung 

leidet, nach einigen Hilfeplangesprächen schließlich die beantragte Integrationshilfe 

und zusätzlich eine Erziehungsbeistandschaft für die Familie gewährt.  
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In diesem Zusammenhang ist der Fall einer Petentin zu erwähnen, die sich bereits 

vor mehreren Jahren an den Bürgerbeauftragten gewandte hatte und die Übernahme 

der Kosten eines Integrationshelfers für Ihren Sohn begehrte. Im Rahmen des Petiti-

onsverfahrens konnte seinerzeit aufgrund eines laufenden Klageverfahrens in einem 

ähnlich gelagerten Fall erreicht werden, dass die Stadtverwaltung bis zum Abschluss 

dieses Gerichtsverfahrens die Übernahme der Kosten in Form eines zinslosen Darle-

hens zusagte, das die Petentin allerdings nicht in Anspruch nahm. Nachdem das 

Bundesverwaltungsgericht die Stadtverwaltung mit Urteil vom 28. April 2005 in dem 

vergleichbaren Fall verpflichtete, die Kosten für den Integrationshelfer zu überneh-

men, hat die Stadtverwaltung die Kosten für den Integrationshelfer des Sohnes der 

Petentin ebenfalls anerkannt und die Kosten erstattet.  

 

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit hat der Petitionsausschuss 

auf Vorschlag des Bürgerbeauftragten die Eingabe seinerzeit der Landesregierung 

als Material überwiesen. Ergebnis ist eine „Gemeinsame Empfehlung des Ministeri-

ums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit, des Ministeriums für Bildung, Frau-

en und Jugend, sowie der Kommunalen Spitzenverbände zu den Aufgabenfeldern 

einer Integrationshelferin bzw. eines Integrationshelfers im Zusammenhang mit der 

schulischen Bildung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen“, die von al-

len Beteiligten am 15. September 2006 unterschrieben wurde. Der Bürgerbeauftragte 

begrüßt dies sowie die Bemühungen der beiden vorgenannten Ministerien ausdrück-

lich 

 

 

 

7.7  Sport 
 
Wie auch in den Vorjahren erreichten den Bürgerbeauftragten nur wenige Eingaben 

zu diesen Sachgebieten. 
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8 – Landwirtschaft und Umwelt 
8.1  Landwirtschaft und Weinbau, Flurbereinigung 
8.2  Jagd, Forst und Fischerei 
8.3  Landschaftspflege, Umweltschutz, Tierschutz 
 
In diesen Bereichen war im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Zahl der Eingaben 

nahezu unverändert. 

 

Zahlreiche Petentinnen und Petenten wandten sich mit ihren Eingaben zum Sachge-

biet 8.1 gegen Entscheidungen im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren. Bei die-

sen Eingaben tritt häufig das Problem auf, dass eine Lösung im Sinne der Petentin-

nen und Petenten zur Folge hätte, dass sich die übrigen Teilnehmer am Flurbereini-

gungsverfahren eventuell schlechter stellen würden. Der Bürgerbeauftragte muss 

insofern darauf bedacht sein, die berechtigten Interessen aller Beteiligten nicht aus 

dem Blick zu verlieren. So konnte dem Anliegen eines Petenten nicht entsprochen 

werden, der eine höhere Entschädigung für einen Kirschbaum verlangte, den er im 

Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens verloren hatte. Die Ermittlungen ergaben, 

dass das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum dafür zunächst eine Entschädi-

gung von 166,00 € vorgesehen hatte. Diesen Betrag erhöhte es auf 300,00 €. Der 

Petent verlangte jedoch eine Entschädigung zwischen 1000,00 € und 2000,00 €. Das 

Dienstleistungszentrum begründete seine Ablehnung zunächst damit, dass der Pe-

tent keinen Anspruch darauf habe, dass ihm der Ausfall des Ertrages für die Dauer 

des Heranwachsens eines neuen Kirschbaumes ersetzt werde. Der alte Kirschbaum 

des Petenten wäre in einigen Jahren ohnehin abgestorben und hätte dann keinen 

Ertrag mehr gebracht. Auch in diesem Fall wäre der Ertragausfall für die Zeit des He-

ranwachsens eines neuen Baumes entstanden. Wenn dem Petenten der Ertragaus-

fall für die Zeit des Nachwachsens ersetzt würde, stünde er sich daher besser als 

ohne Durchführung des  Flurbereinigungsverfahrens. Darüber hinaus entspreche die 

gezahlte Entschädigung dem für Kirschbäume Üblichen. Ein höherer Entschädi-

gungsbetrag ginge zulasten der Teilnehmergemeinschaft und sei auch von daher 

nicht vertretbar. 

 

In einem anderen Flurbereinigungsverfahren konnte der Bürgerbeauftragte weiterhel-

fen. Zwei Petenten hatten sich an ihn gewandt, weil sie befürchteten, dass die von 

ihnen formulierten Bedenken gegen bestimmte beabsichtigte Maßnahmen nicht hin-

reichend berücksichtigt werden. Der Bürgerbeauftragte wandte sich daraufhin an das 
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Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und bat darum, dass 

sich dieses dem Verfahren annimmt. Bei einem Ortstermin konnten dann wesentliche 

Teile der Bedenken ausgeräumt werden. 

 

Eine Familie wandte sich an den Bürgerbeauftragten, nachdem sie in der Zeitung 

gelesen hat, dass der Ortsgemeinderat die Durchführung einer Dorfflurbereinigung 

beschlossen hatte. Hiervon waren zwei Grundstücke der Petenten betroffen. Die Pe-

tenten befürchteten, dass sie irgendwann vor vollendete Tatsachen gestellt würden. 

Der Bürgerbeauftragte konnte die Petenten über den gegenwärtigen Verfahrensstand 

und die geplanten Schritte der Verwaltung unterrichten. Dadurch konnten einige Äng-

ste der Petenten beseitigt werden. 

 

Der Bereich Landwirtschaft beschränkt sich aber nicht auf das Thema Flurbereini-

gungsverfahren sondern auch auf andere Anliegen. So war beispielsweise die Tier-

seuche Maedi Gegenstand einer Eingabe. Dem Anliegen eines Landwirts, der errei-

chen wollte, dass seine Schafherde als Maedi-unverdächtig eingestuft wird, konnte 

nicht entsprochen werden. Bei Maedi handelt es sich um eine stark ansteckende 

Tierseuche mit einer langen Inkubationszeit. Deshalb kann davon ausgegangen wer-

den, dass in Schafherden, in denen Maedi in der Vergangenheit bereits aufgetreten 

ist, auch jetzt noch infizierte Tiere sind. Die Ermittlungen ergaben, dass auch im Be-

trieb des Petenten vor einigen Jahren Maedi aufgetreten war. Der Petent weigert sich 

jedoch, eine kostenintensive Maedi-Sanierung durchzuführen. Diese ist jedoch Vor-

aussetzung dafür, dass ein Betrieb wieder als Maedi-unverdächtig eingestuft werden 

kann. 

 

Im Sachbereich 8.3 spielen Eingriffe in Natur und Umwelt immer wieder eine Rolle  

Petentinnen und Petenten wehren sich gegen Auflagen der Naturschutzbehörden, mit 

denen sie zur Unterlassung von Eingriffen in Natur und Umwelt oder zum Ausgleich 

für bereits erfolgte Eingriffe verpflichtet werden. In einem Fall hatte eine Petentin die 

Rodung eines Bestands alter Streuobstbäume auf einem ihrer Grundstücke veran-

lasst. Zwischenzeitlich waren auf der Fläche Weinreben angepflanzt worden. Dem 

Anliegen konnte nicht entsprochen werden, vor allem nachdem auch das Oberverwal-

tungsgericht festgestellt hatte, dass das Roden der Obstbäume einen rechtswidrigen 

Eingriff in Natur und Umwelt darstellt. In einem anderen Fall wollte ein Petent errei-

chen, dass ein Baum auf einem Nachbargrundstück gefällt wird. Er machte geltend, 

dass die Wurzeln erhebliche Schäden auf seinem Grundstück verursachen. Er hatte 
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ein zivilgerichtliches Urteil erstritten, dass ihm dem Grunde nach Recht gab. Die Na-

turschutzbehörde weigerte sich jedoch zunächst, die Fällung des Baumes zu geneh-

migen. Im Verlauf des Petitionsverfahrens erteilte die Naturschutzbehörde dann aber 

nach nochmaliger Prüfung die entsprechende Genehmigung.  

 

Aus dem Bereich des Tierschutzes gab es im Berichtszeitraum nur wenige Eingaben. 

Der Halter einer Wanderschafherde aber zum Beispiel wandte sich gegen tierschutz-

rechtliche Auflagen der Kreisverwaltung. Die Ermittlungen ergaben, dass diese je-

doch notwendig geworden waren, nachdem festgestellt worden war, dass in der Her-

de des Petenten viele Tiere unterernährt waren und überdurchschnittlich oft an Lahm-

heit litten. Daher hatte das Verwaltungsgericht einen Antrag des Petenten im Rahmen 

eines einstweiligen Rechtschutzverfahrens zurückgewiesen. Darüber hinaus hatte 

das insofern zuständige Amtsgericht ein gegen den Petenten eingeleitetes Strafver-

fahren mit der Auflage ausgesetzt, dass er die tierschutzrechtlichen Auflagen der 

Kreisverwaltung befolgt.  

 

 

8.4  Katasterwesen 
 

Die Zahl der Eingaben zu diesem Bereich entspricht in etwa der Vorjahreszahl. Auch 

in diesem Jahr betrafen die Eingaben vor allem Fragen der Grundstücksvermessung 

und –bewertung durch die Kataster- und Vermessungsämter und die in diesem Zu-

sammenhang erhobenen Gebühren. Besonderheiten waren dabei nicht zu verzeich-

nen. 

 

 

8.5  Gewässerunterhaltung, Wasserrecht, Hochwasser 
8.6  Frisch- und Abwasser, Strom- und Gasversorgung 
8.7  Gewerbeaufsicht 
 
Die Entwicklung der Eingaben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestaltete sich 

unterschiedlich. So haben sich die Eingaben zum Sachgebiet 8.5 mehr als verdop-

pelt, während sie im Sachgebiet 8.6 deutlich zurückgingen. 

 

Im Sachgebiet 8.5 gingen mehrere Eingaben zu Überschwemmungen infolge von 

Starkregenereignissen ein. Regelmäßig muss hier die Frage geprüft werden, ob die 
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Planung des Abflusses des Oberflächenwassers hinreichend ist oder nicht. Beispiel-

haft genannt seien hier die Petitionen mehrerer Familien aus einem Wohngebiet in 

Körperich. Nachdem ein starker Regen zu Überschwemmungen im Keller einer der 

Familien geführt hatte, befürchteten die Petenten, dass alle Wohnhäuser in der Ge-

gend gefährdet sein könnten. Sie machten geltend, dass die Überschwemmung auf 

einen Planungsfehler der Gemeinde zurückzuführen sei. Die bisherigen Ermittlungen 

ergaben aber, dass die Überschwemmung zum einen darauf zurückzuführen ist, dass 

ein Zulaufgraben oberhalb des Grundstücks der Petenten durch abgeschwemmte 

Feinanteile eines nahe gelegenen Ackers verschlammt wurde und das Außenge-

bietswasser daher nicht mehr dem Rückhalte- und Versickerungsbecken zufließen 

konnte. Zum anderen war die Rückhalte- und Versickerungsmulde durch Mähgut ver-

stopft, so dass das Außengebietswasser aus der Mulde in den Zulaufgraben zurück-

staute und dort überlief. Nach der Durchführung eines Ortstermins sind zur Verhinde-

rung ähnlicher Schadensfälle zusätzliche Maßnahmen zur Außengebietsentwässe-

rung, zum Beispiel in Gestalt eines zusätzlichen Grabens und einer Vertiefung der 

Versickerungsmulde, beabsichtigt. Nach Auffassung der zuständigen Oberen Was-

serbehörde sind diese geeignet, dass wild abfließende Außengebietswasser zukünf-

tig von der Wohnbebauung fern zu halten; man wird sehen. 

 

Ein anderer Petent setzte sich mit seiner Eingabe für seine Schwiegermutter ein. Er 

machte geltend,  dass seit dem Ausbau einer Kreisstraße, die am Grundstück seiner 

Schwiegermutter vorbeiführte, Regenwasser von der Straße auf das Grundstück läuft 

und dieses durchnässt. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass keine nennenswerten 

Mengen Regenwasser von der Kreisstraße auf das Grundstück gelangen. Dies wurde 

auch in einem Test von der Feuerwehr demonstriert. Allerdings stellt ein von der 

Ortsgemeinde unterhaltener Wirtschaftsweg, der ebenfalls am Grundstück entlang 

läuft und in die Kreisstraße mündet, ein diesbezügliches Problem dar. Deshalb errich-

tete die Ortsgemeinde ein erhöhtes Bankett entlang des Weges, um ein Abfließen 

des Wassers auf das Grundstück zu verhindern. 

 

Mehrfach wandten sich Petentinnen und Petenten an den Bürgerbeauftragten, nach-

dem die Strom- oder Wasserversorgung unterbrochen worden war, weil sie aus fi-

nanziellen Gründen die vorangegangenen Rechnungen nicht bezahlen konnten. In 

einem Fall  übernahm die Kreisverwaltung die Stromrechnung der Petentin darle-

hensweise. Der Stromverbrauch der Petentin war ungewöhnlich hoch, sodass inner-

halb weniger Monate Beträge von einigen tausend € aufliefen. In einem anderen Fall 
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konnte der Bürgerbeauftragte allerdings nicht helfen. Ein Vater setzte sich für seine 

Tochter ein und machte geltend, dass diese ein kleines Kind habe und dieses ge-

sundheitlichen Risiken durch die fehlende Stromversorgung ausgesetzt sei. Der offe-

ne Rechnungsbetrag stamme von dem zwischenzeitlich getrennt lebenden Kindesva-

ter. Dessen Verhalten dürfe nicht zu Lasten seiner Tochter und ihres Kleinkindes ge-

hen. Die Ermittlungen ergaben jedoch ein anderes Bild. Die Tochter des Petenten 

und ihr Ehemann waren dem Stromversorger seit langem als säumige Kunden be-

kannt. Der Stromversorger hatte gerichtliche Titel erworben, um seine Forderungen 

durchsetzen zu können. Das Ehepaar war mehrfach umgezogen, nachdem die 

Stromversorgung in der alten Wohnung unterbrochen worden war. In einem Fall hat-

ten sie sich sogar unter falschem Namen angemeldet, um sich so den Abschluss ei-

nes Stromliefervertrages zu erschleichen. Infolgedessen hatte die Staatsanwaltschaft 

ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch der Petent war dem Stromversorger ein-

schlägig bekannt. Auch gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft. Vor diesem Hin-

tergrund sah auch der Bürgerbeauftragte keine Möglichkeit, dem Anliegen zu ent-

sprechen.  

 

 

8.8  Immissionsschutz, Schornsteinfeger 
 

Die Zahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet ist erheblich gestiegen. Wie auch in 

den vorhergehenden Berichtsjahren waren die Beschwerden im Bereich Immissions-

schutz sehr vielfältig. Dabei hatte der größte Teil der Eingaben das Thema Lärm zum 

Gegenstand, wobei die Eingaben sämtliche Bereiche des menschlichen Zusammen-

lebens betrafen. 

 

Ein großer Teil der Eingaben betraf Beschwerden über Straßenverkehrslärm, Belästi-

gungen durch benachbarte Gewerbetriebe sowie durch öffentliche oder private Ver-

anstaltungen. Daneben erreichten den Bürgerbeauftragten aber auch Beschwerden 

über „Lärm“ durch Kinderspielplätze oder Sportplätze, ein Altenheim, an Jugendher-

bergen oder von Tieren in der Nachbarschaft wie zum Beispiel lautem Hundegebell, 

einem krähenden Hahn, einer Schafherde oder von quakenden Fröschen. 

 

Die verschiedenen „Lärmbelästigungen“ sind aus Sicht der betroffenen Bürgerinnen 

und Bürger sicherlich immer störend. Gleichwohl müssen im Leben miteinander, zu 

dem auch Kinder, Tiere oder je nach Wohngegend auch Gewerbebetriebe gehören, 
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in einem zumutbaren Umfang Beeinträchtigungen durch Lärm hingenommen werden. 

Inwieweit der Lärm zumutbar ist, bestimmen die zugrunde zu legenden Grenzwerte. 

Bei vielen Beschwerden, die den Bürgerbeauftragten erreichen und die sich mit Lärm 

durch öffentliche Einrichtungen oder Gewerbebetriebe befassten, erfolgen Lärmmes-

sungen durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Sofern diese ergaben, dass die 

Richtwerte eingehalten werden, besteht jedoch keine Befugnis der Verwaltungen, 

zum Beispiel von einem Gewerbetreibenden Maßnahmen zur Lärmreduzierung zu 

verlangen.  

 

So beschwerte sich beispielsweise ein Petent über Lärm- und Geruchsbelästigungen 

durch eine benachbarte Gaststätte. Der Gaststättenbetreiber hat während des Petiti-

onsverfahrens von einem Sachverständigen für Bauphysik, Schall-, Wärme- und 

Feuchteschutz vorgeschlagene Maßnahmen zur Reduzierung der Belästigungen in 

Höhe von ca. 9.000 € ergriffen. Darüber hinaus haben Messungen und eine Überprü-

fung durch die Aufsichtsbehörde ergeben, dass die zugrunde zu legenden Grenzwer-

te eingehalten werden. Der Petent war mit diesem Ergebnis aber nicht zufrieden, da 

seiner Ansicht nach niedrigere Grenzwerte angesetzt werden müssten, da sich die 

Gaststätte im gleichen Gebäude befindet. Die Gebäude sind jedoch lediglich dicht 

aneinandergebaut. Da auch der Gaststättenbetreiber zu weiteren freiwilligen Maß-

nahmen nicht bereit war, konnte eine gütliche Einigung nicht erreicht werden.  

 

Darüber hinaus gab es auch in diesem Jahr wieder Beschwerden zum Bereich des 

Schornsteinfegerwesens. So beschwerten sich einige Bürgerinnen und Bürger dar-

über, dass trotz des Urteils des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 15. 

November 2005, wonach eine moderne Gasheizung nicht zwingend jährlich gereinigt 

werden muss, die Gebühren nicht gravierend geringer geworden sind. Das Oberver-

waltungsgericht hatte in dem oben genannten Urteil entschieden, dass Abgasanlagen 

für den bestimmungsgemäßen Unterdruckbetrieb nicht gereinigt werden müssen, 

sondern dass es ausreicht, wenn diese jährlich einmal überprüft und nur, falls erfor-

derlich, gereinigt werden. Die Kehr- und Überprüfungsverordnung sowie die Kehr- 

und Überprüfungsgebührenordnung wurden daraufhin geändert und sind zum 01. 

Juni 2006 in neuer Form in Kraft getreten. Das Ministerium für Wirtschaft, Landwirt-

schaft, Verkehr und Weinbau hat dazu mitgeteilt, dass eine Überprüfung des Schorn-

steins durch Spiegelung des Schornsteins, durch Durchfahren des Schornsteins mit-

tels Kamera oder durch unmittelbare Reinigung des Schornsteins erfolgt. Eine Spie-

gelung ist jedoch nur bei Schornsteinen bis zu 4 m Höhe durchführbar. Ferner kann 
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bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder gekrümmten Schornsteinen keine Spiege-

lung durchgeführt werden. In diesen Fällen wird im Ergebnis die kostengünstigste 

Form der Überprüfung weiterhin eine unmittelbare Kehrung des Schornsteins sein. 

Da der Arbeitsaufwand unabhängig von der angewendeten Prüfmethode aber weit-

gehend der gleiche ist, wird für alle Prüfmethoden eine einheitliche Gebühr verlangt. 

Dies hat zur Folge, dass sich durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts die Ge-

bührenhöhe kaum geändert hat. 

 

Wie bereits in den vorhergehenden Berichtsjahren angesprochen, verfolgt der Bür-

gerbeauftragte im Rahmen eines Selbstaufgriffs auch weiterhin die Reform des 

Schornsteinfegerwesens. In dem anhängigen EU-Vertragsverletzungsverfahren hat 

die Bundesregierung noch keinen Vorschlag für ein neues Schornsteinfegergesetz 

gemacht, das den Vorgaben der EU-Kommission Rechnung trägt. Die EU-

Kommission hat daraufhin eine sogenannte begründete Stellungnahme vorgelegt, 

aus der hervorgeht, dass Teile des deutschen Schornsteinfegerwesens gegen die 

Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit verstoßen und im deutschen Schorn-

steinfegerwesen zu wenig Wettbewerb herrscht. Die Bundesregierung hat darauf mit 

einem sogenannten „Eckpunktepapier“ reagiert, aus dem hervorgeht, dass den Be-

denken der EU-Kommission Rechnung getragen werden soll. Einen Gesetzesentwurf 

gibt es noch nicht. Der Bürgerbeauftragte wird die Entwicklung selbstverständlich wei-

ter beobachten. 

 

 

8.9  Abfallwirtschaft 
 
Die Zahl der Eingaben blieb im Vergleich zum vorangegangenen Berichtsjahr ist etwa 

auf demselben Niveau. 

 

Im Jahr 2006 lagen dem Bürgerbeauftragten allerdings zahlreiche Eingaben vor, mit 

denen sich Bürgerinnen und Bürger gegen höhere Müllgebühren wandten. In einem 

Fall beschwerte sich ein Petent darüber, dass er beinahe 75 % mehr zahlen muss als 

im Jahr zuvor. Die Ermittlungen ergaben, dass diese deutliche Erhöhung auf grundle-

gende Veränderungen in der entsprechenden Abfallgebührensatzung zurückzuführen 

ist. Diese hat bislang mehrere Ausnahmetatbestände vorgesehen, die in Einzelfällen 

zu Gebührenermäßigungen führten. Der Petent hatte von zwei dieser Ausnahmere-

gelungen profitiert. In den vergangenen Jahren zeichnete sich dann jedoch eine Ent-
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wicklung ab, dass die Inanspruchnahme der Ausnahmetatbestände zur Regel wurde, 

sodass die regulären Müllgebühren zwar stiegen, eine immer größer werdende Zahl 

von Personen aber die zunächst als Ausnahme konzipierten Sonderregelungen in 

Anspruch nehmen konnte. Deshalb wurde die Abfallgebührensatzung dahingehend 

geändert, dass die Ausnahmetatbestände entfallen. Dies führte dazu, dass der Petent 

einen erheblich höheren Betrag zahlen muss. Nach Angaben der Verwaltung führt 

das neue Gebührenrecht auch zu Vereinfachungen bei der Verwaltung, sodass sogar 

Kosten eingespart werden können.  

 

Wie auch in den Vorjahren war die Abwicklung der Müllentsorgung ebenfalls Gegens-

tand von Eingaben. Stellvertretend hier der Fall einer Petentin, die sich darüber be-

schwerte, dass der Abfall eines Mehrfamilienhauses in ihrer Nachbarschaft vor ihrem 

Grundstück zur Abholung bereitgestellt werden muss. Sie war insbesondere nicht 

damit einverstanden, dass Sperrmüll und Abfallsäcke an ihrer Grundstücksmauer 

gestapelt worden. Darüber hinaus beschwerte sie sich darüber, dass regelmäßig 

Dreck zurückblieb oder einzelne Müllsäcke nicht abtransportiert wurden. Die Ermitt-

lungen ergaben, dass ein alternativer Abholplatz aufgrund der räumlichen Gegeben-

heiten nicht in Frage kommt. Die Verbandsgemeindeverwaltung unternahm mehrere 

Versuche, eine einvernehmliche Lösung zumindest im Hinblick auf die Reinigung des 

Abholplatzes mit der Hausverwaltung des Mietshauses zu erreichen. Letztlich führte 

dies jedoch leider nicht zum Erfolg. Da die Verbandsgemeindeverwaltung keine recht-

liche Handhabe gegen die Hausverwaltung hat, konnte eine einvernehmliche Lösung 

nicht erzielt werden.  

 

 

 

9 – Bauordnungs- und Bauplanungsrecht 
 
9.1 Bauleitpläne, Regionalplanung 
 

Die Zahl der Eingaben zum Sachgebiet 9.1 ist im Vergleich zum Jahr 2005 wieder 

angestiegen. Als Grund für diese Zunahme ist unter anderem festzuhalten, dass sich 

jeweils mehrere Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken innerhalb eines 

Gebiets, für das ein Bebauungsplan aufgestellt werden sollte, an den Bürgerbeauf-

tragten gewandt haben. Die von den Anwohnerinnen und Anwohnern geäußerten 

Bedenken wurden im gesetzlich vorgesehenen Verfahren für die Aufstellung des 
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Bebauungsplans und bei der erforderlichen Abwägung der Einwendungen von den 

Ortsgemeinderäten zwar berücksichtigt, aber den Anliegen konnte im Rahmen des 

Petitionsverfahrens letztlich nicht entsprochen werden.  

 

In all solchen Fällen ist festzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger offensichtlich 

hohe Erwartungen an den Bürgerbeauftragten und den Landtag bezüglich der 

Einwirkungsmöglichkeiten bei der Aufstellung von Bebauungsplänen haben. Diesen 

hohen Erwartungen können sowohl der Bürgerbeauftragte als auch das Parlament 

nur sehr eingeschränkt gerecht werden, weil das Bauplanungsrecht Gegenstand der 

kommunalen Selbstverwaltung ist und die Selbstverwaltung der Gemeinden durch 

Art. 28 des Grundgesetzes und Art. 49 der Verfassung für Rheinland-Pfalz garantiert 

wird. Die Gemeinden sind daher bei der Umsetzung ihres Planungswillens frei. 

Voraussetzung ist jedoch stets, dass die im Verfahren geltenden Vorschriften 

beachtet werden.  

 

In einem weiteren Fall wandten sich zwei Gründstückseigentümer gegen die Aufstel-

lung eines Bebauungsplanes für einen Bereich, in dem von ihnen als Garten-

grundstücke genutzte Grundstücke liegen, da sie annahmen, dass sie dadurch ihre 

Gartennutzung aufgeben müssten. Die Befürchtungen konnten jedoch durch die Ver-

bandsgemeinde zerstreut werden, nachdem ihnen erläutert wurde, dass es sich um 

eine Angebotsplanung handelt und die derzeitigen Eigentümer nicht zu einer Bebau-

ung ihrer Grundstücke gezwungen werden können.  

 

 

9.2 Baugenehmigungsverfahren 
 

Die Eingaben zu diesem Sachgebiet liegen in etwa auf demselben Niveau wie im 

Vorjahreszeitraum. 

 

Mehrere Eingaben betrafen Fälle, in denen Bürgerinnen und Bürger eine Garage be-

ziehungsweise einen Carport an Stellen auf ihrem Grundstück errichten wollten, die 

nach dem Bebauungsplan dafür nicht vorgesehen waren. In diesen Fällen benötigen 

die Bauherren für die in der Regeln nicht genehmigungspflichtigen Garagen eine Be-

freiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Hierzu muss jedoch der Ge-

meinde- beziehungsweise Ortsgemeinderat das sogenannte Einvernehmen erteilen, 

da diesem die Planungshoheit obliegt. Sofern er das Einvernehmen nicht erteilt und 
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damit einer Abweichung vom Bebauungsplan nicht zustimmt, gibt es regelmäßig kei-

ne Möglichkeit an dieser Stelle die Garage bzw. den Carport dort zu errichten. Die 

Entscheidung des Gemeinderates ist bindend, auch wenn dies den betroffenen Bür-

gerinnen und Bürgern oft schwer zu vermitteln ist.  

 

 

9.3 Abrissverfügungen 
 

Die Zahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet ist im Vergleich zum Vorjahr leicht ge-

sunken. Sie haben zumeist die geforderte Beseitigung von nicht genehmigten und in 

der Regel auch nicht genehmigungsfähigen baulichen Anlagen zum Gegenstand. 

Dabei handelt es sich vielfach um nicht genehmigte bauliche Anlagen im Außenbe-

reich wie zum Beispiel Gerätehäuser oder Zaunanlagen.  

 

In einem Fall wandten sich die Petenten gegen die geforderte Beseitigung eines Ge-

räteschuppens auf ihrem Grundstück, der zur Aufbewahrung von Gartenmöbeln, Gar-

tengeräten, Fahrrädern und ähnlichem diente. Es stellte sich jedoch heraus, dass es 

sich bei diesem Gebäude um einen ehemaligen Pferdestall handelt, der aufgrund der 

so genannten „Pirmasenser Amnestie“ im Außenbereich geduldet wurde. Eine Vor-

gabe dieser Duldung ist jedoch, dass an den Gebäuden keine Veränderungen vorge-

nommen werden. Die Petenten haben den ehemaligen Pferdestall jedoch in den let-

zen Jahren zu einem auch zu Aufenthaltszwecken nutzbaren Abstellschuppen umge-

baut, indem sie beispielsweise den Dachraum als Galerie ausbauten, die ursprüngli-

chen Toröffnungen veränderten und einen Sanitärraum einbauten. Da dies nicht nur 

der Bestandserhaltung dient, entfiel die Schutzwirkung der Pirmasenser Amnestie. 

 

Allerdings betreffen die Eingaben zunehmend auch bauliche Anlagen, die im Bereich 

eines geltenden Bebauungsplanes errichtet werden. Auch wenn für die Errichtung 

einer Garage, eines Carports oder eines Zaunes keine Genehmigungspflicht besteht, 

so müssen sich die Bürgerinnen und Bürger trotzdem an die Festsetzungen des Be-

bauungsplanes halten. Tun sie dies nicht, ist eine nachträgliche Befreiung von den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes erforderlich. Dies bedeutet jedoch, dass die 

zuständige Gemeinde das erforderliche Einvernehmen erteilen muss. Sofern dies 

nicht geschieht, kann in der Regel auch keine einvernehmliche Lösung erreicht wer-

den. Zum Schutz vor unliebsamen Überraschungen ist es daher sinnvoll, wenn sich 
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Bürgerinnen und Bürger vorab darüber informieren, ob das geplante Bauwerk an der 

vorgesehenen Stelle überhaupt errichtet werden darf. 

 

 

9.4 Denkmalpflege, Dorferneuerung 
9.5 Umlegungsverfahren 
9.6 Straßenbauplanung 
9.7 Grunderwerb für Straßenbau 
9.8 Straßenunterhaltung 
 

Die Eingaben zu diesen Sachgebieten spielen wie im vorherigen Berichtsjahr weiter 

eine eher untergeordnete Rolle, wobei auch in diesem Jahr der größte Teil die Sach-

gebiete 9.6 Straßenbauplanung und 9.8 Straßenunterhaltung betrafen. 

 

So beanstandete eine Petentin zum Beispiel den Zustand eines nicht befestigten und 

in ihren Augen gefährlichen Weges, der an ihrem Haus entlang in Richtung Ortskern 

führt und der von Passanten und Touristen benutzt wird. Nach Auskunft der zuständi-

gen Verbandsgemeindeverwaltung handelt es sich um einen unbefestigten Fußweg, 

der als Abkürzung zur Erreichung des Ortskern benutzt wird. Die Verbandsgemeinde 

erklärte sich jedoch bereit, auf freiwilliger Basis und auf ihre Kosten zumindest das 

Steilstück des Weges zu befestigen. Die Petentin war mit diesem Ergebnis zufrieden. 

 

 

 

3. Teil Besondere Themen 
 
 

Zunehmend Eingaben zum Thema Nichtraucherschutz 
 
Brötchenkauf mit Zigarettenqualm in der Nase. Früher oft normal, ist dies heute Ge-

genstand von Beschwerden. So wandte sich z.B. eine Petentin an den Bürgerbeauf-

tragten und wollte erreichen, dass in einem Einkaufsmarkt ein allgemeines Rauch-

verbot erlassen wird. Sie fühlte sich durch den Rauch, der in einem Imbissstand ent-

stand und in andere Bereiche des Marktes zog, belästigt. Aufgrund der Eingabe 

schaltete sich die zuständige Verwaltung ein und traf mit dem Marktleiter eine Ver-

einbarung, dass zukünftig ein generelles Rauchverbot in dem Markt gilt. Dieser kon-
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krete Fall zeigt, dass der Nichtraucherschutz auch im täglichen Leben an Bedeutung 

gewinnt. Diese Entwicklung wird vom Bürgerbeauftragten positiv bewertet. 

 

Als ein weiteres Zeichen für die wachsende Bedeutung des Nichtraucherschutzes 

wertet der Bürgerbeauftragte zahlreiche Eingaben, mit denen sich Bürgerinnen und 

Bürger völlig unabhängig voneinander für konkrete Maßnahmen zur Stärkung des 

Nichtraucherschutzes einsetzten. Der Bürgerbeauftragte hat daher zu diesem Thema 

umfangreiche Ermittlungen durchgeführt und ausführliche Stellungnahmen der Lan-

desregierung erhalten. Nach Angaben der Staatskanzlei leben rund 210.000 nikotin-

abhängige Raucherinnen und Raucher in Rheinland-Pfalz. Pro Jahr sterben etwa 

2.100 Menschen in Rheinland-Pfalz an den Folgen des Rauchens. Bundesweit sind 

es nach Schätzungen des „Sachverständigenrates für die konzertierte Aktion im Ge-

sundheitswesen" etwa 100 000 Menschen jährlich. Eine häufige Ursache dafür sind 

bösartige Neubildungen in der Luftröhre, den Bronchien und der Lunge, die zu 80 bis 

90 % durch das Rauchen verursacht werden. Der Konsum von Tabak ist nach Ein-

schätzung der Landesregierung ein bedeutender Risikofaktor für die Gesundheit. 

 

In den vergangenen Jahren hat es vielfältige Initiativen zur Reduzierung des Kon-

sums von Tabakwaren gegeben. Diese wurden von der Landesregierung auch unter-

stützt. Dazu zählen die Erhöhung der Preise, die Einschränkung der Verfügbarkeit 

und der Werbung. Das Gleiche gilt auch für Prävention und Frühintervention. In die-

sem Zusammenhang hat die Landesregierung besonders auf die dreistufige Erhö-

hung der Tabaksteuer im Jahr 2003 und das im Sommer 2004 in Kraft getretene „Ge-

setz zur Verbesserung des Schutzes junger Menschen vor Gefahren des Alkohol- 

und Tabakkonsums“ hingewiesen. Das Gesetz enthält eine Regelung über die Min-

destpackungsgröße für Zigaretten und das Verbot der kostenlosen Abgabe von Ta-

bakwaren zum Beispiel für Werbezwecke. Die im Jahr 2002 in Kraft getretene neue 

Arbeitsstättenverordnung garantiert zudem den Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz. 

 

In der rheinland-pfälzischen Landespolitik wird der Suchtprävention legaler Drogen 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei spielt die Förderung des Nichtrauchens 

eine wichtige Rolle. Jungen Menschen soll eine positive Einstellung zum Nichtrau-

chen vermittelt und nicht rauchende Jugendliche sollen in ihrem Verhalten bestärkt 

und unterstützt werden. Nach Auffassung der Landesregierung ist davon auszuge-

hen, dass die gesetzgeberischen und suchtpräventiven Bestrebungen der letzten 

Jahre bereits zu einem veränderten Konsumverhalten geführt haben. Nach einer Stu-
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die der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) ging der Anteil der 

Rauchrinnen und Raucher unter den 12- bis 25-jährigen von 37 % auf 35 % zurück. 

Die größten Veränderungen seien bei der Altersgruppe der 12- bis 17-jährigen aufge-

treten. Bei dieser Gruppe seien in den 90er Jahren noch starke Zuwächse zu ver-

zeichnen gewesen. Die Quote der Raucherinnen und Raucher sei in dieser Gruppe 

von 28 % im Jahr 2001 auf 23 % im Jahr 2004 gesunken. Eine weitere Befragung der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2005 hat ein weiteres 

Sinken der Quote der Raucherinnen und Raucher unter den 12- bis 17-jährigen auf 

20 % ergeben. 

 

Die Eingaben konnten aber während des Berichtszeitraums noch nicht abgeschlos-

sen werden, da die abschließende Stellungnahme der Landesregierung noch nicht 

vorliegt. Aus Sicht des Bürgerbeauftragten und sicher auch aus Sicht der Petentinnen 

und Petenten ist es aber zu begrüßen, dass seitens der Landesregierung dem Nicht-

raucherschutz eine große Bedeutung zugemessen wird. 

 

 

 

Probleme mit der beamtenrechtlichen Beihilfe reißen nicht ab 
 
Im Bereich des Beihilfenrechts bildete die Regelung des § 5a der Beihilfenverordnung 

einen Schwerpunkt. Sie war bereits Gegenstand einer ausführlichen Berichterstattung 

im Jahresbericht 2005. 

 

Die Regelung des § 5a der Beihilfenverordnung sieht vor, dass Beamtinnen und Be-

amte Zusatzleistungen wie Einzelzimmer oder Chefarztbehandlung nur noch in An-

spruch nehmen können, wenn sie einen monatlichen Betrag von 13,00 € leisten. Be-

amtinnen und Beamte mussten bis zum 31. März 2003 abschließend und verbindlich 

erklären, ob sie diese Leistungen gegen Zahlung der 13,00 € im Monat in Anspruch 

nehmen wollen oder nicht. Dabei handelt es sich um eine materiellrechtliche Aus-

schlussfrist, die der Beihilfestelle kein Ermessen hinsichtlich der Bewilligung von 

Ausnahmen erlaubt. 

 

 

Gegenstand der entsprechenden Eingaben war jeweils der Umstand, dass mit Ablauf 

dieser Frist keine Möglichkeit mehr besteht, die Erklärung nachzureichen oder zu 



 - 81 -

ändern. Als Folge dieser restriktiven Regelung konnte den Anliegen der Petentinnen 

und Petenten in keinem der Fälle entsprochen werden. Dies war im vorangegange-

nen Berichtszeitraum noch anders. Im Verlauf des Jahres 2005 konnte mehreren Pe-

tentinnen und Petenten noch geholfen werden. Auch im Jahr 2006 waren die Fallges-

taltungen durchaus unterschiedlich. In einem Fall konnte dem Anliegen des Petenten 

deshalb nicht entsprochen werden, weil die Ermittlungen ergaben, dass er die Erklä-

rung fristgerecht mit dem Inhalt abgegeben hatte, die Leistungen nicht in Anspruch 

nehmen zu wollen. Er wollte diese Entscheidung nunmehr ändern und war auch be-

reit, die Zahlungen rückwirkend ab 2003 nachzuholen. Dennoch konnte die Oberfi-

nanzdirektion Koblenz dem Anliegen nicht entsprechen, da nach § 5a der Beihilfen-

verordnung eine einmal abgegebene Erklärung nicht mehr widerrufen beziehungs-

weise geändert werden kann. In einem anderen Fall machte die Petentin geltend, 

dass sie die Erklärung bei ihrer Dienststelle in Mainz abgegeben habe. Dem Anliegen 

der Petentin konnte dennoch nicht entsprochen werden, da die Beihilfestelle die Er-

klärung erst nach Fristablauf erhalten hatte. Auch in diesem Verfahren hatte die Be-

reitschaft der Petentin, die Beiträge rückwirkend ab dem Jahr 2003 zu zahlen, keine 

Bedeutung. Anders gelagert war der Fall eines Beamten, der die Erklärung verspätet 

abgegeben hatte und dafür gesundheitliche Gründe geltend machte. Die Oberfinanz-

direktion konnte dem Anliegen nicht entsprechen, da die Erkrankung des Petenten 

ihn nicht über den gesamten Zeitraum vom 1.1.2003 bis 31.3.2003 an der Abgabe 

der Erklärung gehindert habe. 

 

Aus Sicht des Bürgerbeauftragten sollte die Regelung des § 5a der Beihilfenverord-

nung durchaus einmal überprüft werden. Die restriktive Regelung bietet keine Mög-

lichkeiten, auf die etwaigen Besonderheiten eines Einzelfalls einzugehen. Vielleicht 

könnte die Landesregierung den Beamtinnen und Beamten doch noch einmal die 

Möglichkeit geben, sich für die Zusatzleistungen gegen Zahlung der 13,00 € zu ent-

scheiden, sofern die Bereitschaft besteht, diesen Betrag rückwirkend ab dem Jahr 

2003 nachzuzahlen. Damit wäre gewährleistet, dass es nicht zu Ungerechtigkeiten im 

Verhältnis zu denjenigen kommt, die diesen Betrag in den vergangenen Jahren be-

reits entrichtet haben. 
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Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bodenheim 
auch weiterhin problematisch 
 
Im Jahresbericht 2005 wurde im Kapitel „ Zusammenarbeit und Dank“ unter anderem 

über Probleme berichtet, zu denen es im Zusammenhang mit der Veröffentlichung 

der Pressemitteilung zum Jahresbericht im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde 

Bodenheim gekommen war. Die nicht nachvollziehbare Ablehnung des Bürgermeis-

ters, die Pressemitteilung zu veröffentlichen, veranlasste den Bürgerbeauftragten zu 

folgender Äußerung im Jahresbericht ’05: „Unter diesem Gesichtspunkt kann man 

sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Bürgermeister Reinhold Stumpf (Verbands-

gemeinde Bodenheim) mit aller Macht versucht, „bürgerunfreundlichster“ Bürgermeis-

ter von Rheinland-Pfalz zu werden.“ Mit dieser Berichterstattung war durchaus auch 

die Hoffnung verbunden, die Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung 

Bodenheim könnte sich künftig verbessern, indem dem Bürgermeister vor Augen ge-

führt wird, dass sein Verhalten zu einem landesweit einmaligen Problem geführt hat. 

Jedoch war leider genau das Gegenteil der Fall. Der Bürgerbeauftragte musste zu 

seiner Überraschung in der Mainzer-Rhein-Zeitung vom 15.02.2006 einen Artikel mit 

der Überschrift „Stumpf: Galle sollte sich entschuldigen“ zur Kenntnis nehmen. In die-

sem Artikel wurde Bürgermeister Stumpf mit den Äußerungen „Woher nimmt Herr 

Galle sich das Recht, meine Bürgerfreundlichkeit zu beurteilen?“ und „Mit seiner Äu-

ßerung versucht Herr Galle landesweit meinen Ruf zu schädigen“ zitiert. Zudem ver-

trat Bürgermeister Stumpf auch weiterhin die Auffassung, er halte sich mit seiner 

Weigerung, den Bericht zu drucken, genau an die Gemeindeordnung. Damit aber 

nimmt er auch weiterhin nicht zur Kenntnis, dass ihm nicht nur vom Bürgerbeauftrag-

ten, sondern auch vom Ministerium des Innern und für Sport erklärt worden war, dass 

der Veröffentlichung keine rechtlichen Bedenken entgegenstehen. 

 

Aufgrund dieses Artikels, fragte sich der Bürgerbeauftragte unter anderem, was Herr 

Stumpf eigentlich von ihm will, zumal er beim besten Willen nicht zu erkennen ver-

mag, wofür er sich bei ihm hätte entschuldigen sollen. Die Ausführungen von Herrn 

Stumpf zur Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung lassen vermuten, dass er sich offen-

sichtlich bisher noch nicht mit den Jahresberichten des Bürgerbeauftragten befasst 

und sie wohl auch noch nicht gelesen hat. Anders lässt es sich jedenfalls nicht erklä-

ren, dass er seine ablehnende Haltung damit begründet, dass das Amtsblatt frei von 

Kommentaren und Meinungsäußerungen sein müsse. 
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Dass Bürgermeister Stumpf auch weiterhin die Bedeutung des Jahresberichts des 

Bürgerbeauftragten verkennt, zeigt auch seine ebenfalls in dem Artikel zitierte Äuße-

rung: „Warum sollten wir den Bürgerbeauftragten besser stellen als unsere Bürger?“. 

Wenn in einer Information des Bürgerbeauftragten eine Besserstellung gegenüber 

Bürgerinnen und Bürgern gesehen wird, lässt dies eine profunde Unkenntnis staats-

rechtlicher Zusammenhänge vermuten, wofür im Übrigen auch spricht, dass Bürger-

meister Stumpf den Versuch unternommen hat, sich beim Ministerpräsidenten des 

Landes Rheinland-Pfalz über den Bürgerbeauftragten zu beschweren. Dies zeigt, 

dass ihm der Verfassungsgrundsatz der Gewaltenteilung offensichtlich fremd ist. Mit 

der Beschwerde hat sich schließlich zuständigkeitshalber der Petitionsausschuss des 

Landes Rheinland-Pfalz befasst, der allerdings keine Veranlassung sah, die Bericht-

erstattung des Bürgerbeauftragten im Jahresbericht zu beanstanden. 

 

Dass jegliche Hoffnung, Bürgermeister Stumpf würde möglicherweise sein Verhalten 

sowie seine Rechtsauffassung nochmals kritisch überprüfen, vergebens war, zeigt 

seine Reaktion auf die Bitte des Bürgerbeauftragten, eine Pressemitteilung zum Jah-

resbericht 2005 zu veröffentlichen. Die Ablehnung erfolgte mit der lapidaren Begrün-

dung: „Bei der uns übermittelten Pressemitteilung handelt es sich aus unserer Sicht 

hingegen um einen Bericht und nicht um eine sonstige amtliche Mitteilung“. Bürger-

meister Stumpf enthält somit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Verbandsge-

meinde Bodenheim auch weiterhin Informationen des Bürgerbeauftragten vor, so 

dass die Frage nach der Bürgerfreundlichkeit eines solchen Verhaltens nach wie vor 

im Raum steht. Wenn Herr Stumpf jedoch von seiner Bürgerfreundlichkeit überzeugt 

ist, so kann das nur bedeuten, dass er den Begriff der Bürgerfreundlichkeit nach ei-

genem Gutdünken definiert. 

 

Die „Bürgerfreundlichkeit“ von Herrn Stumpf zeigte sich allerdings aktuell auch an 

seiner Bearbeitung von Eingaben, mit denen sich mehrere Bürgerinnen und Bürger 

an den Bürgerbeauftragten gewannt hatten, nachdem sie als Anliegerinnen und An-

lieger einer Gemeindestraße zu Abgaben veranlagt worden waren. Die Besonderheit 

bestand darin, dass die Maßnahme bereits vor einiger Zeit abgeschlossen worden 

war, die Ortsgemeinde jedoch von einer Beitragserhebung abgesehen hatte, da es 

sich ihrer Ansicht nach nicht um einen Ausbau, sondern lediglich um Erneuerungen 

nach einer durchgeführten Kanalbaumaßnahme gehandelt hatte. Die Kommunalauf-

sicht vertrat jedoch eine andere Auffassung und wies die Ortsgemeinde an, Ausbau-

beiträge zu erheben. Gegenstand der Eingaben, mit denen sich nahezu sämtliche 
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Anliegerinnen und Anlieger der betreffenden Straße an den Bürgerbeauftragten ge-

wandt hatten, war somit nicht nur die Veranlagung durch die Verbandsgemeindever-

waltung, sondern auch die kommunalaufsichtliche Weisung. Der Bürgerbeauftragte 

war bei seinen – letztlich erfolgreichen – Bemühungen um eine einvernehmliche Re-

gelung darauf angewiesen, dass seitens der Verbandsgemeindeverwaltung bestimm-

te Fragen beantwortet werden. Diese lehnte jedoch zur Verwunderung des Bürgerbe-

auftragten die Beantwortung mit dem Hinweis darauf, dass sowohl gegen die Anord-

nung der Kreisverwaltung als auch gegen die Beitragsveranlagung „Verwaltungs-

streitverfahren in Gang gesetzt“ worden waren, ab. Der Bürgerbeauftragte nahm dies 

zum Anlass, den Bürgermeister der Verbandsgemeinde auf die Mitwirkungspflicht der 

Verwaltung in Petitionsverfahren hinzuweisen und insbesondere darauf, dass die er-

wähnten Verwaltungsstreitverfahren der Befugnis des Bürgerbeauftragten, gemäß § 4 

des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz nicht 

entgegenstehen, solange das Anliegen nicht Gegenstand eines anhängigen gerichtli-

chen Verfahrens ist. Bürgermeister Stumpf erwiderte, dass er zwar die Befugnisse 

des Bürgerbeauftragten nicht verkenne, maßte sich jedoch gleichzeitig an, diesen auf 

die Grenzen des Prüfungsrechts hinzuweisen. Der Bürgerbeauftragte sah sich da-

raufhin zu dem deutlichen Hinweis veranlasst, dass es der Verwaltung nicht zu-

kommt, etwaige Grenzen des Prüfungsrechts des Bürgerbeauftragten, das im parla-

mentarischen Kontrollrecht des Landtags begründet ist, festzustellen. Der Bürgerbe-

auftragte kündigte ferner seine Absicht an, das Parlament gemäß § 105 Abs. 3 der 

Geschäftsordnung des Landtags über die Angelegenheit zu unterrichten, sofern die 

angeforderte detaillierte Stellungnahme nicht innerhalb einer bestimmten Frist zugeht. 

 

Nachdem auch diese Frist verstrichen war, sah der Bürgerbeauftragte keine andere 

Möglichkeit, als das Ministerium des Innern und für Sport einzuschalten. Bürgermeis-

ter Stumpf erwies sich anfänglichen Bemühungen seitens des Ministeriums gegen-

über, ihn auf einvernehmlichem Weg zu einer Stellungnahme zu veranlassen, als 

resistent. Das Ministerium veranlasste daraufhin die Kreisverwaltung, gegen Bürger-

meister Stumpf eine Anordnung zu erlassen, wonach das Schreiben des Bürgerbe-

auftragten in angemessener Frist zu beantworten ist. In der Begründung dieser An-

ordnung wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Gemeinde mit ihrem Verhalten die 

ihr gesetzlich obliegenden Pflichten und Aufgaben nicht erfüllt hat. Erst diese Maß-

nahme führte zu der erbetenen Auskunft und der Beantwortung der Fragen. Ohne die 

damit verbundenen Klärungen wäre die vom Bürgerbeauftragten angestrebte einver-

nehmliche Regelung im Sinne der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, die schließ-
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lich durch Vermittlung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier erreicht wer-

den konnte, zumindest erheblich erschwert, wenn nicht sogar verhindert worden. Es 

besteht daher erneut Anlass, Bürgermeister Stumpf zu fragen, was er unter Bürger-

freundlichkeit versteht. 

 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass der Bürgerbeauftragte den Petiti-

onsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz gemäß § 105 Abs. 3 der Geschäftsord-

nung des Landtags Rheinland-Pfalz in seiner Sitzung am 14.03.2006 über den Vor-

gang unterrichtet hat. Der Petitionsausschuss stellte dazu fest, dass das Verhalten 

des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bodenheim missbilligt wird. Des Weite-

ren wurde der Bürgermeister aufgefordert, nicht nur in der Sache, sondern auch in 

weiteren anderen Angelegenheiten Stellung zu beziehen, damit der Bürgerbeauftrag-

te in die Lage versetzt wird, die Sachverhalte entsprechend beurteilen zu können. 

Auch solle der Innenminister nichts unversucht lassen, um dem parlamentarischen 

Kontrollrecht zum Durchbruch zu verhelfen. 

 

 

 

Einbürgerungsverfahren gestalten sich auch weiterhin vielfach problematisch 
 
Wie bereits im zweiten Teil zum Sachgebiet 2.4 Ausländerwesen, Staatsangehörig-

keit erwähnt, ist im Berichtszeitraum eine Zunahme der Eingaben, die Einbürge-

rungsverfahren betreffen, zu verzeichnen. Dies ist aus Sicht des Bürgerbeauftragten 

durchaus überraschend, weil es bei der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts unter 

anderem erklärtes Ziel des Gesetzgebers war, Einbürgerungen für integrierte Auslän-

derinnen und Ausländer zu erleichtern. Die über mehrere Jahre hinweg zu beobach-

tende zunehmende Anzahl von Eingaben zu diesem Bereich lässt vermuten, dass 

dieses Ziel noch nicht in allen Fällen erreicht werden konnte. Im Folgenden soll näher 

darauf eingegangen werden, welche Gründe im Einzelnen zu Problemen führten und 

ob Schwerpunkte feststellbar sind. 

 

Zunächst fällt auf, dass bei den meisten Fällen, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger 

an den Bürgerbeauftragten wenden, die Integration sowie die zeitlichen Voraussetzun-

gen für eine Einbürgerung nicht in Frage standen. Schwerpunktmäßig wurden hinge-

gen Probleme bei der Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit sowie der 

Frage, ob der Lebensunterhalt der Betreffenden aus eigener Erwerbstätigkeit sicher-
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gestellt ist, geschildert. Zur Verdeutlichung sollen für beide Fallgruppen jeweils typi-

sche Einzelfälle geschildert werden. 

 

Eine Petentin beklagte sich über die lange Dauer ihres Einbürgerungsverfahrens. Sie 

hatte zwar bereits eine Einbürgerungszusicherung erhalten, jedoch war seitdem 

schon wieder fast ein Jahr vergangen, ohne dass sich etwas getan hatte. Grund dafür 

waren Probleme im Zusammenhang mit der Ausbürgerung aus der bisherigen 

Staatsangehörigkeit. Da der Gesetzgeber vorsieht, dass doppelte Staatsangehörig-

keiten möglichst zu vermeiden sind, kann vom Grundsatz her, eine Einbürgerung nur 

dann erfolgen, wenn die Betreffenden aus ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit ent-

lassen worden sind. Dies war im vorliegenden Fall noch nicht geschehen. Die Peten-

tin machte jedoch geltend, alles ihrerseits Erforderliche und Zumutbare veranlasst zu 

haben, um von ihrem Herkunftsland entlassen zu werden. Sie konnte deshalb nicht 

verstehen, dass die Einbürgerung gleichwohl noch nicht erfolgte. Die Ermittlungen 

haben ergeben, dass die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, die 

in solchen Fällen der Einbürgerung unter Hinnahme der Mehrstaatigkeit zustimmen 

muss, diese Zustimmung nicht erteilt hatte, da aus der vorliegenden Bescheinigung 

der Botschaft des betreffenden Staates keine Gründe für die Ablehnung des Entlas-

sungsantrags der Petentin ersichtlich waren. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-

tion Trier ging davon aus, dass nur Gründe in Betracht kamen, die die Antragstellerin 

zunächst selbst zu vertreten hat und die damit grundsätzlich einer Einbürgerung unter 

Hinnahme der Mehrstaatigkeit entgegenstehen. Die Petentin wurde daher aufgefor-

dert, die Gründe für die Ablehnung des Entlassungsantrags in Erfahrung zu bringen. 

Da ihr dies nicht gelang, nahm die zuständige Stadtverwaltung mit der betreffenden 

Botschaft Kontakt auf, um von dort die Gründe der Nichtentlassung zu erfragen. Al-

lerdings ergaben sich auch auf diesem Wege keine neuen Erkenntnisse. Die Petentin 

machte mit ihrer Eingabe geltend, dass sie zwischenzeitlich erfahren habe, dass der 

betreffende Staat die Entlassung aller Mütter männlicher Jugendlicher regelmäßig 

verweigert, da diese in ihrem Herkunftsstaat die Wehrpflicht abzuleisten haben. Die 

Botschaft lehne es jedoch ab, dies schriftlich zu bestätigen. Aufgrund der Eingabe 

nahm die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier erneut Kontakt zu der betref-

fenden Botschaft auf mit dem Ergebnis, dass die Darstellung der Petition telefonisch 

bestätigt wurde. Da diese Verfahrensweise der Behörden des betreffenden Staates 

nicht den bisherigen Erkenntnissen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ent-

sprach, wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung auch das Ministerium des In-

nern und für Sport eingeschaltet und um Klärung gebeten. Dieses bestätigte, dass 
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vergleichbare Fälle auch in anderen Bundesländern bekannt geworden sind. Auf-

grund dieses neuen Erkenntnisstandes ging die Aufsichts- und Dienstleistungsdirekti-

on dann davon aus, dass der Petentin weitere Entlassungsbemühungen nicht mehr 

zugemutet werden können, so dass die Zustimmung für eine Einbürgerung unter Hin-

nahme der Mehrstaatigkeit erteilt wurde. So konnte die Einbürgerung letztlich erfol-

gen. 

 

Typisch für die zweite Fallgruppe, bei der es aufgrund der Einkommensverhältnisse 

der Betroffenen zu Verzögerungen kommt, ist der folgende Fall: Eine Familie wandte 

sich an den Bürgerbeauftragten und beklagte sich ebenfalls über die lange Dauer 

ihres Einbürgerungsverfahrens. Auch in diesem Fall standen die Integration sowie die 

Dauer des Aufenthalts nicht zur Diskussion. Aus Sicht der Aufsichts- und Dienstleis-

tungsdirektion Trier war jedoch nicht geklärt, ob der Lebensunterhalt der Familie 

nachhaltig und dauerhaft gesichert ist. Da zeitweise nur die Ehefrau einen Arbeits-

platz hatte, bezog die Familie zusätzlich Leistungen nach dem Zweiten Buch des So-

zialgesetzbuches (Arbeitslosengeld II). Nachdem auch der Ehemann einen Arbeits-

platz erhalten hatte, legte er Unterlagen vor, nach denen die Familie keine Leistungen 

zur Sicherung des Lebensunterhalts mehr erhält. Dies reichte der Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion jedoch nicht aus, da die Leistungen nur deshalb eingestellt 

worden waren, weil sich die Familie bei der zuständigen Stelle abgemeldet hatte. Aus 

Sicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion war damit nicht ausreichend nach-

gewiesen, dass der Lebensunterhalt tatsächlich nachhaltig und dauerhaft gesichert 

ist. Daher wurde eine zusätzliche Prüfung für erforderlich gehalten, ob das von den 

Eheleuten erzielte Einkommen auch tatsächlich ausreicht und nicht doch bei entspre-

chender Antragstellung ein Anspruch auf ergänzende Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts besteht. In diesem Zusammenhang war auch maßgebend, dass auf 

einen solchen Anspruch nicht verzichtet werden kann, so dass er nach erfolgter Ein-

bürgerung gestellt werden könnte. Als weiteres Erschwernis kam hinzu, dass die Auf-

sichts- und Dienstleistungsdirektion zunächst über einen Zeitraum von etwa sechs 

Monaten abwarten wollte, ob das neue Arbeitsverhältnis auch Bestand hat. Die Hoff-

nung der Familie auf eine schnelle Einbürgerung erfüllte sich daher nicht. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass in den betreffenden Fällen den zuständigen Verwaltun-

gen eine fehlerhafte Vorgehensweise angelastet werden kann. Gleichwohl kann die 

Verfahrensweise, die von den Betroffenen vielfach als „bürokratisches Hemmnis“ 

empfunden wird, aus Sicht des Bürgerbeauftragten nicht befriedigen. Insbesondere 
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vor dem Hintergrund, dass die betreffenden Personen bereits über Niederlassungser-

laubnisse verfügen, die den dauernden Aufenthalt in der Bundesrepublik sichern, 

stellt sich die Frage, ob der mit den Verfahren verbundene Verwaltungsaufwand ei-

nerseits und die für die Betroffenen damit verbundenen Belastungen andererseits in 

jedem Fall gerechtfertigt sind. So könnte im Zusammenhang mit der Entlassung aus 

der bisherigen Staatsangehörigkeit durchaus geprüft werden, wie hoch die diesbe-

zügliche Zumutbarkeitsgrenze anzusetzen ist. Offensichtlich wird in diesem Zusam-

menhang aber überhaupt nicht darauf abgestellt, in welchem Umfang sich die Ein-

bürgerungswilligen in tatsächlicher Hinsicht von ihrem Herkunftsland gelöst haben. 

Wenn sich herausstellt, dass die Betreffenden alle Brücken zu ihrem Herkunftsland 

abgebrochen haben und die Staatsangehörigkeit nur noch auf dem Papier steht, soll-

te man sich vielleicht fragen, ob letzte Zweifel, dass wirklich alles Zumutbare zur Ent-

lassung aus der Staatsangehörigkeit unternommen worden ist, tatsächlich in jedem 

Fall ausgeräumt werden müssen. 

 

Hinsichtlich des Lebensunterhalts ist sicherlich vordergründig nicht von der Hand zu 

weisen, dass dieser, um eine Einbürgerung zuzulassen, nachhaltig und dauerhaft 

gesichert sein soll. Allerdings erscheint auch hier zumindest in Einzelfällen eine etwas 

differenziertere Betrachtungsweise durchaus angezeigt, insbesondere vor dem Hin-

tergrund, dass die Betreffenden bereits über ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht verfü-

gen. Dies bedeutet, dass sie ohnehin im Bedarfsfall Ansprüche auf soziale Leistun-

gen haben, so dass sich an der offensichtlich vom Gesetzgeber befürchteten Gefähr-

dung öffentlicher Haushalte durch die Einbürgerung nichts ändert. Hinzu kommt, dass 

es sich letztlich nur um eine „Momentaufnahme“ zum Zeitpunkt der Einbürgerung 

handelt, die Aussagen und Erwartungen über die weitere erstreckende Entwicklung 

ohnehin nur sehr eingeschränkt zulässt. Zum Zeitpunkt der Einbürgerung halten sich 

die Betreffenden bereits so lange in Deutschland auf, dass es für die Feststellung der 

nachhaltigen und dauerhaften Sicherung des Lebensunterhaltes genügend weitere 

Kriterien geben dürfte als die alleinige Frage, ob möglicherweise aktuell ein Anspruch 

auf soziale Hilfen besteht. Und es sollte auch berücksichtigt werden, dass die deut-

sche Staatsangehörigkeit die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen dürfte, was 

sich letztlich positiv auf die Sicherung des Lebensunterhalts auswirkt. 

 

Bedenken bezüglich der Verhältnismäßigkeit des Verwaltungsaufwandes ergaben 

sich auch bei dem Fall einer Familie, die nach Vorliegen der sonstigen Vorausset-

zungen als anerkannte Asylbewerber eingebürgert werden konnte. Allerdings sollte 
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ein minderjähriges Kind der Familie von der Einbürgerung nicht erfasst werden, weil 

für dieses kein Asylantrag gestellt worden war, mit der Folge, dass für das Kind das 

übliche Verfahren einschließlich der Prüfung, ob der Lebensunterhalt nachhaltig und 

auf Dauer gesichert ist, neu beginnt. Aus Sicht des Bürgerbeauftragten sollte in sol-

chen Fällen ein einfacheres Verfahren greifen. Zum einen erscheint es für die betref-

fende Familie und insbesondere das Kind als nahezu unzumutbar, dass dieses plötz-

lich als Ausländer in einer deutschen Familie lebt. Zum Anderen ist der Verwaltungs-

aufwand in Frage zu stellen, da letztlich von vornherein feststeht, dass das Kind auf-

grund seiner ausländischen Staatsangehörigkeit nicht aus der Familie gerissen wer-

den kann und mit Sicherheit eines Tages die deutsche Staatsangehörigkeit erhält. 

Warum dies aber nicht „unbürokratisch“ sofort geschehen kann, erschließt sich dem 

Bürgerbeauftragten nicht. 

 

Dass das Einbürgerungsrecht im Einzelfall auch sehr tragische Auswirkungen haben 

kann, zeigt der folgende Fall: Eine Ausländerin ist mit einem Deutschen verheiratet. 

In einem solchen Fall kann die Einbürgerung bei Vorliegen der sonstigen Vorausset-

zungen nach zweijährigem Bestehen der ehelichen Lebensgemeinschaft erfolgen. 

Tragischerweise verunglückte der Ehemann kurz vor Ablauf dieser Frist tödlich. Juris-

tisch gesehen war damit eine der Voraussetzungen für die Einbürgerung entfallen; sie 

wäre nur bei einem gemeinsamen Kind möglich gewesen. Die Ehe war allerdings 

kinderlos. Da die zuständige Verwaltung aufgrund der eindeutigen Rechtslage nicht 

anders konnte, als die Ablehnung eines Einbürgerungsantrages anzukündigen, nahm 

der Bürgerbeauftragte diesen tragischen Fall zum Anlass, sich im Rahmen eines 

Selbstaufgriffs an die Vorsitzende des Petitionsausschusses des Deutschen Bundes-

tags zu wenden, um eine Änderung der Bestimmungen dahingehend zu erreichen, 

dass die für eine Einbürgerung vorgesehene Niederlassungsdauer von acht Jahren in 

solchen Fällen unterschritten werden kann. Aufgrund der Eingabe des Bürgerbeauf-

tragten veranlasste der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags eine Stel-

lungnahme des Bundesministeriums des Innern. Dieses äußerte sich dahingehend, 

dass davon auszugehen sei, dass die Integration wesentlich gefördert wird, wenn die 

Ehe oder Lebenspartnerschaft nach der Einbürgerung fortbesteht. Diese Integrati-

onserwartung entfalle jedoch, wenn die Ehe oder Lebenspartnerschaft, gleich aus 

welchem Grund beendet wird. Daher könne die für Ehepartner vorgesehene kürzere 

Aufenthaltsdauer in einem solchen- wenn auch tragischen Fall – keine Anwendung 

finden. Aus Sicht des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags ist diese Auf-

fassung des zuständigen Fachministeriums, das keinen gesetzgeberischen Bedarf 
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erkennen kann, nicht zu beanstanden. Der Bürgerbeauftragte hält es jedoch nach wie 

vor für unbefriedigend, dass diese Rechtslage keinerlei Möglichkeiten eröffnet, etwa 

zum Beispiel tragische Gesichtspunkte, die zum Ende der Ehe führen, zu berücksich-

tigen. 

 

 

 

Wie aus einem „Amerikaner“ eine große Sache werden kann 
 
Ein Bäckermeister versteht die Welt nicht mehr, als gegen ihn ein staatsanwaltliches 

Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Was war geschehen? Der Bäckermeister hatte 

in seiner Bäckerei „Amerikaner“ verkauft, für deren Herstellung auf der Verpackung 

der verwandten Backmischung drei verschiedene „Amerikanermassen-Grundrezepte“ 

abgedruckt sind; und zwar in den Varianten Vollei 100 g, 50 g und 0 g. Der Bäcker-

meister hatte „seine Amerikaner“ nach der dritten Variante hergestellt und zum Ver-

kauf angeboten. Eine Kenntlichmachung auf die Herstellung ohne Ei-Anteil erfolgte 

jedoch nicht. Daran nahm allerdings das Landesuntersuchungsamt anlässlich einer 

Kontrolle Anstoß. Nach seiner Auffassung wurde von der Verkehrsauffassung abge-

wichen, was nach den einschlägigen Regelungen des Lebensmittel- und Bedarfsge-

genständegesetzes hätte angezeigt werden müssen. Das Landesuntersuchungsamt 

fertigte einen Prüfbericht und leitete den Vorgang der für die weitere Bearbeitung zu-

ständigen Kreisverwaltung zu. Diese schloss sich der Auffassung an, dass ohne Ei-

Anteil hergestellte Amerikaner nur bei ausreichender Kenntlichmachung verkehrsfä-

hig sind und übergab den Vorgang der Staatsanwaltschaft. Diese eröffnete ein Ermitt-

lungsverfahren, bewertete jedoch offensichtlich den kriminellen Unrechtsgehalt als 

eher gering. Jedenfalls stellte sie das Verfahren gemäß § 153 Strafprozessordnung 

wegen Geringfügigkeit ein. 

 

Soweit so gut, könnte man meinen, denn die ganze Sache war schließlich „im Sande 

verlaufen“. Bei besagtem Bäckermeister blieb jedoch die bohrende Frage, was er nun 

eigentlich falsch gemacht hat, nachdem er sich nur an das vorgegebene Rezept 

gehalten hatte. Die Einstellung des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens 

konnte ihn in diesem Zusammenhang allenfalls eingeschränkt beruhigen, zumal in 

der Einstellungsverfügung mitgeteilt worden war, dass seine Schuld als gering anzu-

sehen sei. Also wurde ihm doch etwas vorgeworfen. 
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Das Problem dieses Falls liegt letztlich darin begründet, dass die einschlägigen Straf-

vorschriften im Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz ein „Abweichen von der 

Verkehrsauffassung“ ohne die erforderliche Kenntlichmachung unter Strafe stellt. 

Dies führt zu der spannenden Frage, was Verkehrsauffassung ist und wer diese fest-

stellt. Dazu hat sich das Landesuntersuchungsamt in seinem Prüfbericht durchaus so 

seine Gedanken gemacht und es gelangte zu der Feststellung, dass Amerikaner aus 

leichten bis mittelschweren Rührmassen hergestellt werden. Dies würden eigene Un-

tersuchungen von in Bäckereien hergestellten Amerikanern zeigen. Bei diesen sei 

festgestellt worden, dass der Fettanteil zum Eianteil zwischen 40 und 80 zu 100 lag. 

Bei Literaturrezepten lagen die entsprechenden Anteile zwischen 80 und 100 zu 100. 

Aufgrund dieser Ermittlungen gelangte das Landesuntersuchungsamt zu der Feststel-

lung, dass die Herstellung von Amerikanern ohne Ei-Anteil von der Verkehrsauffas-

sung abweicht. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, die vom Bürgerbeauftragten 

im Rahmen der Ermittlungen ebenfalls um eine Stellungnahme gebeten worden war, 

schloss sich dieser Beurteilung an, so dass sie nicht zu beanstanden vermochte, 

dass die zuständige Staatsanwaltschaft den Anfangsverdacht einer Straftat bejahte. 

Ferner vertrat die Generalstaatsanwaltschaft die Auffassung, dass der Petent als ver-

antwortlicher Betriebsinhaber und Bäckermeister durch die fehlerhafte Produktinfor-

mation nicht entlastet wird, da er für die von ihm in den Verkehr gebrachten Lebens-

mittel verantwortlich ist. 

 

Eine fehlerhafte Vorgehensweise der an dem Verfahren beteiligten Stellen ließ sich 

wie gesagt nicht feststellen. Gleichwohl stellt sich aus Sicht des Bürgerbeauftragten 

die Frage nach der Verhältnismäßigkeit des in Gang gesetzten Verfahrens. Schließ-

lich waren drei Behörden mit dem Vorgang befasst. Der Bürgerbeauftragte verkennt 

nicht, dass es sich hierbei um Verbraucherschutz, dem ein hoher Stellenwert zu-

kommt, handelt. Es ist keine Frage, dass die Beschaffenheit von Produkten den Er-

wartungen, die die Verbraucherinnen und Verbraucher daran knüpfen, auch entspre-

chen muss. Schwierig wird es aber, wenn es für die Beschaffenheit der Produkte kei-

ne konkreten Normen gibt, sondern lediglich auf die Verkehrsauffassung abgestellt 

wird. Was ist aber Verkehrsauffassung und wer stellt diese letztlich fest? Eine von 

den mit der Bearbeitung der Eingabe Befassten vorgenommene – sicherlich nicht 

repräsentative – Befragung im privaten Umfeld hat zu sehr unterschiedlichen Antwor-

ten geführt. Die Antworten gingen von der Erwartung eines hohen Ei-Anteils bis da-

hin, dass man sich noch nie Gedanken dazu gemacht hat, ob bei der Herstellung von 

Amerikanern Eier verwendet werden oder nicht. Aus Sicht des Bürgerbeauftragten 
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wäre zur Klärung von solchen Fragen ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen 

Lebensmittelkontrolle und herstellendem bzw. verkaufendem Unternehmen wün-

schenswert. Vielleicht wäre ein eingehendes Gespräch mit dem Bäckermeister hilfrei-

cher gewesen als ein aufwendiges Verfahren, das schließlich mehr Fragen offen 

lässt, als beantwortet. 

 

Einen weiteren interessanten Aspekt brachte das Ministerium für Umwelt, Forsten 

und Verbraucherschutz, das ebenfalls vom Bürgerbeauftragten um eine Stellung-

nahme gebeten worden war, zur Sprache. Aus seiner Sicht ist durchaus nachzuvoll-

ziehen, dass der Petent nicht versteht, weshalb er zur Verantwortung gezogen wird, 

wenn er sich an die Rezepturangaben bei dem verwendeten Vorprodukt hält. Hinzu 

kommt, dass bei Vorprodukten, die nicht an die Endverbraucherinnen und End-

verbraucher abgegeben werden, nach den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen 

kein Zutatenverzeichnis vorhanden sein muss, so dass die Gewerbetreibenden oft die 

genaue Zusammensetzung des Produktes gar nicht erkennen können. Das Ministeri-

um vertritt die Auffassung, dass im Interesse einer möglichst effizienten Lebensmit-

telüberwachung in derartigen Fällen die Beanstandung nicht bei dem einzelnen Ge-

werbetreibenden anzusetzen hat, sondern vorrangig bei der für das Vorprodukt ver-

antwortlichen Firma. Das Ministerium weist darauf hin, dass neben der so genannten 

„Sitzlandverantwortung“ im Bereich der amtlichen Lebensmittelüberwachung auch 

das so genannte „Flaschenhalsprinzip“ gilt, wonach die Kontrolle an der Stelle erfol-

gen soll, an der sie am wirkungsvollsten ist. Die für die Lebensmittelüberwachung 

zuständige Abteilung des Ministeriums hat daher den Vorgang zum Anlass genom-

men, das Landesuntersuchungsamt sowie die örtlich zuständigen Behörden noch 

einmal auf dieses Prinzip hinzuweisen. Das Landesuntersuchungsamt hat daraufhin 

veranlasst, dass die für die Lieferfirma zuständige Behörde in Hamburg entsprechend 

unterrichtet wird. Das Ergebnis dieser Prüfung steht derzeit noch aus. 

 

 

 

Hartz IV und seine Auswirkungen – Erfahrungen des Jahres 2006 
 
Auch in diesem Berichtsjahr waren die Auswirkungen der „Hartz-IV-Gesetze“ zu spü-

ren. Die Eingaben haben im Vergleich zum Vorjahr erheblich zugenommen. Dabei ist 

die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. So wurden im Jahr 2006 zwei Gesetze 

verabschiedet, die verschiedene Änderungen zum Inhalt hatten.  
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Dies war zunächst das Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches des Sozialgesetz-

buches und anderer Gesetze vom 24. März 2006, in dem unter anderem die Rege-

lungen für „Unter-25-jährige“ verändert wurden. Diese werden seit dem 01.07.2006 

nicht mehr als eigenständige Bedarfsgemeinschaft betrachtet, sondern in die Be-

darfsgemeinschaft der Eltern einbezogen. Auch wird in diesen Fällen nur noch die 

Regelleistung für einen erwachsenen Haushaltsangehörigen in Höhe von 276 € mo-

natlich zugrunde gelegt, während zuvor noch ein Betrag in Höhe von 345 € monatlich 

berücksichtigt wurde. Diese Änderung führt zu zu einer tatsächlichen Absenkung der 

Leistungen in Höhe von 69 € monatlich. 

 

Der Unterschied kann jedoch noch größer sein. So hatte zum Beispiel eine Petentin, 

die seit Februar 2006 eine Erwerbsunfähigkeitsrente erhielt, für sich und ihren jünge-

ren Sohn keinen Anspruch mehr auf Leistungen nach dem SGB II, da das insgesamt 

zur Verfügung stehende Einkommen den Bedarf übersteigt. Der ältere Sohn wurde 

als eigenständige Bedarfsgemeinschaft betrachtet und erhielt den Regelsatz von 345 

€ monatlich sowie die anteiligen Kosten der Unterkunft. Nach der Gesetzesänderung 

bildet er nun zusammen mit seiner Mutter und dem jüngeren Bruder eine Bedarfsge-

meinschaft. Dies führt dazu, dass das restliche, den Bedarf der Mutter und des jünge-

ren Bruders übersteigende Einkommen, nun auch zur Deckung seines Lebensunter-

halts eingesetzt werden muss. Damit sinken die ihm gezahlten Leistungen um mehr 

als den oben angeführten Betrag von 69 € monatlich. 

 

Weitere Veränderungen erfolgten durch das Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende vom 20. Juli 2006, das nun u.a. definiert, unter welchen 

Umständen eine eheähnliche Gemeinschaft in Form einer Einstehensgemeinschaft 

vorliegt. Auch müssen nun nicht mehr die Verwaltungen das Vorliegen, sondern die 

Betroffenen das Nichtvorliegen der Voraussetzungen beweisen. Darüber hinaus sieht 

dieses Gesetz verschiedene Verschärfungen und erweiterte Sanktionsmöglichkeiten 

bei Pflichtverletzungen vor. 

 

Der Ombudsrat – Grundsicherung für Arbeitsuchende, der von der damaligen Bun-

desregierung zum 01. Dezember 2004 eingerichtet wurde und dessen Aufgabe es 

war, die Einführung der neuen organisatorischen und gesetzlichen Regelungen kri-

tisch zu begleiten, Schwachstellen aufzudecken und dem Bundesminister für Wirt-

schaft und Arbeit Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Gesetzes und seiner An-
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wendung zu geben, hat am 23. Juni 2006 seinen Abschlussbericht vorgelegt und sei-

ne Tätigkeit eingestellt. Den vom Ombudsmannrat in diesem Zusammenhang vorge-

brachten Kritikpunkten kann sich der Bürgerbeauftragte in vollem Umfang anschlie-

ßen. 

 

Die nach wie vor unübersichtlichen Bescheide und die schwer zu verstehenden Be-

rechnungsbögen sind weiterhin häufiger Anlass für Beschwerden. An der Gestaltung, 

dem Aufbau und der Verständlichkeit der Bescheide hat sich seit der Einführung des 

Arbeitslosengeldes II leider nichts geändert. Eine nachvollziehbare Berechnung sowie 

verständliche Erläuterungen würden in vielen Fällen Beschwerden und Nachfragen 

der betroffenen Bürgerinnen und Bürger durchaus vermeiden. 

 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Erstellung und Gestaltung der Rückforde-

rungsbescheide hinzuweisen. Hier handelt es sich um Standardbescheide und vor-

gegebene Formulierungen, die nicht unbedingt auf die tatsächliche Situation einge-

hen. So beanstandete eine Petentin mit ihrer Eingabe, dass ihr von der Arbeitsge-

meinschaft vorgeworfen wird, dass sie die Rückforderung zuviel gezahlter Leistungen 

verschuldet habe. Dabei habe sie die Überzahlung selbst mitgeteilt. Die Arbeitsge-

meinschaft gestand immerhin ein, dass die Verwendung des formularmäßig in die 

Software eingestellten Rückforderungsbescheids in diesem Fall nicht angebracht war. 

 

Weiter erreichten den Bürgerbeauftragten auch in diesem Jahr wieder Beschwerden 

über die Art und die Dauer der Bearbeitung von Anträgen beziehungsweise des ge-

samten Falles. In etlichen Fällen konnte durch die Ermittlungen eine schnelle Klärung 

der Angelegenheit und die Bearbeitung des Antrages erreicht werden. Die Arbeits-

gemeinschaften wiesen in diesen Fällen oftmals darauf hin, dass eine Nachfrage vor 

Ort dieses Problem schnell gelöst hätte. Allerdings gaben die Petentinnen und Peten-

ten jeweils an, auf ihre Nachfrage bei der Arbeitsgemeinschaft keine Antwort erhalten 

zu haben oder sie hatten niemanden telefonisch erreicht. 

 

In einem anderen Fall beklagte der Vermieter einer Empfängerin von Arbeitslosen-

geld II, dass die Arbeitsgemeinschaft auf mehrere Schreiben von ihm, ob die Erhö-

hung der Mietnebenkosten nun übernommen wird, allerdings keine Antwort erhielt. 

Zwischenzeitlich war seine Mieterin ins Ausland verzogen. Erst durch den Bürgerbe-

auftragten erhielt er die Auskunft, dass die Erhöhung berücksichtigt und an die Miete-

rin selbst ausgezahlt wurde. Die Mieterin hatte dies dem Vermieter nicht mitgeteilt. 
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Der Petent beklagte vor allem, dass er bei einer kurzen Antwort durch die Arbeitsge-

meinschaft dies mit seiner Mieterin hätte regeln können. Nun bleibt er auf den Kosten 

sitzen. Gleichwohl hat er sich beim Bürgerbeauftragten dafür bedankt, dass dieser 

sein Anliegen ernst genommen hat und es nicht, wie anscheinend von der Arbeits-

gemeinschaft, „in der Ablage beseitigt wurde“. 

 

Bei allen noch weiterhin bestehenden Kritikpunkten ist jedoch im Berichtsjahr durch-

aus der Eindruck entstanden, dass ein Großteil der Anlaufschwierigkeiten bei der 

Umsetzung des SGB II zwischenzeitlich ausgeräumt werden konnte. Es sollte jedoch 

auch künftig alles dafür getan werden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Arbeitsgemeinschaften „in Ruhe“ arbeiten können und nicht durch ständig neue Be-

arbeitungshinweise, Verwaltungsvorschriften oder auch Gesetzesänderungen in ihrer 

kontinuierlichen Arbeit „gestört werden“; dies kommt letztlich sicherlich auch den Hil-

feempfängerinnen und Hilfeempfängern zugute. 

 

Auch in einem weiteren Punkt teilt der Bürgerbeauftragte die Kritik des Ombudsrates 

der Bundesregierung. Dieser hatte in seinem Abschlussbericht festgestellt, dass die 

Konstruktion der Arbeitsgemeinschaften als Verbund von Agentur für Arbeit und 

Kommune weithin organisatorische Mängel aufweist. Dies hat auch der Bürgerbeauf-

tragte in seiner täglichen Arbeit festgestellt. Wie bereits im Jahresbericht 2005 er-

wähnt, liegen auch in diesem Jahr kaum Beschwerden über die beiden Optionskom-

munen, die Landkreise Daun und Südwestpfalz vor, die in ihrem Gebiet alleinige Trä-

ger der Grundsicherung sind. Aus Sicht des Bürgerbeauftragten ist daher festzustel-

len, dass die klare Zuweisung von Zuständigkeiten und Leistungen aus einer Hand 

den Interessen der Betroffenen offensichtlich eher entgegenkommt. Der Bürgerbeauf-

tragte spricht sich im Übrigen aufgrund dieser Erfahrungen nachdrücklich dafür aus, 

dass alle Bestrebungen dahingehen sollten, dass die Umsetzung des SGB II weiter 

dezentral erfolgt und diese dezentrale Umsetzung eher noch ausgebaut werden soll-

te. 

 

 

 

Rundfunkgebühren und GEZ  
 

Wie bereits im Jahresbericht 2005 erwähnt, ist zum 01. April 2005 der Achte Rund-

funkänderungsstaatsvertrag in Kraft getreten, der die Voraussetzungen für die Ge-
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bührenbefreiung von natürlichen Personen neu regelt. Weiter obliegt seitdem die 

Aufgabe der Bearbeitung der Befreiungsanträge den Landesrundfunkanstalten, die 

diese Aufgabe auf die GEZ übertragen haben. 

 

Diese Änderungen führten zu einer Vielzahl von Problemen, die auch schon im Jah-

resbericht 2005 angesprochen wurden. 

 

Zu den mit der Gebühreneinzugszentrale (GEZ) zusammenhängenden Probleme hat 

der Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz auf Vorschlag des Bürgerbe-

auftragten in einer Sitzung im Berichtsjahr den Justiziar des Südwestrundfunks, Herrn 

Dr. Hermann Eicher, sowie den Geschäftsführer der GEZ, Herrn Hans Buchholz, an-

gehört. Beide haben die Probleme, die nach Änderung des Rundfunkgebührenstaats-

vertrages zum 01. April 2005 auf die GEZ aufgrund des vermehrten Arbeitsanfalls 

durch die Übernahme der Befreiungsanträge zugekommen sind und zunächst zu 

großen Rückständen und einer erheblich verlängerten Bearbeitungszeit geführt ha-

ben, anschaulich dargestellt.  

 

So betraf schon im Jahr 2005 ein großer Teil der Eingaben die lange Bearbeitungs-

dauer der Anträge und die schlechte telefonische Erreichbarkeit der GEZ. Die GEZ 

hat diese Probleme nach eigenen Angaben inzwischen gelöst. Dies zeigt sich daran, 

dass die Beschwerden in diesem Bereich seit Beginn des Jahres 2006 erheblich zu-

rückgegangen sind. Gleichwohl gibt es vereinzelte Eingaben, die nach wie vor die 

lange Bearbeitungsdauer kritisieren. 

 

Wie bereits im Jahresbericht 2005 dargestellt, ist eine Befreiung von der Rundfunk-

gebührenpflicht nunmehr an das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen wie das 

Merkmal „RF“ im Schwerbehindertenausweis beziehungsweise an den Bezug einer 

bestimmten Sozialleistung, wie beispielsweise des Arbeitslosengeldes II, von BAföG-

Leistungen oder Grundsicherungsleistungen geknüpft. Dies führt dazu, dass eine 

Befreiung wegen geringen Einkommens nicht mehr möglich ist. Gerade für Rentne-

rinnen und Rentner ist in diesem Zusammenhang schwer nachvollziehbar, dass eine 

bisher gewährte Befreiung nicht mehr möglich ist. In diesen Fällen hat der Bürgerbe-

auftragte die betroffenen Rentnerinnen und Rentner darauf hingewiesen, dass bei 

einer geringen Rente eventuell ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung besteht, der dann auch zur Befreiung von der Rundfunkgebüh-

renpflicht führen kann. Die gleiche Problematik trifft im Übrigen auch Studentinnen 
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und Studenten, die aufgrund des Einkommens ihrer Eltern oder aus sonstigen Grün-

den keinen Anspruch auf BAföG-Leistungen haben. Die Staatskanzlei Rheinland-

Pfalz hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die neue Regelung zu 

einer wesentlichen Verwaltungsvereinfachung führt und vorher notwendige Berech-

nungen entfallen.  

 

Die vorgenannten Punkte haben in vielen Fällen dazu geführt, dass ehemals von der 

Rundfunkgebührenpflicht befreite Personen einen Antrag nach § 6 Abs. 3 Rundfunk-

gebührenstaatsvertrag wegen Vorliegens eines Härtefalls gestellt haben. Sinn der 

Neuregelung der Befreiungsvoraussetzungen war es jedoch gerade, dass die bisher 

umfangreichen und schwierigen Berechnungen entfallen sollten. Sofern über diese 

Vorschrift doch wieder eine vollständige Bedürftigkeitsprüfung eröffnet wird, wäre 

dieses gesetzgeberische Ziel nicht erreicht. Die entsprechenden Anträge wurden 

nach § 6 Abs. 3 Rundfunkgebührenstaatsvertrag daher abgelehnt.  

 

Die Härtefallregelung soll vielmehr nur Fälle umfassen, die bei der Aufzählung des 

§ 6 Abs. 1 Rundfunkgebührenstaatsvertrag vergessen wurden, aber auch an einen 

Bescheid gebunden sind. Ein solcher Fall, in dem ein vergleichbarer Personenkreis, 

von den Befreiungstatbeständen nicht erfasst war, wurde durch einen engagierten 

Petenten bekannt. Dieser hatte sich als Vorsitzender einer Reha-Vertretung eines 

Berufsbildungswerkes unter anderem an den Bürgerbeauftragten gewandt und ge-

schildert, dass die behinderten Jugendlichen, die im Berufsbildungswerk im Internat 

untergebracht sind und von der Agentur für Arbeit lediglich ein Taschengeld in Höhe 

von 93 € monatlich erhalten, davon auch noch Rundfunkgebühren zahlen sollten. 

Dieser Personenkreis wird nach der weiteren Änderung des Rundfunkgebühren-

staatsertrages nun ebenfalls erfasst. Daraufhin wurden im Vorgriff auf diese Ände-

rung die entsprechenden Befreiungsanträge im Berichtsjahr positiv beschieden. 

 

Neben dem Bereich der Rundfunkgebührenbefreiung betreffen Eingaben, die den 

Bürgerbeauftragten erreichen, vor allem die Grundsätze des Rundfunkgebühren-

rechts. 

 

Die Rundfunkgebührenpflicht knüpft an das Bereithalten von Rundfunkgeräten an. 

Dies ist immer dann der Fall, wenn der Empfang ohne besonderen zusätzlichen tech-

nischen Aufwand, wie beispielsweise durch den Anschluss an Strom oder durch An-

bringen einer Antenne oder Antennenverbindung möglich ist. Eine Abmeldung ist nur 
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dann möglich, wenn das Gerät aus dem Haushalt entfernt wird oder der Rundfunk-

empfang technisch dauerhaft und nachhaltig ausgeschlossen ist. Nicht ausreichend 

ist demnach beispielsweise die Begründung, dass nach der Umstellung auf digitalen 

Fernsehempfang das sogenannte DVB-T-Zusatzgerät nicht angeschafft wurde. Auch 

die zeitweilige Abwesenheit einer Rundfunkteilnehmerin beziehungsweise eines 

Rundfunkteilnehmers von seiner Wohnung wegen Urlaubs oder eines längerfristigen 

Auslandsaufenthaltes beendet nicht das Bereithalten der in der Wohnung aufgestell-

ten Rundfunkgeräte. Gerade dies aber führt immer wieder zu Irritationen bei Bürge-

rinnen und Bürgern. 

 

Daneben gibt es Mitwirkungspflichten der Rundfunkteilnehmerinnen und -teilnehmer. 

Diese müssen gegenüber der GEZ zum Beispiel den Beginn und das Ende des Be-

reithaltens eines Rundfunkempfangsgerätes ebenso wie einen Wohnungswechsel 

anzeigen. Tun sie dies nicht, müssen sie auch die daraus resultierenden Konsequen-

zen tragen. So nützt es nichts, wenn ein Rundfunkgerät nicht mehr zum Empfang 

bereitgehalten wird. Vielmehr sieht der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vor, dass die 

Abmeldung gegenüber der Landesrundfunkanstalt oder der GEZ angezeigt werden 

muss. Wird dies unterlassen, besteht die Gebührenpflicht weiter. 

 

Dies bedeutet auch, dass eine rückwirkende Abmeldung oder Befreiung nicht möglich 

ist. Da jedoch auch die Anmeldung zu den Pflichten der Rundfunkteilnehmerin und 

des Rundfunkteilnehmers zählt, kann eine rückwirkende Anmeldung gleichwohl vor-

genommen werden. Dies führt dann meist zu erheblichen Nachforderungen. Häufig 

erfolgt eine solch rückwirkende Anmeldung nach dem Besuch eines GEZ-Beauftrag-

ten. In diesem Zusammenhang beschweren sich die betroffenen Bürgerinnen und 

Bürger oftmals über das Auftreten der GEZ-Beauftragten. In den meisten Fällen stellt 

sich jedoch heraus, dass dies aus der Verärgerung über die nun zu zahlenden Rund-

funkgebühren resultierte. Sofern die Petenten dabei beanstanden, dass die Beauf-

tragten auf eine Geldstrafe hinweisen, wenn sie keine Anmeldung vornehmen, und 

sie damit unter Druck gesetzt gefühlt haben, ist darauf hinzuweisen, dass das Nicht-

anmelden von Rundfunkempfangsgeräten nach dem Rundfunkgebührenstaatsvertrag 

eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einem Bußgeld geahndet werden kann. 

 

Gegen Ende des Berichtsjahres erreichten auch den Bürgerbeauftragten einige Ein-

gaben zur Rundfunkgebührenpflicht von Internet-PCs. Die Staatskanzlei, bei der die 

Rundfunkkommission der Länder angesiedelt ist, hat darauf hingewiesen, dass auch 
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im nicht-privaten Bereich klassische Rundfunkempfangsgeräte wie bisher gebühren-

pflichtig sind. Eine Gebührenpflicht für neuartige Empfangsgeräte entsteht in diesen 

Fällen erst gar nicht. Nur für den Fall, dass es keine herkömmlichen Geräte mehr 

gibt, greift die Regelung, dass für den ersten PC, der auch Rundfunk empfangen 

kann, eine Rundfunkgebühr zu zahlen ist. Jeder weitere PC ist gebührenfrei. Damit 

schafft das ab 2007 geltende Recht für neuartige Empfangsgeräte erstmals die 

Zweitgerätefreiheit für den nicht-privaten Bereich. Weiter sei zu berücksichtigen, dass 

bereits ein Radio eines nicht-privat genutzten Kraftfahrzeuges, für das Rundfunkge-

bühren gezahlt werden, die Gebührenpflicht aller PCs ausschließt, sodass die Rege-

lung einen Großteil der Unternehmen und Betriebe nicht tangieren wird. 

 

Im Übrigen hat die Ministerpräsidentenkonferenz auf ihrer Sitzung am 19. Oktober 

2006 ihre Rundfunkkommission beauftragt, innerhalb eines Jahres alternative Lösun-

gen zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu erarbeiten 

 

 

 

Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen 
 

Schwerbehinderte Menschen, in deren Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen 

„aG“ eingetragen ist, können verschiedene Parkerleichterungen in Anspruch nehmen. 

Sie können beispielsweise bis zu drei Stunden im eingeschränkten Halteverbot oder 

auf gekennzeichneten Parkplätzen über die zugelassene Zeit hinaus parken. Weiter-

hin können sie ihr Fahrzeug in Fußgängerzonen während der freigegebenen Ladezei-

ten oder auf Parkplätzen für Anwohner bis zu drei Stunden abstellen. Die mit dem 

Rollstuhlfahrer-Symbol besonders gekennzeichneten Parkplätze stehen ausschließ-

lich diesem Personenkreis zur Verfügung. 

 

Nachdem sich in der Vergangenheit herausgestellt hatte, dass eine große Zahl von 

behinderten Menschen, die die Voraussetzungen für die Zuerkennung dieses Merk-

zeichens nicht erfüllen, aufgrund ihrer Beeinträchtigungen in gleicher Weise auf Par-

kerleichterungen angewiesen sind, hat das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau in Übereinstimmung mit dem Ministerium für Arbeit, So-

ziales, Familie und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz am 01.12.1997 eine 

Richtlinie zum Vollzug der Straßenverkehrsordnung, Parkerleichterungen für beson-

dere Gruppen Schwerbehinderter mit dem Merkzeichen „G“ betreffend erlassen. Da-
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nach können Straßenverkehrsbehörden in Amtshilfe mit den Ämtern für soziale Ange-

legenheiten Personen mit „besonders schweren Behinderungen“ Parkerleichterungen 

erteilen. Voraussetzung ist, dass diese Personen wegen ihrer Behinderung auf Par-

kerleichterungen angewiesen sind. Dazu zählen nach der zugrunde liegenden Richt-

linie insbesondere  

 

1. gehbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen „G“, die die Voraussetzungen für 

das Merkzeichen „aG“ knapp verfehlen und über einen Aktionsradius von maximal 

100 Metern verfügen,  

2. Morbus-Crohn- beziehungsweise Colitis-Ulcerosa-Kranke mit einem Grad der 

Behinderung von mindestens 60, die an häufigen oder sturzbachähnlichen Durch-

fällen leiden und  

3. Stoma-Träger mit doppeltem Stoma, d. h. mit künstlichem Darmausgang und 

künstlicher Harnableitung.  

 

Diese Ausnahmegenehmigung wird auf der Grundlage eines bundeseinheitlichen 

Musters zur Bewilligung von Parkerleichterungen gewährt. Gleichzeitig ist geregelt, 

dass die mit dem Rollstuhlfahrer-Symbol besonders ausgewiesenen Parkplätze nicht 

benutzt werden dürfen. 

 

Die Einführung einer bundeseinheitlichen und damit länderübergreifenden Regelung 

kam bisher leider nicht zustande. Zum einen äußerte das zuständige Bundesministe-

rium grundsätzliche Bedenken. Zum anderen gibt es zwischenzeitlich in vielen Bun-

desländern entsprechende Regelungen, mit denen Parkerleichterungen gewährt wer-

den. Allerdings weichen die verschiedenen Länderregelungen für die begünstigten 

Personenkreise zum Teil erheblich voneinander ab. Dies würde bedeuten, dass bei 

einer bundesweiten Regelung alle durch Länderregelungen begünstigte Personen-

gruppen miteinbezogen werden müssten, da ansonsten die Begünstigungen in ein-

zelnen Ländern teilweise zurückgenommen werden müssten. Dies wird jedoch für 

kaum möglich und vermittelbar gehalten. Die verschiedenen Regelungen in den ein-

zelnen Bundesländern sind letztendlich auch das Ergebnis der für nicht erforderlich 

gehaltenen Regelung auf Bundesebene.  

 

Die fehlende einheitliche Regelung führte dazu, dass die Parkerleichterungen – an-

ders als die mit dem Merkzeichen „aG“ verbundenen Parkvergünstigungen – nur für 

das Gebiet des jeweiligen Bundeslandes galten. Da die Parkerleichterungen auch nur 
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den Einwohnerinnen und Einwohnern des jeweiligen Bundeslandes erteilt werden 

können, bedeutete dies, dass schwerbehinderte Menschen, die an der Grenze eines 

Bundeslandes leben und ihre Einkäufe, Klinik- und Arztbesuche sowie ihre gesamten 

persönlichen Beziehungen in einem benachbarten anderen Bundesland haben, dort 

keine Vergünstigungen erhalten konnten. 

 

Der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz hat dieses Problem in den letzten 

Jahren aufgegriffen und das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau um Prüfung gebeten, mit den benachbarten Bundesländern Vereinbarungen 

über eine gegenseitige Anerkennung der Parkerleichterungen abzuschließen. 

 

Seit dem 01.03.2004 erkennen die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-

Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen die von ihnen erteilten Parkerleich-

terungen gegenseitig an. Seit 2005 erfolgt zudem eine gegenseitige Anerkennung mit 

Schleswig-Holstein. Darüber hinaus hat Mecklenburg-Vorpommern mitgeteilt, dass ab 

2005 die in anderen Bundesländern erteilten Ausnahmegenehmigungen nach § 46 

der Straßenverkehrsordnung für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen 

von den Inhabern beim Aufenthalt in Mecklenburg-Vorpommern benutzt werden dür-

fen. Eine gegenseitige Anerkennung ist jedoch nicht vorgesehen. 

 

Im Berichtsjahr haben auch die Freie und Hansestadt Bremen sowie das Saarland 

entsprechende Regelungen zu den Parkerleichterungen für besondere Gruppen 

schwerbehinderter Menschen eingeführt, für die nun ebenfalls eine gegenseitige An-

erkennung erfolgt. 

 

Besonders am Herzen lag dem Bürgerbeauftragten dabei, dass auch das Saarland 

entsprechende Regelungen vorsieht und aufgrund der gegenseitigen Anerkennung 

beispielsweise die schwerbehinderten Patientinnen und Patienten der Universitätskli-

nik Homburg/Saar aus Rheinland-Pfalz dort die Parkerleichterungen in Anspruch 

nehmen können. 

 

Aus rheinland-pfälzischer Sicht können damit die schwerbehinderten Bürgerinnen 

und Bürger in sämtlichen angrenzenden Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Saar-

land, Hessen und Baden-Württemberg) die Parkerleichterungen in Anspruch nehmen. 
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Mit den übrigen Bundesländern Niedersachsen, Berlin, Bayern, Brandenburg, Sach-

sen und Sachsen-Anhalt ist eine gegenseitige Anerkennung der Parkerleichterungen 

derzeit leider nicht möglich. Dies scheitert im Wesentlichen an den unterschiedlichen 

Genehmigungsvoraussetzungen, insbesondere beim Kreis der Berechtigten, und un-

terschiedlichen Parksonderrechten. So ist beispielsweise in Bayern eine Nutzung der 

ausgewiesenen Behindertenparkplätze möglich, während dies in Rheinland-Pfalz nur 

Berechtigten mit einem Parkausweis aufgrund des Merkzeichens „aG“ vorbehalten 

ist. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als einzige mitgeteilt, dass dort die Einfüh-

rung einer entsprechenden Regelung nicht beabsichtigt ist. 

 

Auf Anregung des Bürgerbeauftragten befassen sich auch die Großregion Saar-Lor-

Lux und die Region am Oberrhein im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit mit der Anerkennung der in Rheinland-Pfalz geltenden Parkerleichterung in 

den Regionen.  

 
 
 
Wie zufrieden sind die Petentinnen und Petenten mit „ihrer Verwaltung“? 
 

Im Zusammenhang mit Eingaben wird immer wieder diskutiert, ob sich die betreffen-

den Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Eingabe zum Beispiel auch über die jeweilige 

Verwaltung beschweren möchten oder ob es ihnen voranging um die Klärung der 

betreffenden Sachfragen geht. Auch klingt in Stellungnahmen von Verwaltungen des 

Öfteren der Vorwurf durch, der Petentin beziehungsweise dem Petenten gehe es ei-

gentlich weniger um die betreffende Sache. Vielmehr sei das Verhältnis zu ihm/ihr 

bereits seit längerem aus irgendwelchen Gründen angespannt und es gehe der Bür-

gerin oder dem Bürger in erster Linie darum, sich über die Verwaltung zu beschwe-

ren. Andererseits kommt es aber auch vor, dass Bürgerinnen und Bürger die Vermu-

tung äußern, die Verwaltung habe eine für sie nachteilige Entscheidung getroffen, 

weil sie bereits seit längerem „etwas gegen sie habe“. 

 

Aus der Mehrzahl der Eingaben lässt sich allerdings nicht erkennen, wie es um das 

Verhältnis zwischen der jeweiligen Bürgerin beziehungsweise dem jeweiligen Bürger 

und der Verwaltung bestellt ist. Da es jedoch allgemein für die Bearbeitung von Ein-

gaben durchaus aufschlussreich ist, diesbezüglich nähere Erkenntnisse zu erlangen, 

entschloss sich der Bürgerbeauftragte, die Petentinnen und Petenten im Berichtszeit-
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raum mittels eines Fragebogens zu befragen, wie sie ihre Kontakte mit der Verwal-

tung sowie die Bearbeitung ihrer Angelegenheit durch die Verwaltung beurteilen. Ins-

gesamt wurden 621 Fragebögen zurückgesandt, dennoch kommt dem Ergebnis kei-

ne repräsentative Aussagekraft zu. Ein Fragebogen, aus dem auch das Gesamter-

gebnis ersichtlich ist, ist nachstehend abgedruckt. Die erste Frage bezieht sich auf 

die Beurteilung der telefonischen Kontakte zur Verwaltung. Rund 28 % bezeichneten 

diese als einfach, rund 23 % als meistens einfach, rund 26 % als schwierig und rund 

22 % als (fast) unmöglich. Ein noch etwas günstigeres Bild für die Verwaltung ergibt 

sich aus der Beantwortung der zweiten Frage nach der Beurteilung der Kontaktauf-

nahme mit dem zuständigen Bediensteten. Diese gestaltete sich für rund 30 % als 

einfach, rund 24 % als meistens einfach, rund 29 % als schwierig und rund 17 % als 

(fast) unmöglich. Diese beiden Ergebnisse zeigen, dass in mehr als der Hälfte der 

Fälle Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme mit der Verwal-

tung offensichtlich nicht der Grund dafür war, sich an den Bürgerbeauftragten zu 

wenden.  

 

Nahezu ausgewogen war auch das Ergebnis zur dritten Frage, mit der danach ge-

fragt wurde, ob die Bediensteten, die die Angelegenheit bearbeitet haben, hilfsbereit 

und höflich waren. Rund 30 % bewerteten das Verhalten der Bediensteten als hilfsbe-

reit und höflich, rund 18 % als meistens hilfsbereit und höflich, rund 27 % als weniger 

hilfsbereit und höflich und rund 25 % als überhaupt nicht hilfsbereit und höflich. Si-

cherlich sollte es den Verwaltungen zu denken geben, dass immerhin ein Viertel der 

Befragten das Verhalten der Bediensteten als überhaupt nicht hilfsbereit und höflich 

bewertet hat. Andererseits bewertet fast die Hälfte aller Befragten das Verhalten als 

positiv beziehungsweise eher positiv. Dies zeigt, dass ebenfalls in knapp der Hälfte 

aller Fälle ein „angespanntes Verhältnis“ zu der betreffenden Verwaltung kaum Grund 

für die Eingabe gewesen sein kann.  

 

Ein für die Verwaltungen ungünstigeres Resultat ergab die vierte Frage, mit der da-

nach gefragt wurde, ob die Angelegenheit mit der erforderlichen Sorgfalt bearbeitet 

wurde. Rund 24 % erklärten, dass dies mit Sorgfalt, rund 13 % meistens mit Sorgfalt, 

rund 28 % mit wenig Sorgfalt und rund 36 % ohne Sorgfalt geschehen sei. Hier war 

2/3 der Befragten demnach mit der Sorgfalt bei der Bearbeitung ihrer Angelegenheit 

nicht zufrieden. 
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Als letztes wurde die Frage gestellt, ob die Angelegenheit in einer angemessenen 

Zeit bearbeitet wurde. Rund 28 % erklärten, dass dies in angemessener Zeit, rund 

14 % meistens in angemessener Zeit, rund 15 % in wenig angemessener Zeit und 

rund 42 % in nicht angemessener Zeit geschehen war. Auch wenn ein nicht unerheb-

licher Anteil der Befragten offensichtlich mit der Bearbeitungsdauer zufrieden war, 

sollte es den Verwaltungen durchaus zu denken geben, dass nahezu die Hälfte der 

Befragten den Bearbeitungszeitraum als nicht angemessen empfand.  

 

Das Gesamtergebnis der Befragung lässt erkennen, dass durchweg zwischen der Art 

der Bearbeitung und der Sachentscheidung differenziert wird. Auch wenn Bürgerin-

nen und Bürger mit einer Sachentscheidung nicht zufrieden sind, bedeutet dies nicht 

automatisch, dass sie auch die Bearbeitung ihrer Angelegenheit beanstanden. 

„Schwierige Verhältnisse“ zwischen einer Verwaltung beziehungsweise ihren Be-

diensteten und Bürgerinnen und Bürgern, die oft als Grund für Eingaben gemutmaßt 

werden, dürften somit eher eine Ausnahme darstellen. Vielmehr geht es offensichtlich 

den meisten Bürgerinnen und Bürgern, die sich an den Bürgerbeauftragten wenden, 

um eine Hilfestellung im Zusammenhang mit Sachentscheidungen, wobei es der 

Verwaltung zu denken geben sollte, dass jeweils deutlich mehr als die Hälfte der Be-

fragten, sowohl mit der erforderlichen Sorgfalt als auch der Bearbeitungszeit nicht 

einverstanden ist.  
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Der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz 
 
 

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 
626 Fragebögen zurückgesandt 

 
 
 

Wie beurteilen Sie Ihre Kontakte mit der Verwaltung sowie die Bearbeitung 
Ihrer  
Angelegenheit? 
 

 Ihre telefonischen Kontakte waren 
einfach  160 
meistens einfach  129 
schwierig  151 
(fast) unmöglich  127 

 
 Die Kontaktaufnahme mit dem für Sie zuständigen Bediensteten 

waren 
einfach  180 
meistens einfach  142 
schwierig  172 
(fast) unmöglich  104 

 
 Die Bediensteten, die Ihre Angelegenheit bearbeiteten waren  

hilfsbereit und höflich  182 
meistens hilfsbereit und höflich  109 
weniger hilfsbereit und höflich  165 
überhaupt nicht hilfsbereit und höflich  149 
 

 Wurde Ihre Angelegenheit mit der erforderlichen Sorgfalt bearbei-
tet 
mit Sorgfalt  139 
meistens mit Sorgfalt     74 
mit wenig Sorgfalt   168 
ohne Sorgfalt  213 

 
 Wurde Ihre Angelegenheit in angemessener Zeit bearbeitet 

in angemessener Zeit  165 
meistens in angemessener Zeit     85 
in wenig angemessener Zeit    92 
nicht in angemessener Zeit  249 
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4. Teil  Einzelbeispiele 

1. Verzicht auf Mietbescheinigung 
 

Eine Petentin schilderte Probleme bei der Bearbeitung ihres Antrags auf Arbeitslo-

sengeld II. Die Arbeitsgemeinschaft verlangte neben dem Mietvertrag die Vorlage 

einer Mietbescheinigung, um die Angemessenheit der Unterkunftskosten prüfen zu 

können. Die Vermieterin, eine ältere Dame, weigerte sich jedoch, die Mietbescheini-

gung auszufüllen und verwies auf den Mietvertrag. Die Petentin wusste sich nicht 

mehr zu helfen, da sie ihrer Vermieterin nicht klarmachen konnte, dass es sich bei 

der Mietbescheinigung nicht um einen erneuten Mietvertrag handelt. Die Arbeitsge-

meinschaft verzichtete schließlich auf die Vorlage der Mietbescheinigung. 

 

2. Fehler bei der Bearbeitung 
 

Ein Ehepaar reklamierte, dass der Folgeantrag ihres Sohnes beziehungsweise Stief-

sohnes auf Zahlung von Arbeitslosengeld II auch nach fünf Monaten noch nicht bewil-

ligt worden war und sie bei der Arbeitsgemeinschaft telefonisch niemanden erreichen 

könnten. Die Überprüfung ergab, dass sich bei der Bearbeitung ein Fehler eingeschli-

chen hatte. So war der Antrag versehentlich in die Registratur zur Ablage weitergelei-

tet worden, was der dort neu eingestellte Mitarbeiter nicht erkannt hatte. Die Arbeits-

gemeinschaft hat den Antrag umgehend bearbeitet und sich entschuldigt.  

 

3. Übernahme der Kosten für eine oder zwei Matratzen? 
 

Eine Bezieherin von Arbeitslosengeld II beschwerte sich darüber, dass ihr von der 

Arbeitsgemeinschaft unterstellt wurde, sie hätte sich auf dem ihr ausgestellten Be-

rechtigungsschein für den Kauf einer Matratze tatsächlich zwei Matratzen abgeholt, 

deshalb solle sie die Kosten für die zweite Matratze in Höhe von 54 € erstatten. Die 

Überprüfung durch die Arbeitsgemeinschaft ergab, dass die Petentin zwei schriftliche 

Kostenübernahmeerklärungen erhalten und aufgrund der in Rechnung gestellten Be-

träge auch von beiden Gebrauch gemacht hatte. Da die doppelte Hilfegewährung 

jedoch von der Arbeitsgemeinschaft verursacht wurde, hat diese von der Rückforde-

rung abgesehen. 
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4. Einigung über Lückenschluss 
 

Die Petenten beanstandeten, dass nach dem geplanten Bau einer Lärmschutzwand 

an der Bahnstrecke in Dienheim im Bereich ihres Anwesens eine etwa 120 m lange 

Lücke zwischen der bereits errichteten Lärmschutzwand der Gemeinde und der ge-

planten Lärmschutzwand der Bahn entstehen sollte und befürchteten dadurch erheb-

liche Lärmbelästigungen. Nach Auskunft des Landesbetriebs Straßen und Verkehr 

war seinerzeit bei der Sicherstellung des Lärmschutzes im Rahmen des Planfeststel-

lungsverfahrens für die Verlegung der B 9 zwischen Guntersblum und Oppenheim die 

Planung der Bahn so nicht absehbar. Aufgrund der neuen Ausgangslage entwickelte 

der Landesbetrieb mit der Deutschen Bahn Projektbau GmbH jedoch eine andere 

Lösung für das Problem. Die Lücke wurde nun durch eine Fledermausschutzwand, 

die im Zuge der landespflegerischen Maßnahmen in Folge der Verlegung der B 9 

sowieso vorgesehen war, in Kombination mit der Lärmschutzwand der Deutschen 

Bahn geschlossen. 

 

5. Endlich neue Schuhe 
 

Ein Petent beanstandete, dass die für seinen Vater angefertigten orthopädischen 

Schuhe nicht passten und beklagte die fehlende Unterstützung durch das Amt für 

soziale Angelegenheiten. Der Vater benötigte diese speziellen Schuhe wegen einer 

im Krieg erlittenen Granatsplitterverletzung. Nachdem die verschiedenen Nachbesse-

rungen zu nichts führten, erklärte sich das Amt für soziale Angelegenheiten schließ-

lich bereit, ein neues Paar Straßenschuhe bei einem Orthopädischumacher nach 

Wahl des Petenten in Auftrag zu geben. Mit den neuen Schuhen kann der Vater nun 

so gut laufen, sodass auch ein Paar Hausschuhe in Auftrag gegeben wurden. 

6. Rundfunkgebühren 
 

Die Petentin wandte sich an den Bürgerbeauftragten, da sie eine Befreiung von der 

Rundfunkgebührenpflicht für die Monate Juli bis September und November 2005 er-

reichen wollte. Sie wies darauf hin, dass sie seit dem 01. Januar 2005 durchgehend 

Arbeitslosengeld II bezogen hatte und die Befreiungsvoraussetzungen vorlagen. Sie 

habe ihre Befreiungsanträge weiter über das Sozialamt eingereicht, das diese wohl 

zu spät weitergeleitet habe. Da die Befreiungsvoraussetzungen jedoch durchgehend 

vorlagen, veranlasste der Südwestrundfunk ausnahmsweise die Befreiung für die 

gesamte Zeit. 
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7. Übernahme der Kosten für ein Hörgerät 
 

Eine Petentin, bei der eine beidseitige Schwerhörigkeit vorliegt, begehrte die Über-

nahme der Kosten für ein zweites knochenverankertes Hörgerät. Die Krankenkasse 

vertrat jedoch die Auffassung, dass die einseitige Versorgung mit einem solchen Hör-

gerät ausreichend ist und es kostengünstigere Möglichkeiten zum Ausgleich des Hör-

verlustes gibt. Die von der Petentin, der Uniklinik Homburg und der Hörgeräteakusti-

kerin vorgebrachten Argumente gegen die kostengünstige Version fanden zunächst 

kein Gehör. Schließlich stellte sich aber heraus, dass die von der Krankenkasse vor-

geschlagene Lösung nicht möglich war. Die Petentin hat zwischenzeitlich das begehr-

te Hörgerät erhalten. 

 

8. Kompromiss bei Sozialversicherungsbeiträgen 
 

Eine Petentin wandte an den Bürgerbeauftragten, da ihr Vater bei der für ihn zustän-

digen Sozialversicherung mit Beiträgen in Höhe von über 12.000 € in Rückstand ge-

raten war und die Schulden nicht mehr begleichen konnte. Aufgrund der persönlichen 

und wirtschaftlichen Verhältnisse erklärte sich die Sozialversicherung unter bestimm-

ten Voraussetzungen bereit, die Hälfte des Betrages zu erlassen. Den Eltern der Pe-

tentin war damit schon erheblich geholfen. 

 

9. Kostenpflicht von Telefongesprächen mit der Arbeitsgemeinschaft 
 

Ein Bürger beanstandete, dass Telefongespräche mit der Arbeitsgemeinschaft nur 

unter einer kostenpflichtigen Telefonnummer möglich sind und durch die lange War-

teschleife zusätzlich verteuert würden. Dies sei unzumutbar. Die Arbeitsgemeinschaft 

bedient sich wie viele andere Arbeitsgemeinschaften der Unterstützung eines Servi-

cecenters. Zur Vermeidung von Kosten, die in der Regel bei Ferngesprächen entste-

hen, werden die Gespräche über eine 0180er Telefonnummer abgewickelt, wobei für 

jede Gesprächsminute 4,6 Cent anfallen. Die Differenz zu den tatsächlich höheren 

Kosten werden von der Arbeitsgemeinschaft übernommen. Die angesprochene War-

teschleife läuft längstens drei Minuten. Danach steht entweder ein Gesprächspartner 

zur Verfügung oder der Anrufer wird gebeten, später noch einmal anzurufen. Das 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hält es für zumutbar, dass 
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die Arbeitsgemeinschaften nur über eine kostenpflichtige Telefonnummer zu errei-

chen sind. Zwar sei die Gebühr für ein Ortsgespräch im Normaltarif der Telekom et-

was günstiger, dies werde aber durch günstigere Ferngespräche ausgeglichen. Im 

Übrigen seien Behörden mit Ausnahme von Notrufnummern oder besonderen Servi-

ce-Nummern grundsätzlich nicht durch kostenlose Rufnummern zu erreichen. 

 

10. Lärm durch Straßenreinigung in der Nachbarschaft ist hinzunehmen 
 

Ein Petent, der selbst 37 Jahre bei der Straßenreinigung beschäftigt war, beschwerte 

sich darüber, dass in seiner Nachbarschaft bei der Straßenreinigung Geräte einge-

setzt werden, die Dreck in die Luft blasen und viel Lärm und Staub verursachen. Die 

Stadtverwaltung hat die zuständige Wohnungsbaugesellschaft, die in diesem Fall für 

die Straßenreinigung zuständig ist, über die Beschwerde unterrichtet und gebeten, 

den Mangel abzustellen.  

 

11. Keine weiteren Nachprüfungen mehr 
 

Eine schwerbehinderte Bürgerin beanstandete, dass das Amt für soziale Angelegen-

heit alle zwei bis drei Jahre eine sie sehr belastende Überprüfung veranlasst, ob bei 

den anerkannten Schädigungsfolgen eine Änderung eingetreten ist. Nachdem auch 

bei einer erneuten Untersuchung keine wesentliche Änderung festgestellt werden 

konnte, hat das Amt für soziale Angelegenheiten angekündigt, künftig auf weitere 

Nachprüfungen zu verzichten. 

 

12. Telefongespräch mit Sex-Hotline ist kein Bewerbungsnachweis 
 

Ein Empfänger von Arbeitslosengeld II wandte sich an den Bürgerbeauftragten, da er 

mit der Bearbeitung seiner Angelegenheit durch die Arbeitsgemeinschaft nicht ein-

verstanden war. Seine Anliegen würden nicht geprüft und seine gesundheitlichen 

Probleme nicht beachtet. Nach Erkenntnissen der Arbeitsgemeinschaft kann der Pe-

tent aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkungen zwar seinen erlernten Beruf 

nicht mehr ausüben, jedoch durchaus leichte bis mittelschwere Arbeit verrichten. Sei-

ne gesundheitlichen Probleme führt er aber seit Jahren an, um sich Maßnahmen zur 

Wiedereingliederung zu entziehen. Da er seinen Verpflichtungen aus der Eingliede-

rungsvereinbarung nicht nachkommt, wurden ihm die Leistungen gekürzt. So konnte 
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er keinen Nachweis über die geforderten monatlichen Bewerbungen vorlegen. Die 

von ihm als Nachweis über eine telefonisch Bewerbung bei einer Hotline vorgelegte 

Telefonrechnung entpuppte sich schließlich als Anruf bei einer Sex-Hotline, durch die 

dem Petenten im Übrigen „Bewerbungskosten“ in Höhe von ca. 130 € entstanden 

sind. Aufgrund fehlender Mitwirkung des Petenten konnte in diesem Fall keine ein-

vernehmliche Lösung gefunden werden. 

 

13. Eine Messung gespart 
 

Ein Petent beanstandete, dass der örtliche Schornsteinfeger zweimal im Jahr kurz 

hintereinander zuerst zur Prüfung des Schornsteins und kurze Zeit später zur Mes-

sung der Ölfeuerstätte bei ihm erschien und dadurch doppelte Kosten verursachte. 

Das zuständige Ministerium besprach die Angelegenheit mit dem Landesinnungsver-

band des Schornsteinfegerhandwerks mit dem Ergebnis, dass der Schornsteinfeger 

bereit ist, im konkreten Fall künftig beide Arbeitsgänge zu einem Termin durchzufüh-

ren. Damit war der Petent jedoch noch nicht zufrieden, da dies seiner Meinung nach 

generell so gehandhabt werden sollte. Dazu wies das Ministerium darauf hin, dass 

bei der Messung und Reinigung von Ölheizungen relativ viel schmutzige Arbeiten zu 

verrichten sind. Durch die zu einem anderen Zeitpunkt vorgenommene Begehung bei 

der Schornsteinüberprüfung sollen Beschwerden über Verschmutzungen vermieden 

werden. Sofern andere Bürgerinnen und Bürger eine Verbindung der beiden Arbeits-

gänge wünschen, können sie sich diesbezüglich an ihren Bezirksschornsteinfeger-

meister wenden. 

 

14.  Zu laute Frösche 
 

Eine Bürgerin beschwerte sich über das zu laute Quaken von Fröschen in einem be-

nachbarten Biotop. Die zuständige Kreisverwaltung hatte bei der Übernahme des 

Grundstücks vor einigen Jahren versucht, einen naturnahen Garten anzulegen, wozu 

auch ein Teich gehört. Frösche seien aber nicht ausgesetzt worden. Nach Einschät-

zung der Kreisverwaltung haben sich ca. 30 bis 50 Grün- und Grasfrösche, die durch 

die Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt sind, durch Einwanderung 

aus der Umgebung bzw. durch Verschleppung (O-Ton Kreisverwaltung) von Vögeln 

angesiedelt. Da jedoch auch die Kreisverwaltung der Petentin insoweit Recht gibt, 

dass das Quaken der Frösche zu bestimmten Jahreszeiten dem subjektiven Empfin-

den nach selbst den Lärm durch die benachbarte Bahnstrecke zu übertönen scheint, 
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hat sie angeboten, erneut eine Ausnahmegenehmigung zur Entnahme und Umsied-

lung der Frösche an einen anderen geeigneten Ort zu beantragen und die Frösche 

umzusiedeln. Die Petentin war mit dem Ergebnis zufrieden.  

 

15. Keine Gebühren mehr für Konzerte des Musikvereins 
 

Der Vorsitzende eines Musikvereins beanstandete, dass der Verein für Konzerte in 

der örtlichen Festhalle jedes Mal für eine Ausnahmegenehmigung nach dem Landes-

immissionsschutzgesetz eine Gebühr von ca. 30,00 € entrichten muss. Das zuständi-

ge Ministerium, in dessen Verantwortungsbereich die der Gebührenerhebung zugrun-

de liegende Landesverordnung fällt, vertrat im Gegensatz zur Verbandsgemeinde-

verwaltung die Auffassung, dass bereits aufgrund einer Regelung in der Verordnung 

eine Ermäßigung bzw. der Erlass der Gebühr möglich ist. Es musste jedoch zugeste-

hen, dass die Vorschrift nicht ganz eindeutig ist. Die Landesverordnung wurde mitt-

lerweile dahingehend ergänzt, dass in den angesprochenen Fällen bei weiteren 

gleichartigen Ausnahmegenehmigungen eines Antragstellers die Gebühr ermäßigt 

oder erlassen werden kann. Nachdem die Verbandsgemeindeverwaltung auf diese 

Änderung hingewiesen wurde, will sie künftig auf die Erhebung der Gebühr verzich-

ten. 

 

16. Parkerleichterung kann gewährt werden  
 

Eine Petentin wollte erreichen, dass ihr aufgrund ihrer Behinderung Parkerleichterun-

gen für besondere Gruppen Schwerbehinderter in Rheinland-Pfalz gewährt werden. 

Problematisch war in diesem Fall, dass zunächst nach dem Wortlaut keine der drei 

hierfür erforderlichen Voraussetzungen vorlag. Nach einer erneuten Überprüfung und 

Begutachtung durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung stellte die-

ses jedoch fest, dass unter Berücksichtigung aller gesundheitlichen Probleme der 

Petentin die Voraussetzungen für die Bewilligung der Parkerleichterungen vorliegen. 

 

17. Eingliederungshilfe für den Sohn 
 

Die Eltern eines unter dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leidenden Sohnes wollten 

erreichen, dass die Kreisverwaltung die Kosten für den Schulbesuch ihres Sohnes ab 

Dezember 2004 im Rahmen der Eingliederungshilfe übernimmt. Dazu war die Kreis-
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verwaltung zunächst nicht bereit, zumal der Antrag erst im Mai 2005 gestellt wurde. 

Die Kreisverwaltung hat den Eltern allerdings angeboten, für das Schuljahr 

2005/2006 die monatlichen Schul- und Fahrtkosten zu übernehmen. Damit waren 

diese einverstanden. 

 

18. Rentenzahlung nach dem Tod 
 

Ein Petent, der vom Versorgungsamt eine Beschädigtenrente erhält, begehrte Aus-

kunft darüber, ob seine Ehefrau nach seinem Tod einen Anspruch auf Witwenbeihilfe 

hat. Der Petent wurde ausführlich über die seiner Ehefrau nach seinem Tod voraus-

sichtlich zustehenden Leistungen informiert. Damit war er zufrieden. 

 

19. Zu lange Bearbeitungsdauer bei BAföG-Antrag 
 

Ein Student, der bereits im September des Vorjahres einen BAföG-Antrag bei der 

Universität gestellte hatte, wandte sich Ende April an den Bürgerbeauftragten, da 

dieser Antrag immer noch nicht bearbeitet war. Die Universität stellte bei der Überprü-

fung fest, dass der Antrag versehentlich nicht in angemessener Zeit bearbeitet wurde. 

Daraufhin wurde Anfang Mai kurzfristig ein Abschlag an den Studenten ausgezahlt 

und der Antrag dann endgültig bearbeitet. 

 

20. Lösung für den Kindergartenplatz des Sohnes 
 

Die Petentin begehrte die weitere Übernahme der anteiligen Personalkosten für den 

Betreuungsplatz ihres Sohnes in der angrenzenden kreisfreien Stadt durch die Kreis-

verwaltung. Diese verweigerte dies zunächst mit dem Hinweis darauf, dass der inzwi-

schen zweijährige Junge in eine Kindertagesstätte im Kreisgebiet wechseln könne. 

Nachdem schließlich auch die Kreisverwaltung feststellte, dass dem Jungen unter 

Berücksichtigung der pädagogischen Situation ein Wechsel der Einrichtung nicht zu-

gemutet werden kann, erklärte sie sich bereit, die Kosten bis zum Sommer des 

nächsten Jahres zu übernehmen.  
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21. Kostenübernahme trotz verspäteten Antrags 
 

Eine Petentin, die ihre 84 Jahre alte Schwester pflegt, musste kurzfristig in einer fami-

liären Angelegenheit verreisen. Aus diesem Grund wurde ihre Schwester in einer 

Kurzzeitpflegeeinrichtung untergebracht. Die Petentin ging davon aus, dass die Pfle-

gekasse die Kosten dafür vollständig übernimmt und erfuhr erst nach ihrer Rückkehr, 

dass dies nicht so ist. Da die Petentin an diesem Freitag bei der Kreisverwaltung 

niemanden mehr erreichte, wollte die Kreisverwaltung die Kosten auch erst ab Be-

kanntwerden der Notlage am darauffolgenden Montag übernehmen. Nach einer Ü-

berprüfung der Angelegenheit erklärte sie jedoch, aufgrund der Besonderheit des 

Einzelfalls ohne Anerkennung einer Rechtspflicht die gesamten nicht gedeckten Kos-

ten zu übernehmen. 

 

 

22. Behindertengerechter Stellplatz  
 

Die Ehefrau eines Petenten benötigt aufgrund ihrer Gehbehinderung beim Ein- und 

Aussteigen aus dem Pkw genügend Platz. Der Petent hatte nun auf seinem Grund-

stück einen entsprechenden Stellplatz errichtet. Im Bereich der Zufahrt zu diesem 

Stellplatz befand sich jedoch ein öffentlicher Parkplatz. Die Stadtverwaltung hat  die 

von dem Petenten gewünschte Verbreiterung der Zufahrt von 6 m auf 7 m genehmigt. 

Zwar entfällt dadurch der öffentliche Stellplatz vor dem Grundstück, aber der Ehefrau 

des Petentin ist damit geholfen. 

 

23. Altersgrenze bei Auslandsadoption 
 

Ein älteres Ehepaar, das bereits im Februar 2003 einen seinerzeit fünf Jahre alten 

Jungen aus Nepal adoptiert hat, möchte ein weiteres Kind aus Nepal adoptieren. Die 

zuständige Adoptionsvermittlungsstelle bei der Kreisverwaltung hat dies jedoch auf-

grund des Alters der Petenten von 59 beziehungsweise 54 Jahren abgelehnt, wobei 

die Entscheidung auch durch die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle Rheinland-

Pfalz und Hessen mitgetragen wurde. Dabei nützte auch der Hinweis der Petenten 

auf Alt-Bundeskanzler Schröder und seine Ehefrau nichts. 
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24. Lärm durch Seniorenheim 
 

Ein Ehepaar beschwerte sich über Lärmbelästigungen, die von einem benachbarten 

Seniorenheim ausgehen, sodass sie keine Möglichkeit hätten, sich im Sommer in 

ihrem Garten aufzuhalten. Dabei stören nach Angaben des Ehepaars vor allem Ge-

räusche aus dem Schwesternzimmer, dessen Fenster geöffnet ist, und die Schreie 

von Demenzkranken, die sich im Garten aufhalten. Die Verbandsgemeindeverwal-

tung sah auch nach einer Ortsbesichtigung keinen Handlungsbedarf, zumal die weite-

ren befragten Grundstücksnachbarn sich nicht belästigt fühlten. 

 

25. Schafhaltung im Garten 
 

Eine Petentin beschwerte sich über erhebliche Lärm- und Geruchsbelästigungen von 

einer Schafherde, die in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung gehalten würden. Der 

Geruch und die Schreie der Tiere seien so schlimm, dass sie bei geöffnetem Fenster 

das Gefühl habe, in einem Schafstall zu wohnen. Sowohl die Stadtverwaltung als 

auch die Kreisverwaltung sahen keine Möglichkeit zu helfen. Eine erhebliche Belästi-

gung im immissionsschutzrechlichen Sinn liege nicht vor, da durch die Störungen 

nicht nur eine einzelne Person beeinträchtigt sein müssen und sich außer der Peten-

tin aber niemand belästigt fühlt. Auch sei die Schafherde nicht so groß, dass ein Min-

destabstand zwischen Wohnbebauung und Schafhaltung erforderlich ist. Dem Anlie-

gen der Petentin konnte daher nicht entsprochen werden. 

 

Moderne Technik gefährdet Kleinunternehmer  
 
Ein Petent, der sich bereits im Rentenalter befindet, betreibt ein kleines Unterneh-

men, um seinen Lebensunterhalt aufzubessern. Er sah seine unternehmerische Tä-

tigkeit durch eine Verfügung des Finanzamtes Montabaur-Diez bedroht. Diese ver-

langte, dass er die Umsatzsteuererklärung zukünftig in elektronischer Form abgeben 

müsse. Der Petent machte geltend, dass sich die Neuanschaffung eines Computers 

für ihn nicht mehr lohne. Außerdem sei er nicht mehr in der Lage, die „moderne 

Technik“ zu verstehen und fühle sich überfordert. Das Finanzamt Montabaur-Diez 

erklärte im Verlauf des Petitionsverfahrens, dass man es nicht beanstanden werde, 

wenn der Petent seine Umsatzsteuererklärung auch weiterhin in Papierform abgebe.  
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26. Widerspruchsgebühren als Folge eines rechtswidrigen Bescheides? 
 

Ein Petent wandte sich mit seiner Eingabe gegen die Erhebung von Gebühren im 

Widerspruchsverfahren. Er hatte sich mit seinem Widerspruch gegen die Ablehnung 

einer Baugenehmigung gewandt. Der Widerspruch blieb aber wie das anschließende 

Klageverfahren erfolglos. Allerdings wurde die Ablehnung der Baugenehmigung da-

mit begründet, dass ein vorher ergangener positiver Bauvorbescheid rechtswidrig und 

nichtig sei. Obwohl der Widerspruch zu Recht zurückgewiesen worden war, verzich-

tete die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz auf die Widerspruchsgebühr und trug damit 

dem Umstand Rechnung, dass sie selbst diese durch den rechtswidrigen Bauvorbe-

scheid mitverursacht hatte. 

 

Gefährliche Straße 
 

Ein Petent setzte sich mit seiner Eingabe für eine Querungshilfe über eine Straße in 

der Nähe der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey ein. Er machte geltend, dass die Über-

querung der betreffenden Straße an dieser Stelle besonders gefährlich sei. Sein Ein-

satz galt insbesondere einer blinden Frau, die regelmäßig mit dem Bus auf der ande-

ren Straßenseite ankam und die Straße überqueren musste, um zur Rheinhessen-

Fachklinik zu gelangen. Nach Durchführung eines Ortstermins wurde eine Querungs-

hilfe für Fußgänger errichtet. 

 

Mehr Sicherheit im Zugverkehr  
 

Eine Petentin wollte mit ihrer Eingabe erreichen, dass bei abfahrenden Zügen höhere 

Sicherheitsstandards gelten. Im Rahmen des Petitionsverfahrens konnte bei den Ei-

senbahnunternehmen, die der Aufsicht des Landes unterliegen, erreicht werden, dass 

die Führer der Triebfahrzeuge angewiesen wurden, sich vor Abfahrt des Zuges durch 

einen Blick aus dem Fenster oder in einen am Bahnsteig angebrachten Rückspiegel 

davon zu überzeugen, dass niemand bei Abfahrt des Zuges etwa dadurch in Gefahr 

ist, dass er oder sie in einer Tür eingeklemmt ist. 

 

Augenoperation wird von Krankenkasse bezahlt  
 

Ein Petent erläuterte dem Bürgerbeauftragten während eines persönlichen Ge-

sprächs die Schwierigkeiten, die er mit überhängenden Augenlidern hat. Die Kran-
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kenversicherung habe die Übernahme der Kosten für eine Operation an den Augenli-

dern aber abgelehnt, da es sich nach deren Auffassung lediglich um ein ästhetisches 

Problem handelte. Der Bürgerbeauftragte konnte sich bei diesem Gespräch jedoch 

von der Ernsthaftigkeit des Anliegens überzeugen. Er erreichte, dass die Kranken-

kasse einer weiteren Untersuchung zustimmte. Von deren Ergebnis sollte es abhän-

gen, ob die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden oder nicht. Nachdem 

der untersuchende Arzt die Operation für notwendig erachtete, übernahm die Kran-

kenversicherung die Kosten. Wenige Tage später konnte die Operation erfolgreich 

durchgeführt werden. 

 

Zwangsweise Stilllegung eines Fahrzeugs war überflüssig  
 

Eine Petentin beanstandete, dass sie Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen zahlen 

sollte, nachdem die Zulassungsstelle mehrfach versucht hatte, den Pkw ihres Ehe-

mannes zwangsweise stillzulegen. Eine aufsichtsrechtliche Prüfung ergab, dass bei 

aufmerksamer Sachbearbeitung die Einleitung eines Zwangsabmeldungsverfahrens 

nicht erforderlich gewesen wäre. Deshalb wurden der Petentin die Kosten erlassen. 

 

Beihilfe für Witwe  
 

Die Witwe eines hauptamtlichen Bürgermeisters, der nach nur etwa 2 1/2 Jahren im 

Amt verstorben war, beanstandete, dass ein von ihr gestellter Beihilfeantrag abge-

lehnt worden war. Dem Anliegen konnte nicht entsprochen werden, da der Ehemann 

noch nicht lange genug im Dienst gewesen war, um einen Ruhegehaltsanspruch zu 

erwerben. Im Verlaufe des Petitionsverfahrens entschied der Gemeinderat jedoch, 

dass der Petentin der Betrag, der ansonsten durch die Beihilfe übernommen worden 

wäre, aus der kommunalen Kasse erstattet wurde. 

 

Auch amtliche Ohrmarken für Schafe sind wichtig  
 

Ein Petent beschwerte sich darüber, dass ihm der Landeskontrollverband die vorge-

schriebenen amtlichen Ohrmarken für Schafe nicht zukommen ließ. Eine Auskunft 

der für den Schafhalter zuständigen Kreisverwaltung ergab zunächst, dass der Lan-

deskontrollverband dem Petenten die Ohrmarken überlassen werde. Der Petent 

wandte sich kurz darauf aber erneut an den Bürgerbeauftragten, weil er die amtlichen 
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Ohrmarken immer noch nicht erhalten hatte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass 

der Petent versehentlich als Pferde- und nicht als Schafhalter registriert worden war. 

Deshalb hatte der Landeskontrollverband dem Petenten auch keine Ohrmarken aus-

gehändigt. Die Kreisverwaltung korrigierte die Registrierung, sodass der Landeskon-

trollverband die Ohrmarken an den Petenten schließlich aushändigen konnte. 

 

Geld zurück vom Gasversorger  
 

Eine Petentin machte mit ihrer Eingabe geltend, dass der Gasversorger ihre Mutter 

versehentlich nach falschen Tarifen abgerechnet hatte. Sie habe dies erst nach dem 

Tod der Mutter bemerkt, als sie deren Unterlagen geprüft habe. Zunächst berief sich 

der Gasversorger auf Verjährung, erstattete die zu viel gezahlten Beträge dann aber 

im Verlaufe des Petitionsverfahrens aus Gründen der Kulanz doch zurück. 

 

Kredit gewährt, Unternehmen gerettet 
 

Ein Petent hatte einen Kredit von der Sparkasse erhalten, den er in sein Unterneh-

men investierte. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Investitionskosten um etwa 

50.000,00 € höher lagen als zunächst veranschlagt. Die Sparkasse weigerte sich, die 

zusätzlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Damit war aber die gesamte Investition 

gefährdet. Der Bürgerbeauftragte schaltete den Schlichter der rheinland-pfälzischen 

Sparkassenorganisation ein. Dieser erreichte, dass dem Petenten der Kredit in der 

gewünschten Höhe bereitgestellt wurde. Die Investition war damit gesichert. 

 

Hausverbot war rechtens  
 

Ein ehemaliger Lehrer wandte sich mit einem etwas ungewöhnlichen Anliegen an den 

Bürgerbeauftragten. Er begehrte die Aufhebung eines von der Schulleitung seiner 

ehemaligen Schule gegen ihn verhängten Hausverbots. Die Ermittlungen ergaben, 

dass auch die Ehefrau des Petenten bis 2005 Lehrerin an dieser Schule war. Anläss-

lich ihrer Verabschiedung war eine Veranstaltung an der Schule geplant. Die Schullei-

tung befürchtete auf Grund früherer Erfahrungen, dass der Petent die Veranstaltung 

stören würde. Die Ehefrau sagte die Teilnahme an der Veranstaltung jedoch ab, wo-

durch das Hausverbot seine Erledigung fand. 
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Steuern zahlen trotz falscher Auskunft?  
 

Eine Petentin beschwerte sich darüber, dass sie Einkommensteuer nachzahlen sollte. 

Im Zusammenhang mit der Scheidung von ihrem Ehemann hatte ihr das Finanzamt 

eine Vorabauskunft darüber erteilt, wie es sich jeweils auswirken würde, falls die Ehe-

leute getrennt oder zusammen veranlagt würden. Das Amtsgericht hatte diese Aus-

kunft im Scheidungsurteil berücksichtigt, sodass die Petentin eine Steuerrückzahlung 

erwartete. Stattdessen forderte das Finanzamt Steuern nach. Im Laufe des Petitions-

verfahrens konnte geklärt werden, dass das Finanzamt bei seiner Auskunft von fal-

schen Voraussetzungen ausgegangen war. Da die Petentin hierfür jedoch nicht ver-

antwortlich war, erließ das Finanzamt die Steuerschuld aus Billigkeitsgründen.  

 

Hilfe für Tsunami Opfer  
 

Eine Petentin machte Kosten für eine Reise in die vom Tsunami im Dezember 2004 

betroffenen Gebiete geltend. Sie war dorthin gereist, um im Rahmen einer privat or-

ganisierten Unterstützungsaktion Hilfe beim Wiederaufbau zu leisten. Das Finanzamt 

lehnte es zunächst ab, die Kosten steuermindernd zu berücksichtigen. Im Verlaufe 

des Petitionsverfahrens entsprach es jedoch dem Anliegen der Petentin und erkannte 

die Kosten an. 

 

Lange auf Entschädigung gewartet  
 

Im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Hochwasserschutz konnte einem Petenten 

geholfen werden, nachdem zwei seiner Grundstücke für Maßnahmen des Hochwas-

serschutzes in Anspruch genommen worden waren. Er verlangte eine Entschädi-

gung, die ihm jedoch über mehre Jahre hinweg nicht gewährt worden war. Im Verlau-

fe des Petitionsverfahrens wurden 6900,00 € an den Petenten ausgezahlt. 

 

Grabschmuck geht zu Lasten des Finanzamts 
 

Ein Petent hatte eine Erbschaft in der falschen Annahme ausgeschlagen, dass das 

Erbe überschuldet sei. Das Land Rheinland-Pfalz hatte als Nacherbin aber ein be-

scheidenes Vermögen übernommen. Er begehrte dann, dass vom Land auch die 

Kosten für einen Grabpflegevertrag übernommen werden. Aufgrund der Eingabe 
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schloss die Oberfinanzdirektion Koblenz einen Grabpflegevertrag ab und übernahm 

die Kosten für eine Grableuchte und eine Vase im Wert von bis zu 200,00 €. 

 

Ende eines Busbetriebshofs  
 

Ein Petent wandte sich mit seiner Eingabe dagegen, dass auf dem Nachbargrund-

stück ein Betriebshof für Busse eingerichtet wurde. Der Betreiber des Busbahnhofs 

berief sich auf eine alte Baugenehmigung, die ein vorheriger Eigentümer erhalten 

hatte. Im Verlaufe des Petitionsverfahrens prüfte die Kreisverwaltung, ob diese Bau-

genehmigung Bestandsschutz entfaltet. Sie entschied, dass dies nicht mehr der Fall 

ist und der Busbetriebshof musste stillgelegt werden. 

 

Rechtzeitiger Hinweis auf Höhenbegrenzung einer Straße 
 

Einem Bürger war aufgefallen, dass es auf der A 60 zwar einen Hinweis auf die 

Rheinfähre von Ingelheim nach Oestrich-Winkel gibt, dabei aber nicht zu erkennen 

ist, dass auf der anderen Rheinseite hinter der Anlegestelle der Fähre eine Höhenbe-

grenzung für Fahrzeuge von 2,20 m besteht. Er sah die Gefahr, dass ortsunkundige 

Fahrer die Fähre benutzen und auf der anderen Rheinseite angekommen, unverrich-

teter Dinge umkehren müssen. Die Beschilderung zur Fähre wurde im Zuge der A 60 

um diesen hilfreichen Hinweis ergänzt. 

 

Eine Leistung doppelt bezahlt  
 

Ein Petent wandte sich gegen die Festsetzung einer Gebühr für die Fristverlängerung 

zur Teilnahme an einem Aufbauseminar für Fahranfänger. Bei einer Prüfung stellte 

sich heraus, dass die Stadtverwaltung die Gebühr zwei Mal erhoben hatte. Im Verlauf 

des Petitionsverfahrens erließ sie dem Petenten daher die zweite Zahlung und ent-

sprach damit seinem Anliegen. 

 

Ärztlicher Fehler und die finanziellen Folgen  
 

Eine Petentin wollte mit ihrer Eingabe erreichen, dass ihr die AOK Krankengeld zahlt. 

Diese prüfte die Angelegenheit nach ursprünglicher Ablehnung des Antrags erneut 

und stellte fest, dass der behandelnde Arzt den Beginn der Krankheit auf der Krank-
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schreibung versehentlich falsch eingetragen hatte. Nachdem der Arzt glaubhaft ma-

chen konnte, dass es sich um seinen Fehler handelt, korrigierte die AOK ihre Ent-

scheidung und zahlte das Krankengeld. 

 

Abfall beseitigt  
 

Ein Bürger wollte mit seiner Eingabe erreichen, dass Abfall, der neben einer Lan-

desstraße rechtswidrig entsorgt worden war, beseitigt wird. Im Rahmen des Petiti-

onsverfahrens konnte geklärt werten, dass die zuständige Kreisverwaltung zwar eine 

Entsorgungsfirma mit der Beseitigung des Abfalls beauftragt hatte. Dieser Auftrag war 

zunächst jedoch nicht ausgeführt worden, weil es zu einem Fehler bei der Übermitt-

lung der Daten gekommen war. Der Abfall wurde dann jedoch zeitnah und ordnungs-

gemäß entsorgt. 

 

Bulgarin darf in Deutschland zur Zahnärztin ausgebildet werden 
 

Eine bulgarische Staatsangehörige erwarb den Abschluss der Zahlheilkunde an der 

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und beschwerte sich darüber, dass sie nach 

Auskunft der Kassenzahnärztlichen Vereinigung ihre Vorbereitungsassistenz, die 

Voraussetzung für eine weitere Berufsausübung ist, nicht im Gebiet der Kassenzahn-

ärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz absolvieren kann. Dies wurde zunächst damit 

begründet, dass sie weder die deutsche Staatsangehörigkeit noch die eines Mitglied-

staates der Europäischen Union besitzt. Im Verlauf des Petitionsverfahrens entschied 

der Vorstand der Kassenzahnärztlichen Vereinigung dann aber zu Gunsten der Pe-

tentin. Die positive Entscheidung wurde unter anderem damit begründet, dass Bulga-

rien ab 01.01.2007 Mitglied der Europäischen Union ist. 
 

Krankenhausunterlagen nach vielen Jahrzehnten aufgespürt 
 

Ein Petent wurde 1970 in einem kommunalen Krankenhaus behandelt. Er verlangte, 

dass ihm die damaligen Behandlungsunterlagen ausgehändigt werden. Zwar waren 

die vollständigen Unterlagen nach 36 Jahren nicht mehr archiviert, das Krankenhaus 

fand jedoch einen ärztlichen Bericht zu dieser Behandlung, der dem Petenten auch 

ausgehändigt wurde. 

 



 - 121 -

48. Stundung einer Geldstrafe 
 
Eine Bürgerin hatte aus finanziellen Gründen Probleme bei der Begleichung einer 

Geldstrafe. Sie fürchtete deshalb die Verhängung einer Ersatzfreiheitsstrafe und be-

gehrte die Stundung bis zu einem bestimmten Termin, zu dem sie eine Stabilisierung 

ihrer finanziellen Situation erwartete. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat die bean-

tragte Stundung gewährt. 

 

 

49. Unterschrift des Ministers ist nicht erforderlich 
 
Ein Petent hatte sich beim Minister der Justiz über die Generalstaatsanwaltschaft im 

Zusammenhang mit einem Bescheid, mit dem er nicht einverstanden war, beschwert. 

Er hatte zwar einen Bescheid des Ministeriums der Justiz erhalten, begehrte jedoch, 

dass dieser vom Minister selbst unterschrieben werden sollte. Im Geschäftsvertei-

lungsplan des Ministeriums der Justiz ist festgelegt, welche Abteilung und welches 

Referat über Dienstaufsichtsbeschwerden zu entscheiden hat. Die Dienstaufsichtsbe-

schwerde des Petenten war von der zuständigen Stelle innerhalb des Ministeriums 

der Justiz bearbeitet worden. Es besteht kein Anspruch darauf, dass der Bescheid 

vom Minister persönlich unterschrieben wird. 

 

 

50. Von einer Fesselung bei Ausführungen konnte abgesehen werden 
 
Ein Gefangener erachtete es als unverhältnismäßig, dass auch noch kurz vor seiner 

Entlassung bei Ausführungen Fesselung angeordnet wurde. Eine aufgrund der Ein-

gabe veranlasste Überprüfung durch die entsprechende JVA ergab, dass beim Pe-

tenten nicht mehr von Fluchtgefahr ausgegangen werden konnte. Bei den Entlas-

sungsausführungen wurde deshalb von einer Fesselung abgesehen. 

 

 

51. Dünne Socken nur bei ärztlicher Anordnung 
 
Ein Gefangener begehrte, dass ihm, wie bereits zuvor, dünne Socken zur Verfügung 

gestellt werden. Die „dicken (altmodischen) Socken“ könne er nicht anziehen. Der 

Gefangene hatte allerdings nur aufgrund ärztlicher Anordnung dünne Socken erhal-
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ten. Da nach Aussage des Amtsarztes beim Petenten eine medizinische Notwendig-

keit zum Tragen dünner Socken nicht mehr gegeben ist, können ihm nur noch die 

allgemein üblichen Wollsocken ausgehändigt werden. 

 

 

52. Sonderbesuch konnte genehmigt werden 
 
Ein Gefangener begehrte die Genehmigung eines Sonderbesuchs seiner Lebensge-

fährtin. Er machte geltend, dass er mit dieser dringend einige Probleme besprechen 

müsse, die sich aufgrund seiner Inhaftierung ergeben hatten. Dem Anliegen konnte 

entsprochen werden, indem die JVA einen Sonderbesuch von 30 Minuten Dauer ge-

währte. 

 

 

53. Fortgeschrittenes Alter allein rechtfertigt keine Vollzugslockerungen 
 
Eine Petentin begehrte im Hinblick auf ihr fortgeschrittenes Alter sowie eine lebens-

bedrohende Erkrankung ihres Ehemannes die Verlegung in den offenen Vollzug. Zu-

mindest wünschte sie einige Tage Urlaub aus Anlass ihres 70. Geburtstags. Aus 

Sicht der JVA ist trotz des fortgeschrittenen Alters Fluchtgefahr nicht auszuschließen, 

da die Petentin noch rund drei Jahre zu verbüßen hat und der Bundeszentralregister-

auszug bereits 22 Eintragungen enthält. Vollzugslockerungen konnten daher nicht 

gewährt werden. 

 

 

54. Auch zweckgebundene Zuwendungen sind auf das Taschengeld anzu-
rechnen 

 
Ein Gefangener erhält von einer Verwandten zweckgebunden 20 € monatlich für die 

Nutzung des Mietfernsehers. Er beanstandet, dass dieser Betrag auf sein Taschen-

geld angerechnet wird. Nach den einschlägigen Bestimmungen sind im Rahmen der 

Bedürftigkeitsprüfung bei der Gewährung von Taschengeld sämtliche Zuwendungen 

zu berücksichtigen. Die Zuwendung, die der Petent erhält, ist daher auf das Ta-

schengeld anzurechnen, so dass ihm letztlich nicht mehr Geld zur Verfügung steht, 

als wenn er die Zuwendung nicht erhält. 
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55. Entscheidung zwischen Sport und Weihnachtsfeier ist zumutbar 
 
Ein Gefangener beanstandete, dass die Weihnachtsfeier terminlich so gelegt war, 

dass er sich entscheiden musste, ob er an dieser oder am Sport teilnehmen wollte. 

Der JVA war es aus organisatorischen Gründen nicht möglich gewesen, den betref-

fenden Gefangenen nach der Teilnahme am Sport und dem sich daran anschließen-

den Duschen noch die Teilnahme am restlichen Teil der Weihnachtsfeier zu ermögli-

chen. Dies konnte auch aus Sicht des Ministeriums der Justiz nicht beanstandet wer-

den. 

 

 

56. Polizei darf überprüfen, ob Kinder angeschnallt sind 
 
Ein Elternpaar beschwerte sich über eine polizeiliche Kontrolle, bei der geprüft wurde, 

ob ihre im Fahrzeug mitfahrenden Kinder angeschnallt waren. Die Kinder seien durch 

die Kontrolle derart erschreckt worden, dass sie als Folge dieses traumatischen Er-

lebnisses Schäden davon getragen hätten. Die Kontrollmaßnahme wurde jedoch vom 

Polizeipräsidium als durchaus sinnvoll erachtet und konnte auch in der Art ihrer 

Durchführung nicht beanstandet werden. Im Übrigen hatte sich die Tochter selbst 

dahingehend geäußert, dass ihre Mutter vergessen habe, sie anzuschnallen. 

 

 

57. Im Bereich des Bruchwegstadions konnte eine zufrieden stellende Ver-
kehrsregelung gefunden werden 

 
Eine Bürgerin beklagte sich, weil es im Bereich des Bruchwegstadions in Mainz auf-

grund der Verkehrsregelung anlässlich von Fußballspielen zu erheblicher Beeinträch-

tigungen für die Anliegerinnen und Anlieger kam. Die Polizeidirektion veranlasste eine 

Neuregelung, mit der sich die Petentin einverstanden erklärt hat, da es jetzt zu keinen 

Beeinträchtigungen mehr kommt. 
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58. Jüdischer Zuwanderin konnte zu einem Wohnsitz in Rheinland-Pfalz ver-
holfen werden 

 
Eine jüdische Zuwanderin aus der ehemaligen Sowjetunion, die zunächst einer Stadt 

in Brandenburg zugewiesen worden war, wollte ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz 

nehmen. Sie verwies darauf, dass der Lebensunterhalt voraussichtlich dauerhaft oh-

ne die Inanspruchnahme sozialrechtlicher Leistungen gesichert ist. Im Zuge des Peti-

tionsverfahrens hat die betreffende Stadtverwaltung in Rheinland-Pfalz dem Antrag 

auf Streichung der wohnsitzbeschränkenden Auflage zum Aufenthaltstitel entspro-

chen, so dass der Wohnsitz, wie gewünscht, nach Rheinland-Pfalz verlegt werden 

konnte. 

 

 

59. Die Trennung einer Familie konnte verhindert werden 
 

Einer ausreisepflichtigen ausländischen Familie drohte die Trennung, weil nur für die 

Ehefrau Rückreisepapiere vorliegen. Die zuständige Kreisverwaltung sicherte jedoch 

zu, auch die Ehefrau zu dulden, solange bei den übrigen Familienmitgliedern ein Ab-

schiebungshindernis vorliegt. Die Trennung der Familie konnte daher vermieden wer-

den. 

 

 

60. Frist eines Besuchvisums beginnt zum Jahreswechsel neu 
 
Eine Petentin begehrte, dass das Besuchsvisum ihrer Mutter, einer rumänischen 

Staatsangehörigen, um einen Monat verlängert werde, da sie nach der Geburt ihres 

Kindes auf die Unterstützung ihrer Mutter angewiesen war. Der Besuchsaufenthalt 

der rumänischen Staatsangehörigen war auf drei Monate begrenzt. Daraus hatte die 

Petentin ein Fristende zum 28.02.2006 errechnet. Aufgrund der Eingabe konnte eine 

dahingehende Klärung herbeigeführt werden, dass die Frist zum Jahreswechsel neu 

beginnt. Die Mutter konnte daher einen Monat länger bleiben. 

 

 

 

 



 - 125 -

61. Aufgrund einer schweren Herzerkrankung konnte ein Aufenthaltsrecht 
gewährt werden 
 
Ein Bürgerkriegsflüchtling aus dem Kosovo begehrte ein Aufenthaltsrecht und machte 

geltend, im Herkunftsland könne die nach einer schweren Herzoperation erforderliche 

ärztliche Versorgung nicht sichergestellt werden. Aufgrund dieser besonderen Situa-

tion des Petenten konnte ihm ein Aufenthaltsrecht erteilt werden. 

 

 

62. Auch Auslandsaufenthalte können bei einer Einbürgerung angerechnet 
werden 

 
Ein Bürger beanstandete, dass seine Einbürgerung zunächst abgelehnt worden war, 

weil die erforderlichen Aufenthaltzeiten im Inland nicht erfüllt seien. Er war der An-

sicht, dass Zeiten, in denen er sich für einen deutschen Arbeitgeber gemeinsam mit 

seiner deutschen Ehefrau im Ausland aufgehalten hatte, angerechnet werden müss-

ten, weil er auch während dieser Zeiten letztlich dem deutschen Kulturkreis verbun-

den gewesen sei. Die zuständige Kreisverwaltung folgte dieser Argumentation, so 

dass der Petent eingebürgert werden konnte. 

 

 

63. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs verhinderte Ausweisung 
 
Ein türkischer Staatsangehöriger wandte sich gegen eine Ausreiseverfügung, die ge-

gen ihn nach Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe erlassen worden war. Er machte 

geltend, dass dies aufgrund seiner Integration in Deutschland eine unzumutbare Här-

te darstellen würde. Aufgrund der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs zum Assoziationsbeschluss EWG/Türkei, wonach in bestimmten Fällen die 

Ausweisung türkischer Staatsangehöriger unzulässig ist, hob die zuständige Kreis-

verwaltung den Ausweisungsbeschluss auf. 
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64. Rückwirkende Abmeldung einer Zweitwohnung wurde storniert 
 
Eine Petentin beanstandete, dass das Einwohnermeldeamt ausschließlich aufgrund 

einer entsprechenden Mitteilung eines anderen ihre Zweitwohnung abgemeldet hatte. 

Nachdem die Petentin ausdrücklich erklärt hat, dass sie die Wohnung weiterhin zeit-

weise zum Wohnen und Schlafen nutzt, hat die betreffende Verbandsgemeindever-

waltung die Abmeldung storniert. 

 

 

65. Würdiger Zustand einer Grabstelle konnte hergerichtet werden 
 
Eine Bürgerin begehrte, dass seitens der Verwaltung geeignete Maßnahmen ergriffen 

wurden, um die vernachlässigte Grabstelle ihrer Mutter herzurichten und zu unterhal-

ten. Ihr selbst war dies nicht möglich, weil sie nicht Nutzungsberechtigte der Grabstel-

le war. Aufgrund der Eingabe erließ die betreffende Verbandsgemeindeverwaltung 

gegenüber dem Nutzungsberechtigten eine entsprechende mit der Androhung eines 

Bußgeldes versehene Verfügung. Auf diesem Wege konnte erreicht werden, dass die 

Grabstelle in einen Zustand versetzt wurde, mit dem sich die Petentin einverstanden 

erklärt hat. 

 

 

66. Auch Ausgleichsflächen sind bei einem Erschließungsbeitrag zu berück-
sichtigen 

 
Ein Eigentümer eines Einfamilienhauses beanstandete, dass bei der Veranlagung 

des Erschließungsbeitrages auch Teile seines Grundstücks, die im Bebauungsplan 

als Ausgleichsflächen ausgewiesen sind, berücksichtigt wurden. Bei der Veranlagung 

zu Erschließungsbeiträgen war allerdings darauf abzustellen, dass die gesamte 

Grundstücksfläche als Bauland und damit als erschlossen zu qualifizieren ist. Hinge-

gen kommt es nicht darauf an, ob das Baurecht die volle Bebauung des betreffenden 

Grundstücks zulässt. Es bestand daher keine Möglichkeit, den Beitragsbescheid zu-

gunsten des Petenten abzuändern. 
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67. Zum Ausbau einer Gemeindestraße konnte Einvernehmen erzielt werden 
 
Eine Bürgerin war mit der Art und Weise des geplanten Ausbaus einer Gemeinde-

straße nicht einverstanden und unterbreitete Änderungsvorschläge. Auf Vermittlung 

des Bürgerbeauftragten fand ein Gespräch der Petentin mit Vertretern der Stadtver-

waltung statt, in dessen Verlauf alle Probleme zur Zufriedenheit der Petentin kon-

struktiv besprochen werden konnten. 

 

 

68. Abfallentsorgungsgebühren nur für eigene Grundstücke 
 
Ein Petent konnte sich die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren, zu denen er veran-

lagt wurde, nicht erklären. Die Überprüfungen ergaben, dass wegen etwas unüber-

sichtlicher Grundstücksverhältnisse bei der Bemessung der Gebühren auch ein 

Grundstück berücksichtigt worden war, dass dem Petenten nicht gehört. Der Be-

scheid war somit fehlerhaft und wurde mit sofortiger Wirkung abgeändert. 

 

 

69. Keine Störungen mehr durch parkendes Behördenfahrzeug 
 
Ein älteres Ehepaar fühlte sich massiv durch ein vor ihrer Wohnung geparktes Einsatz-

fahrzeug des Abwasserzweckverbandes einer benachbarten Gemeinde beeinträch-

tigt. Der in der Nachbarschaft wohnende Mitarbeiter des Zweckverbandes benötigt 

das Fahrzeug für etwaige eilige Einsätze. Obwohl das Parken in dem betreffenden 

Bereich nicht verboten ist, richtete der Verbandvorsteher an den betreffenden Mitar-

beiter die Vorgabe, das Fahrzeug grundsätzlich an anderer Stelle zu parken. Die Pe-

tenten berichteten, dass diese Vorgabe Wirkung zeigt. 

 

 

70. Fahrtkosten zu einem Feuerwehrlehrgang konnten erstattet werden 
 
Die Petentin hatte als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr an einem auswärtigen Lehr-

gang teilgenommen und beanstandete, dass bei der Erstattung der Fahrtkosten nicht 

berücksichtigt worden war, dass sie ihren eigenen Pkw genutzt hatte. Aufgrund der 

Eingabe veranlasste die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung, dass der ent-

sprechende Betrag nachgezahlt wurde. 
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71. Straßenlaterne konnte umgesetzt werden 
 
Etwas verwundert waren die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Ver-

bandsgemeindeverwaltung, als eine Petentin beanstandete, dass auf ihrem Grund-

stück eine Straßenlaterne errichtet worden war, nachdem man zuvor der Standort mit 

dem Ehemann der Petentin vereinbart hatte. Die Petentin wies darauf hin, dass sie 

Alleineigentümerin des Grundstücks ist und ihrem Ehemann keine Vollmacht für eine 

Vereinbarung erteilt hatte. Es blieb der Verbandsgemeindeverwaltung nichts anderes 

übrig, als mit der Petentin nochmals über den Standort zu verhandeln. Schließlich 

konnte ein solcher gefunden und die Laterne umgesetzt werden. 

 

 

72. Ein Radweg kann auch als Feldweg genutzt werden 
 
Ein Landwirt war in Sorge, er könne seine landwirtschaftlich genutzten Grundstücke 

nicht mehr über einen Feldweg erreichen, nachdem dieser als Radweg ausgebaut 

worden war. Die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung stellte allerdings klar, 

dass der Weg auch weiterhin mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren werden 

kann. 

 

 

73. Ausländischer Ehefrau eines Deutschen konnte  
 Niederlassungserlaubnis erteilt werden 
 

Der deutsche Ehemann einer ausländischen Staatsangehörigen wandte sich an den 

Bürgerbeauftragten, weil die bereits vor längerer Zeit beantragte Niederlassungser-

laubnis für seine Ehefrau noch nicht erteilt worden war, obwohl die Voraussetzungen 

für eine Niederlassungserlaubnis offensichtlich vorlagen. Aufgrund der Eingabe wur-

de die Niederlassungserlaubnis von der zuständigen Kreisverwaltung kurzfristig er-

teilt. 
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5. Teil: Statistik 
 
 
 
I. Eingaben, die dem Bürgerbeauftragten 

im Berichtsjahr zur Bearbeitung vorlagen 
 
 
 
 

1. Neueingänge 3659 = 100 % 
    
 a) zulässige Eingaben   

            (vgl. III) 3295 = 90,1 % 

 
 

  

 b) unzulässige Eingaben 364 = 9,9 % 

              (vgl. IV)   
 

 
  

2. unerledigte Eingaben  
aus den Vorjahren 

1400
  

        insgesamt   
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Entwicklung der Gesamtzahl der Eingaben 
von 1974 - 2006
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II Aufgliederung der Neueingänge im Berichtsjahr 

nach Art des Eingangs und nach Personen 
 
 

1. Nach Art des Eingangs 
 
 

a)  schriftliche Eingaben 2522 = 68,9 % 

b) persönliche Eingaben 500 = 13,7 % 

c) telefonische Eingaben 637 = 17,4 % 

 insgesamt 3659 = 100,0 % 

 
 
 
2. Nach Personen 
 
        a)     Einzelpersonen 
 

aa) Männer 2185 = 59,7 %    

bb) Frauen 978 = 26,7 % = 86,4 % 

   3163   

b) Petentengruppen 496 = 13,6 % 

 

insgesamt 
3659

 
= 

 
100,0 % 
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III Zulässige Eingaben des Berichtsjahres 

aufgegliedert nach Sachgebieten (vgl. I 1.a) 
 
 
 

Sachgebiet Zahl der Eingaben 
  absolut in v.H. 

    
1 - Rechtspflege 457 13,8

2 - Ordnungsverwaltung 551 16,7

3 - Gemeindeverfassungsrecht/ 
kommunales Abgabenrecht 
 

385 11,5

4 - Tarif-, Beamten- und Sozial- 
versicherungsrecht 

261 7,9

5 - Sozialwesen 627 19,1

6 - Wirtschaftsordnung 154 4,9

7 -  Kultur 267 8,2

8 -  Landwirtschaft und Umwelt 319 9,7

9 -  Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 274 8,2

   

 zusammen 3295 100,0

 unzulässige Eingaben (vgl. I 1.b) 364 

 unerledigte Eingaben aus den Vorjahren (vgl. I 2.) 1400 

 zu bearbeitende Eingaben insgesamt (vgl. I) 5059 
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Sozialwesen

Ordnungsverwaltung

Rechtspflege

Gemeindeverfassungsrecht, Kommunale Abgaben

Landwirtschft und Umwelt

Bauordnungs- und Bauplanungsrecht

Kultur

Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht

Wirtschaftsordnung

Zulässige Eingaben der Berichtsjahre 2005 und 2006
aufgegliedert nach Sachgebieten

(Prozentsatz bezogen auf die Gesamtzahl der Eingaben)
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Detaillierte Darstellung der einzelnen Sachgebiete: 
 
 
  Eingaben % 
 1 – Rechtspflege   
1.1 Gerichte 44 1,3 
1.2 Staatsanwaltschaften 46 1,4 
1.3 Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Notariate 14 0,4 
1.4 Strafvollzug inkl. Personal und sozialer Hilfen  264 8,0 
1.5 Vollzugslockerungen 42 1,3 
1.6 Ärztliche Versorgung im Strafvollzug 30 0,9 
1.7 Gnadensachen  17 0,5 
  457 13,8 
 2 – Ordnungsverwaltung   
2.1 Allgemeine polizeiliche Angelegenheiten 41 1,2 
2.2 Vollzugspolizei, polizeiliche Ermittlungsverfahren 14 0,4 
2.3 Straßenverkehrsrecht, Führerschein, ÖPNV, Bahn 310 9,4 
2.4 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegen-heiten 

inkl. sozialer Hilfen 
144 4,4 

2.5 Pass- und Meldewesen 12 0,4 
2.6 Personenstandswesen 5 0,2 
2.7 Wahlen und Statistik 8 0,2 
2.8 Brand- und Katastrophenschutz 6 0,2 
2.9 Bestattungswesen 11 0,3 
  551 16,7 
 
 

3 – Gemeindeverfassungsrecht – Kommunale Abga-
ben 

  

3.1 Gebühren 54 1,6 
3.2 Beiträge 113 3,4 
3.3 Anschlusskosten 8 0,2 
3.4 Sonstige kommunale Angelegenheiten 142 4,3 
3.5 Grundstücksangelegenheiten 51 1,5 
3.6 Wirtschaftliche Einrichtungen - - 
3.7 Gemeindeverfassungsrecht 17 0,5 
  385 11,5 
 4 - Tarif- Beamten- und Sozialversicherungsrecht   
4.1 BAT und Zusatzversorgung außer Justiz 8 0,2 
4.2 Besoldung, Beihilfen außer Justiz 24 0,7 
4.3 Anstellungsverhältnisse außer Justiz 37 1,1 
4.4 Versorgung 10 0,4 
4.5 Krankenversicherung, Pflegeversicherung 97 2,9 
4.6 Rentenversicherung 73 2,2 
4.7 Unfallversicherung 12 0,4 
4.8 Soldatenversorgung, Unterhaltssicherung - - 
  261 7,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 135 -

  Eingaben % 

 5 – Sozialwesen   
5.1 Leistungen nach SGB II  331 10,0 
5.2 Landespflegegeld, Blindengeld 5 0,2 
5.3 Wohngeld 18 0,5 
5.4 BAföG, Bundeserziehungsgeld 20 0,6 
5.5 Schwerbehinderte und Kriegsopfer 44 1,3 
5.6 Wiedergutmachung, Lastenausgleich 1 0,1 
5.7 Behindertenrecht 21 0,7 
5.8 Gesundheitswesen 62 1,9 
5.9 Sozialhilfe, Grundsicherung, soziale Hilfen allg., SGB 

XII, außer in Justiz u. Ausländerangelegenh. 
125 3,8 

  627 19,1 
 6 – Wirtschaftsordnung   
6.1 Wirtschaftsförderung 10 0,4 
6.2 Wirtschaftsordnung 26 0,8 
6.3 Fremdenverkehr - - 
6.4 Wohnungsbauförderung 10 0,4 
6.5 Modernisierung, sonstige Förderprogramme 1 0,1 
6.6 Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Woh-

nungswesen 
- - 

6.7 Steuern 107 3,2 
  154 4,9 
 7 – Kultur   
7.1 Schulische Angelegenheiten  61 1,8 
7.2 Weiterbildung 5 0,2 
7.3 Hochschulwesen 12 0,4 
7.4 Rundfunk, Fernsehen, Gebührenbefreiung 98 3,0 
7.5 Sonstige kulturelle Angelegenheiten 1 0,1 
7.6 Kinder-, Jugend-, Personensorge 87 2,6 
7.7 Sport 3 0,1 
  267 8,2 
 8 – Landwirtschaft und Umwelt   
8.1 Landwirtschaft und Weinbau 32 1,0 
8.2 Jagd, Forst, Fischerei 6 0,2 
8.3 Landschaftspflege, Umweltschutz, Tierschutz 29 0,9 
8.4 Katasterwesen 15 0,4 
8.5 Gewässerunterhaltung, Wasserrecht, Hochwasser 39 1,2 
8.6 Frisch- und Abwasser, Strom- und Gasversorgung 34 1,0 
8.7 Gewerbeaufsicht 11 0,3 
8.8 Immissionsschutz, Schornsteinfeger 134 4,1 
8.9 Abfallwirtschaft 19 0,6 
  319 9,7 
 9 – Bauordnungs- und Bauplanungsrecht   
9.1 Bauleitpläne, Regionalplanung 94 2,8 
9.2 Baugenehmigungsverfahren 94 2,8 
9.3 Abrissverfügungen 17 0,5 
9.4 Denkmalpflege, Dorferneuerung 6 0,2 
9.5 Umlegungsverfahren 7 0,2 
9.6 Straßenbauplanung 32 1,0 
9.7 Grunderwerb für Straßenbau 4 0,1 
9.8 Straßenunterhaltung 20 0,6 
  274 8,2 
 Gesamt: 3295 100,0 
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IV. Unzulässige Eingaben des Berichtsjahres  
 (Eingaben, bei denen von vornherein eine  
 Unzulässigkeit festgestellt wurde, vgl. I 1b) 
 
                  Zahl der Eingaben 
             absolut                     in v.H. 
 
 
 

1. Eingaben, bei denen eine Zuständigkeit oder rechtliche 
Einwirkungsmöglichkeit einer Landesbehörde nicht ge-
geben ist 

157 43,1

 
 

 

2. Eingaben, deren Behandlung einen Eingriff in ein 
schwebendes gerichtliches Verfahren oder die Nach-
prüfung einer richterlichen Entscheidung bedeuten wür-
de 

53 14,5

  
  
3. Eingaben, bei denen es sich um ein rechtskräftig  ab-

geschlossenes gerichtliches Verfahren  handelt und das 
Vorbringen eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder 
eine Abänderung der getroffenen richterlichen Ent-
scheidung bezweckt 

56 15,4

  
  
4. 
 
 
 

Eingaben, die ein konkretes Anliegen oder einen er-
kennbaren Sinnzusammenhang nicht enthalten 
 

9 2,5

5. Eingabe, die kein neues Sachvorbringen gegenüber 
einer bereits beschiedenen Eingabe enthält 

- -

  
 

6. Eingaben, bei denen es sich um zivilrechtliche Streitig-
keiten zwischen Privatpersonen handelt 

69 18,9

  
  
7. Eingaben, bei denen es sich um eine Angelegenheit 

handelt, die Gegenstand eines staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahrens ist 

3 0,9

  
  
8. Sonstiges 17 4,7
  
 
 

 
insgesamt 364 100,0
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V. Eingaben, die im Berichtsjahr  
 abschließend bearbeitet wurden 
 
   

Zahl der Eingaben 
 

 
Zulässige Eingaben  
   
nicht einvernehmlich erledigt 412  
einvernehmlich erledigt 475  
teilweise einvernehmlich erledigt 16  
  
  
  
in sonstiger Weise erledigt 240 * 
von den Petenten zurückgezogen 253 * 
Empfehlung einer gerichtlichen Entscheidung  
Auskunft erteilt 1299  
  
erledigte, zulässige Eingaben zusammen 2695  
  
  
  
Unzulässige Eingaben  
  
Eingaben, bei denen von vornherein eine 
Unzulässigkeit festgestellt wurde  

338  

  
Eingaben, bei denen nach weiterer Prüfung 
die Unzulässigkeit festgestellt wurde 

169  

  
im Berichtsjahr insgesamt erledigt  
 

3202  

 
 
Der Bürgerbeauftragte hatte bei 493 (*) Eingaben keinen Einfluss auf deren Erledigung. 
Von den verbleibenden 2709 zulässigen Eingaben wurde dem Anliegen 
 
 
vollständig abgeholfen bei 475 Eingaben = 17,5% 
teilweise abgeholfen bei 16 Eingaben = 0,6 % 
eine Auskunft erteilt bei 1299 Eingaben = 48,0 % 
Somit konnte bei  1790 Eingaben = 66,1 % 
geholfen bzw. weitergeholfen werden.  
 
 
 
VI. An die Landesregierung wurden überwiesen  
 

zur Berücksichtigung - -
zur Erwägung - -
zur Kenntnisnahme - -
als Material - -
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VII. Herkunft der Eingaben nach dem Wohnsitz der Petenten und Petentinnen    
in den kreisfreien Städten und Landkreisen  

  
Verwaltungsbezirk Anzahl der Eingaben Eingaben je 10 000 

Einwohner 
                      davon  
 insgesamt schriftlich persönlich 2006 2005 
Kreisfreie Städte 
 

 

Frankenthal 22 19 3 4,6 2,5
Kaiserslautern 47 32 15 4,8 5,2
Koblenz 211 199 12 19,8 5,1
Landau 25 18 7 5,9 3,3
Ludwigshafen 43 30 13 2,6 2,6
Mainz 261 116 145 13,4 10,0
Neustadt an der Weinstraße 29 25 4 5,4 3,7
Pirmasens 34 23 11 7,9 7,3
Speyer 19 16 3 3,8 4,2
Trier 84 52 32 8,4 6,0
Worms 33 26 7 4,0 2,8
Zweibrücken 17 14 3 4,8 1,7
 
Landkreise 

 

Ahrweiler 83 61 22 6,3 5,6
Altenkirchen 110 75 35 8,1 7,8
Alzey-Worms 209 162 47 14,5 5,7
Bad Dürkheim 75 45 30 5,5 6,5
Bad Kreuznach 172 112 60 10,9 5,7
Bernkastel-Wittlich 166 129 37 14,5 7,9
Birkenfeld 59 33 26 6,7 6,9
Bitburg-Prüm 77 45 32 8,0 7,9
Cochem-Zell 44 19 25 6,7 9,1
Daun 54 30 24 8,5 4,2
Donnersbergkreis 65 37 28 8,2 6,3
Germersheim 50 24 26 4,0 3,8
Kaiserslautern 71 42 29 6,5 6,7
Kusel 64 36 28 8,3 7,8
Rhein-Pfalz-Kreis 75 45 30 5,0 3,5
Mainz-Bingen 244 141 103 12,2 5,9
Mayen-Koblenz 112 89 23 5,2 4,4
Neuwied 113 75 38 6,1 6,2
Rhein-Hunsrück-Kreis 107 76 31 10,1 7,1
Rhein-Lahn-Kreis 94 69 25 7,3 6,0
Südliche Weinstraße 71 51 20 6,4 5,0
Südwestpfalz 55 34 21 5,3 3,6
Trier-Saarburg 91 57 34 6,5 5,1

Westerwaldkreis 172 111 61 8,4 5,4
 
insgesamt 2433 1598 835

 
6,0 5,5

aus anderen Bundesländern und Ausland 91 87 4 2,5 7,0*
aus den Justizvollzugsanstalten 310 310 - 8,5 9,6*
 
zusammen 3659 2565 1094

 

                                                                                       *bezogen auf die Gesamtzahl der Einga-
ben 
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Feststellungen über die Art der Erledigung der vom Bürgerbeauftragten zu bearbei-

tenden zulässigen Eingaben in 2006 
 
 
 

33,9 % der Petentinnen und 
Petenten konnte nicht 
geholfen werden.

66,1 % der Petentinnen 
und Petenten wurde 
geholfen 

f
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